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«Schule der Ordnung, der
Reinlichkeit, des Gehorsams
und der Arbeitsamkeit» -
Die Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau, 1840-1855

von Sabine Bietenhader



Titelbild:
Schlösser in Fürstenau von Norden, undatiert,

circa 1878. Rechts das untere Schloss.

(Rätisches Museum Chur, H 1981.796.1)



Vorwort 1 Einleitung

Der folgende Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung

der 2007 unter der Leitung von Prof. Dr. Philipp Sarasin

an der Universität Zürich verfassten Lizentiatsarbeit.

Die Forschungsliteratur konnte nur bis zu diesem Zeit-

punkt berücksichtigt werden. Die 1840 im bischöflichen
Schloss Fürstenau eröffnete Zwangsarbeitsanstalt war
schweizweit eine der ersten Anstalten dieser Art. Sie

hatte für die Eingewiesenen eine «Schule der Ordnung,
der Reinlichkeit, des Gehorsams und der Arbeitsamkeit

[zu sein], [...] aus der sie als bessere Menschen in die

Gesellschaft zurückkehren soll[t]en.»' Die Einweisung
in Anstalten dieser Art erfolgte ohne Gerichtsurteil mit-
tels «administrativer Versorgung».

Im Zusammenhang mit Forderungen nach Wieder-

gutmachung sind zu den Themen «Zwangsmassnah-

men» bzw. «administrative Versorgung» und «Fremd-

Platzierung» in der Zwischenzeit zahlreiche Publilcatio-

nen erschienen. Die Aktualität des Themas zeigt sich

unter anderem in der im Dezember 2014 eingereichten

Wiedergutmachungsinitiative, die sowohl eine Wieder-

gutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgeri-
scher Zwangsmassnahmen als auch eine Aufarbeitung
der historischen Ereignisse fordert (vgl. dazu www.
wiedergutmachung.ch). Zudem hat die Bündner Regie-

rung einen Forschungsauftrag zum Thema «fürsorge-
rische Zwangsmassnahmen» öffentlich ausgeschrieben.
Die Schwerpunkte liegen dabei bei den gesetzlichen

Grundlagen und der Arbeitsweise der zuständigen Be-

hörden. Die Ergebnisse des Beitrags zur Zwangsarbeits-
anstalt Fürstenau stehen in engem Bezug zu dieser ak-

tuell geführten Debatte und können als Grundlage für
weiterführende Fragestellungen dienen.

«Es ertönen Klagelieder, Gezänk, Verwünschungen. Es

kommen und gehen, entweichen mit dem Leben, um
wieder eingebracht zu werden, entwischen durch den

Tod, zu beidseitiger Erlösung. Oft steht der Unterzeich-
nete rath- u[nd] trostlos mitten im Wirwarr und Ge-

tümmel, übermannt von einem bittren Gefühl, als wäre

er von jedem Beistand verlassen, bestimmt unter dieser
Last zu verschmachten. Im unausgesezten Kampf gegen
Leidenschaften der Anstaltsgenossen, auf der unsichren
Huth gegen die Anfälle von Vermieten u[nd] Despera-

ten, muss ebendiess Bedacht genohmen werden, [...].»*
Mit diesen Worten beschrieb J.J. Scherrer am 26. Ju-

Ii 1846 seine Schwierigkeiten mit Internierten, die er als

Verwalter der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau zu bewäl-

tigen suchte. Mit seiner Aussage machte er darauf auf-

merksam, dass eine Zwangsarbeitsanstalt nicht nur eine

Institution mit Idaren Regeln darstellte, sondern auch

ein Ort war, an dem es zu vielfältigen Auseinanderset-

zungen kam.

Im Zuge europaweiter Reformen im Armen- und
Strafwesen entstanden gegen Mitte des 19. Jahrhunderts
in der Schweiz vielerorts Zwangsarbeitsanstalten zur
Unterbringung armer Männer und Frauen aus der Un-
terschicht. «Arbeitsscheue», «liederliche», «trunksüchti-

ge», «bettelnde» und «vagierende» Personen sollten dort

zu «besseren» Menschen umgeformt werden. Vorausset-

zung für die Internierung war somit ein Verhalten, das

von den damaligen sozialen Normen abwich. 1840 wur-
de mit der bündnerischen Zwangsarbeitsanstalt im un-
teren bischöflichen Schloss in Fürstenau eine der ersten

Anstalten dieser Art in der deutschsprachigen Schweiz

gegründet.
Eine Voraussetzung für Reformen im Armenwesen

war, dass sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
die gesellschaftliche Wahrnehmung der Armut mit
der Unterscheidung zwischen «unverschuldeten» und
«selbstverschuldeten» beziehungsweise «guten» und
«schlechten» Armen zu wandeln begann. In der Folge
wurde die Armenhilfe auf die Gruppe der «würdigen»

Versorgungsbedürftigen beschränkt, und die städtischen

Obrigkeiten entzogen der Kirche allmählich die bis da-

hin zugesprochene Aufsicht über die Armenfürsorge.

1 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §13.

2 StAGR IV 10 a 3 : Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 26. Juli 1846.
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Der Anstaltsdirektor J. J. Scherrer beklagt sich mit bewegenden

Amtes (StAGR IV 10 a 3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die

Worten bei der Kantonale Armenkommission über die Last seines

Kantonale Armenkommission, 26. Juli 1846).

Diese Veränderungen führten zu Beginn des 16.Jahr-
hunderts zu einer Wende in der Armenfürsorge. Die
Pflicht zur Arbeit, zu Fleiss, Ordnung und Mässigung
wurde zur Norm. In der Folge begannen die örtlichen
Behörden, Kriterien für die Gewährung von Unterstüt-

zung festzulegen: Sie definierten Verhaltensnormen für
Arme, die «Unterstützungswürdige» von «Unterstüt-

zungsunwürdigen» unterschieden. Für beide Gruppen
galten entsprechende Massnahmen. Während «würdi-

ge» Arme weiterhin von der Gemeindebehörde, der Kir-
che oder von Privatpersonen Unterstützung bekamen,
erhielten die anderen ähnliche Strafen wie gerichtlich
Verurteilte: neben öffentlicher Zwangsarbeit zuneh-
mend Internierung in Arbeitshäusern, aber auch Folter."

Eine weitere Wende trat in Europa mit der Abkehr

von der «quälenden» Folter am Anfang des 19. Jahrhun-
derts ein: Eine Strafe sollte nicht mehr als Rache dienen,
sondern «Besserung», «Erziehung» oder «Heilung» be-

zwecken. Um geeignete Erziehungsmassnahmen treffen

zu können, war es nach zeitgenössischer Ansicht wich-

tig, die unterschiedlichen Vergehen zu lcategorisieren.
Ausserdem sollte eine Bestrafung, welche die «Besse-

rung» eines Menschen bezweckte, hinter geschlossenen
Mauern stattfinden. In der Folge entstanden immer
mehr spezialisierte Einrichtungen zur «Besserung», wie

etwa die Straf- oder Zwangsarbeitsanstalt. Solche Insti-
tutionen bezweckten eine Disziplinierung ihrer Klientel
und somit das Einüben erwünschter Verhaltensregeln."

1.1 Methodisch-theoretische
Überlegungen und Fragestellung

Die vorliegende Studie über die Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau leistet einen Beitrag zur Alltagsgeschichte
des Armen- und Anstaltswesens in Graubünden. Als
Theorieansatz für die Untersuchung dieser Bereiche

ist in der Forschung das Konzept der Sozialdiszipli-
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nierung etabliert worden, das von Gerhard Oestreich

1962 geprägt wurde. Nach Oestreich versuchte der be-

reits «disziplinierte» Beamtenapparat frühneuzeitlicher
Staaten den direkten Zugriff auf seine Bewohner und
Bewohnerinnen zu verstärken. Deren Verhalten sollte

durch erzieherische Massnahmen in die gewünschte

Richtung gelenkt werden. Oestreich hat für die Frühe

Neuzeit einen Prozess der Disziplinierung und Regulie-

rung breiter Schichten beschrieben.'

Das Sozialdisziplinierungskonzept hat zahlreiche
Einwände' hervorgebracht: So kritisierten neuere Stu-

dien zu Fürsorgeeinrichtungen unter anderem, dass der

Begriff nur gerade die von oben nach unten wirkende

Disziplinierung umfasse. Er klammere die Frage nach

dem Erfolg der Disziplinierung sowie die «gegenläufi-

gen Tendenzen und Widerstände» gegen die «obriglceit-
liehe Normierung» aus, so Susanne Grindel in ihrem
Aufsatz «Zur öffentlichen Armenfürsorge im 19.Jahr-
hundert am Beispiel des Kurfürstentums Hessen.»'

Die einseitige Sichtweise einer Disziplinierung von
oben hat auch Michel Foucault in seiner «Theorie der

Macht» kritisiert.' Nach seiner Definition ist «Macht»

nicht ein im Vornherein bestimmter Begriff, sondern

nimmt erst bei der Analyse der Machtbeziehungen'
«Gestalten» an. Somit sei Macht nicht als eine Sache

aufzufassen, die jemand - zum Beispiel ein Staat oder
eine herrschende Klasse - besitzt, sondern als «Macht-

netz», in dem alle beteiligten Personen die Möglichkeit
besitzen, vorgegebene Machtverhältnisse auf indivi-
duelle Art (mit) zu verändern." In der vorliegenden
Arbeit wird aufdiese theoretische Überlegung Foucaults

zurückgegriffen, indem das Machtnetz der Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau analysiert werden soll. Wie die

eingangs zitierten Äusserungen des Anstaltsdirektors
gezeigt haben, ist dabei nicht von einer strikten Befol-

gung obrigkeitlicher Regeln auszugehen, sondern von
zahlreichen Spannungen und Auseinandersetzungen
innerhalb formeller Instanzen - Kantonale Armenkom-
mission," Polizei," Gemeindebehörden, Pfarrämter und
Ärzte - und «informeller» Instanzen - Internierte, Fami-

lienangehörige oder Bekannte - sowie beider Arten von
Instanzen untereinander.

In einem ersten Schritt soll der Aufbau dieses Macht-
netzes anhand der folgenden Fragen untersucht wer-
den: Weshalb wurde eine solche Anstalt gegründet? Wie
wurde die Anstalt organisiert? Für welche Personen-

gruppen war die geplante Anstalt bestimmt? Welche

Charaktereigenschaften sollten «gebessert», «erzogen»
oder «geheilt» werden? Mit welchen Massnahmen?

Ein weiterer Aspekt umfasst die Untersuchung der
individuellen Handlungsspielräume innerhalb des

Machtnetzes, wofür folgende Fragen im Zentrum ste-

hen: Über welche Handlungsmöglichkeiten verfügten
die am Machtnetz beteiligten Männer und Frauen? Wer
half bei einer Einweisung beziehungsweise Entlassung
mit? Welche Regeln wurden nicht befolgt und was

waren die Konsequenzen?

3 Vgl. dazu Gilomen: Wahrnehmung, 1996, S. 117-128; Simon-

Muscheid: Gaben, 2002, S. 153-165.

4 Vgl. hierzu Foucault: Überwachen, 1976; Nutz: Strafanstalt, 2001.

5 Zur Theorie der Sozialdisziplinierung vgl. den Aufsatz von Breuer:

Sozialdisziplinierung, 1986, S. 45-69.
6 Vgl. zu den unterschiedlichen Kritikern und ihren Argumenten ge-

gen das Konzept der Sozialdisziplinierung den Aufsatz von Gilo-
men: Bemerkungen, 2002, S. 12.

7 Grindel: Disziplinierung, 1994, S. 113.

Vgl. dazu auch den Aufsatz von Dinges: Armenfürsorge, 1991,

S. 5-29.
8 Vgl. dazu folgendes Zitat: «Unter Macht verstehe ich hier nicht die

Regierungsmacht, als Gesamtheit der Institutionen und Apparate,
die die bürgerliche Ordnung in einem gegebenen Staat garantieren.

Ebensowenig verstehe ich darunter eine Unterwerfungsart [...]. Und

schliesslich meine ich nicht ein allgemeines Herrschaftssystem, das

von einem Element, von einer Gruppe gegen die andere aufrecht-

erhalten wird und das in sukzessiven Zweiteilungen den gesamten

Gesellschaftskörper durchdringt. [...] Unter Macht [...] ist zunächst

zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Ge-

biet bevölkern und organisieren.»

Foucault: Sexualität, 1977, S. 113.

9 Laut Michel Foucault sind Machtbeziehungen überall dort, wo es

Begegnungen gibt.

Foucault: Sexualität, 1977, S. 114.

10 Vgl. hierzu auch folgendes Zitat Foucaults: «Die Macht ist nicht et-

was, was man erwirbt, wegnimmt, teilt, was man bewahrt oder ver-

liert; die Macht ist etwas, was sich von unzähligen Punkten aus und

im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht.»

Foucault: Sexualität, 1977, S. 115.

Und: Es gibt «keine Macht, die sich ohne eine Reihe von Absichten

und Zielsetzungen entfaltet».

Foucault: Sexualität, 1977, S. 116.

11 Der Grosse Rat des Kantons Graubünden ernannte 1839 eine Kan-

tonale Armenkommission zur Leitung und Aufsicht des kantonalen

Armenwesens.

Verhandlungen, 22.Juni 1839, S. 46-48.

12 In vorliegender Arbeit wird mit «Polizei» diejenige Behörde des

19. Jahrhunderts bezeichnet, deren Aufgabenbereich sich im We-

sentlichen auf die Kontrolle des Territoriums und seiner Bewohner

und Bewohnerinnen beschränkte.
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1.2 Forschungsstand

Über die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau gibt es bislang
noch keine gesonderte Untersuchung. Einzelne Hinwei-
se finden sich in den Bündner Geschichten von Pieth
und Metz, spezifische Angaben fehlen allerdings." Er-

wähnt wird die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau ausser-

dem in einem Beitrag über die Geschichte des bündne-
fischen Ärztestands - hier in Zusammenhang mit der

nachträglich entstandenen «Irrenabteilung»." Ferner

hat Clo Meyer in den 1980er Jahren eine Auswertung
einzelner Quellen" aus dem Archivbestand zur Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau für seine Lizenziatsarbeit über

Nichtsesshaftigkeit vorgenommen.
Die Anzahl Arbeiten zu anderen Zwangsarbeits-

anstalten in der Schweiz fällt ebenfalls eher spärlich aus;
eine allgemeine Studie fehlt. Als quellenmässig fundier-
te Einzelstudie zu einer ausgewählten Zwangsarbeits-
anstalt ist in erster Linie die 2005 publizierte Disserta-

tion von Sabine Lippuner zu erwähnen." Lippuner
thematisierte in ihrer Untersuchung die Praxis der admi-
nistrativen Versorgung von «Liederlichen» und «Arbeits-
scheuen» in die thurgauische Zwangsarbeitsanstalt
Kalchrain im Hinblick auf die Entstehung, Funktions-
weise und Auswirkungen der Anstalt. Der Begriff der

«administrativen Versorgung» wurde im 20.Jahrhun-
dert eingeführt und benennt «eine auf öffentlich-recht-
liehen Normen beruhende, zwangsweise Anstaltsinter-

nierung, der kein Gerichtsentscheid zugrunde liegt,
sondern die durch administrative Behörden angeordnet
wird»". Interessant sind zudem Lippuners Ergebnisse zu
den Handlungsspielräumen, über welche die diversen

Akteure und Akteurinnen verfügten."
In anderen Studien zu schweizerischen Zwangs-

arbeitsanstalten fehlt eine Auswertung des Einflusses

«informeller» Kräfte. So untersuchte beispielsweise Ve-

rena Schmid in ihrer Arbeit über das Armenwesen in
Schaffhausen Sinn und Zweck der kantonalen Zwangs-
arbeitsanstalt sowie Fragen zu ihrer Errichtung, Finan-

zierung und Organisation." Ihrer Meinung nach zeigte
sich dabei deutlich, dass die Behörden «nun voll auf die

Mittel der Repression [setzten], in der Hoffnung, damit
die Zunahme der arbeitsfähigen Armut bremsen zu
können. Die Ausgrenzung aus der Gesellschaft, die

Internierung, die Kontrolle und der Zwang zur Arbeit
sollten, da solche Armut als selbstverschuldet galt, ab-

schreckend wirken.»" Schmid betonte dabei, dass die

Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt als «Massnahme

zur Disziplinierung» hauptsächlich der «arbeitsfähigen

Armenbevölkerung», die im 19. Jahrhundert zu einem
Problem der Schaffhauser Armenpolitik geworden war,

zu begreifen seif Eine Auslegung des Begriffs «Diszipli-
nierung» fehlt in Schmids Ausführungen. Demgegen-
über soll in der vorliegenden Arbeit den verschiedenen

Arten von Disziplinierungsmassnahmen sowie den Re-

aktionen darauf am Beispiel der Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau nachgegangen werden.

Als weitere historiografische Beiträge über Zwangs-
arbeitsanstalten in der Schweiz sind zwei Aufsätze zu

nennen: derjenige von Regula Ludi über «Frauenarmut

und weibliche Devianz um die Mitte des 19.Jahrhun-
derts im Kanton Bern» sowie jener von Dominique Gri-
sard über das «Bild der delinquenten Frau am Beispiel
der Zwangsarbeitsanstalt Thorberg 1849-1893»." Ludi
untersuchte in ihrem Beitrag die Frauen zugeschriebe-

nen Ursachen von Armut und Devianz, die zu einer

Einweisung in die bernische Zwangsarbeitsanstalt Thor-

berg führen konnten und kam zum Schluss, der weibli-
che «Geschlechtscharakter» habe «allgemein zur Erklä-

rung von Fehlverhalten der Frauen» gedient gehabt."
Grisard ihrerseits untersuchte die «Strafanstalt als Ort,
an dem bedeutende Konstruktionsarbeit für Geschlecht
als soziale Kategorie geleistet wurde». So habe auf diese

Weise angesammeltes Wissen über die delinquente Frau

«nicht nur zur Konstruktion und Verfestigung des Bilds
der delinquenten Frau bei [getragen], sondern auch

ein Idealbild der Schweizer Bürgerfrau des 19.Jahrhun-
derts» gezeichnet."

In ihrer Studie über Nichtsesshafte in der Schweiz

begriffen Thomas Meier und RolfWolfensberger - ähn-

lieh wie Verena Schmid - die Errichtung der Zwangs-
arbeitsanstalt Thorberg als eines der im 19. Jahrhundert
entstehenden neuen Verfolgungs- und Kontrollinstru-
mente gegenüber der nichtsesshaften Bevölkerung."
Die Untersuchung der Internierung in die Zwangsarbeits-
anstalt Fürstenau wird unter anderem zeigen, dass diese

Institution nicht nur für umherziehende Leute gedacht

war, sondern auch für sesshafte.

Vertreter der älteren Kriminologie, wie etwa Robert

von Hippel 1931, erforschten Zucht- und Zwangs-
arbeitsanstalten insbesondere unter dem Aspekt «Frei-

heitsstrafe»." In der aktuellen Diskussion zur Geschieh-

te der Freiheitsstrafe ist in erster Linie Thomas Nutz'
Studie «Strafanstalt als Besserungsmaschine» zu nen-
nen. Er ging darin von den Ergebnissen Michel Fou-
caults aus, der in «Überwachen und Strafen» den Über-

gang von der mittelalterlichen Körperstrafe zum heu-

tigen Gefängnissystem analysierte. Nutz' Ziel war es,
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«die Formierung eines Diskurses über die Reform der

Haftanstalten und des neuen Wissensgebietes der Ge-

fängniskunde sowie de[n] Prozess der Erfindung der

neuen, im wesentlichen pädagogisch-therapeutischen
Strafanstalt von 1770 bis circa 1850»" zu beschreiben,

und zwar anhand von Texten, die sich mit der Organi-
sation des Gefängniswesens befassen. Für die folgende

Untersuchung relevant sind vor allem seine Aussagen

zum Diskurs über die Reform der Gefängnisse im deut-

sehen Sprachraum, zu den sich herausbildenden Theo-

rien eines «pädagogisch-therapeutischen Strafvollzugs»
sowie zum Konzept der Strafanstalt; denn diese neuen
Ideen waren für die Entstehung von Zwangsarbeitsan-
stalten (mit)entscheidend.

1.3 Quellenlage

Der überlieferte, bisher zum grossen Teil ungesichtete

Quellenbestand zur Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau ist
sehr reichhaltig. Es sind Quellen sowohl aus privater als

auch behördlicher Hand vorhanden. Ausserdem geben
die beinahe täglich geführten Protokolle des Anstalts-

personals über den Lebensalltag Einblick in das Han-
dein derjenigen Personen, welche mit der Anstalt auf
irgendeine Weise verbunden waren und somit einen Teil

ihres Machtnetzes ausmachten.

Die vorliegende Studie baut auf den im Staatsarchiv

Graubünden archivierten handschriftlichen Quellen
über die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau von 1839 bis

1855 auf. 1999 wurde ein Grossteil der Akten und Kor-
respondenzen von der Kantonalen Anstalt Realta" zur
Aufbewahrung an das Staatsarchiv Graubünden abgehe-
fert. Es folgten drei Jahre später weitere mehrere Hun-
dert Korrespondenzen. Insgesamt umfasst der Bestand

zur Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau 21 Archivschach-
teln" sowie einen halben Laufmeter Bände.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Quel-
lentypen kurz vorgestellt. Den Grossteil des Bestands
bilden Akten und Korrespondenzen. Die Akten" las-

sen sich unterteilen in Verordnungen, Berichte, Anträge
und Beschwerden sowie interne Aufzeichnungen. Ver-

Ordnungen sind «Normen zur Regelung der Aufgaben,
Organisation und Tätigkeit der Behörden»." Solche

normativen Quellen liefern unter anderem Hinweise
auf Probleme, die es mittels der entsprechenden Gebote
und Verbote in den Griff zu bekommen galt. Für die
internen Regelungen der Zwangsarbeitsanstalt Fürsten-
au galten folgende normative Quellen: ein «Reglement

für die Administration des Zwangs-Arbeits-Hauses in
Fürstenau», ein «Pflichtenheft» für Landjäger und Auf-
seher, ein «Regulativ für Irre» und eine «Instruktion
für Irrenwärter»." Für die Erforschung der gesetzlichen

Grundlagen dienten sodann die 1803 beginnenden Ver-

handlungen des Grossen Rats des Kantons Graubünden
sowie die amtliche Gesetzessammlung für den Eidge-
nössischen Stand Graubünden ab 1805.

Korrespondenzen sind im Bestand zur Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau über den ganzen zu unter-
suchenden Zeitraum vorhanden." Neben dem häufigen
Informationsaustausch zwischen formellen Instanzen -

13 Pieth: Geschichte, 1982, S. 392-393.

Vgl. beispielsweise Metz: Geschichte, Bd. 2, 1991, S. 643: «Als pro-
bates Mittel zur Bekämpfung des Bettels erkannte das Parlament

dabei die Schaffung eines <Zwangsarbeitshauses>, um in dieses ar-

beitsscheue Elemente zum Zwecke der <Korrektion> einweisen zu

können.»

14 Walser: Grundlagen, 1970, S. 365-366.

15 Es ging dabei um die folgenden Quellen: das Anstaltsreglement,

einen Brief der Armenkommission von 1843 und eine Insassenliste

von 1844. Meyer: «Unkraut», 1988, S. 138-143.

16 Lippuner: Bessern, 2005.

17 Lippuner: Bessern, 2005, S. 9.

18 Lippuner: Bessern, 2005, siehe insbesondere S. 225-261.

19 Schmid: «Entblösst», 1993, siehe insbesondere S. 229-280.

20 Schmid: «Entblösst», 1993, S. 231-232.

21 Schmid: «Entblösst», 1993, S.232.

22 Ludi: Frauenarmut, 1989, S. 19-32; Grisard: Bild, 2004, S. 215-226.

23 Ludi: Frauenarmut, 1989, S. 31.

24 Grisard: Bild, 2004, S. 215.

25 Meier/Wolfensberger: Heimat, 1998.

26 Vgl. beispielsweise Hippel: Entstehung, 1931.

27 Um 1770 lässt sich nach Nutz ein Anstieg der Veröffentlichungszah-

len über die Reform der Haftanstalten beobachten; sie erreichen

einen ersten Höhepunkt um die Jahrhundertwende, explodieren ab

1840 und gehen mit der Revolution von 1848/49 zurück.

Nutz: Strafanstalt, 2001, S. 10-11.

28 Auf mehrmalige Forderungen des Anstaltsdirektors nach einem

zweckmässigen Gebäudekomplex wurde die Zwangsarbeitsanstalt

Fürstenau 1855 nach Realta (Gemeinde Cazis) umgesiedelt.

29 StAGR IV 10 a 1 bis 6.

30 StAGR CB II 1886.

Vgl. den Jahresbericht des Staatsarchivs Graubünden 2000, S. 19-21.

31 Akten dokumentieren «Vorgänge von zeitlich begrenzter, nicht

rechtserheblicher Bedeutung aus vielfältigen Bereichen des staatli-

chen und gesellschaftlichen Lebens [...]».

Schmid: Akten, 2004, S. 74.

32 Schmid: Akten, 2004, S. 105.

33 StAGRIV 10a 1 und a5.

34 Die meisten Korrespondenzen sind an den Anstaltsdirektor der

Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau gerichtet und unter StAGR IV 10 a 6

abgelegt.
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der Direktor stand in regelmässiger Verbindung mit der

Kantonalen Armenkommission, der Polizei, mit Ge-

meindevorstehern, Pfarrämtern und Ärzten - sind auch

einige Korrespondenzen von Privatpersonen erhalten.

Inhaltlich ging es bei den erstgenannten Korresponden-
zen vor allem um von der Armenkommission bewilligte
oder abgelehnte Aufnahme- beziehungsweise Entlas-

sungsgesuche. Zudem bat der Direktor die Kantonale
Armenkommission um Rat bei Fragen im Umgang mit
bestimmten Personen: Wie sollten Internierte bestraft

werden, die sich widerständig verhielten, indem sie

beispielsweise die Arbeit verweigerten, Diebstähle ver-
übten, heimlich Briefe schrieben oder gar die Flucht

ergriffen? Angehörige, Vormünder oder Bekannte von
Internierten schrieben dem Anstaltsdirektor, um sich

über das Befinden und Benehmen der aufgenommenen
Personen zu erkundigen, sich für eine Entlassung einzu-

setzen oder einfach um den der Anstalt geschuldeten

Geldbetrag zu schicken.

Neben Informationen zur Anstaltsorganisation, zur
Disziplinierung und zu den zwischenmenschlichen Be-

Ziehungen innerhalb wie ausserhalb der Anstalt geben
die Korrespondenzen Aufschluss über den Wissensaus-

tausch betreffend die zu internierenden oder bereits in-
ternierten Männer und Frauen. Die Empfehlungen des

Direktors für oder gegen eine Einweisung beziehungs-
weise Entlassung lassen eine Beurteilung des Charakters
sowie Einblicke in die Lebenssituation betroffener Per-

sonen erkennen."
Für die Untersuchung der individuellen Handlungs-

weisen waren neben der Korrespondenz des Anstalts-
direktors insbesondere auch dessen Jahres- beziehungs-
weise Quartalsberichte'" aufschlussreich: Der Direktor
hatte der Kantonalen Armenkommission viermal pro
Jahr einen Bericht über die herrschende Situation in der
Anstalt abzuliefern. Darin ging es in erster Linie um das

widerständige Verhalten internierter Personen oder um
das schlecht ausgebildete Anstaltspersonal, und auf
welche Weise diesen Problemen am besten zu begegnen

war. Ferner beurteilte der Direktor darin die Fähig-
beziehungsweise Unfähigkeiten der aufgenommenen
Männer und Frauen. Die Quartalsberichte - ab 1845

wurden daraus Jahresberichte - sind beinahe lückenlos
überliefert."

Weitere Angaben über das Verhalten Internierter
liefern die Protokolle über die täglichen Ereignisse.
Aus diesen internen Aufzeichnungen lassen sich unter
anderem Informationen über Arbeit, Freizeit, wider-

ständiges Verhalten oder Bestrafungsmethoden gewin-

nen. Es bleibt aber immer die Frage, welche Tatsachen

verändert oder nur selektiv dargestellt wurden. Verfasst

wurden die - im untersuchten Zeitraum ab 1843 lücken-
los erhaltenen - Protokolle von Aufsehern, in seltenen

Fällen vom Anstaltsdirektor. Dieser nahm ferner alle

Einträge zur Kenntnis und kommentierte sie teilweise.

Ferner enthält das Archiv der Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau auch einige persönliche Briefe von Internier-
ten."' Diese wurden - meist heimlich - an Angehörige
oder an den Gemeindevorstand geschrieben, um sie um
Hilfe zu bitten. Oftmals wurde darin die unerfreuliche
individuelle Situation in der Anstalt beklagt. Da nicht
klar ist, inwieweit es einer internierten Person darum

ging, Mitleid zu erwecken, können Aussagen zur per-
sönlichen Lebenssituation in der Anstalt einer realen,

subjektiv erlebten oder aber einer bewusst verfälschten

Angabe entsprechen. Eine Differenzierung dieser Aus-

sagen nach deren jeweiliger Intention ist heute nicht
mehr möglich und auch nicht Ziel der vorliegenden
Arbeit. Vielmehr sollen sie zeigen, welche Mittel inter-
nierte Männer und Frauen angewendet haben, um ihre
Situation zu verbessern.

Im Folgenden wird zuerst aufdie Entstehungsbedin-

gungen der Institution Zwangsarbeitsanstalt eingegan-

gen. Im anschliessenden Hauptteil der Untersuchung
sollen drei Aspekte der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau
näher untersucht werden: der gesellschaftlich-politische
Kontext, in dem die Institution entstand, dann ihre Ver-

waltung, Organisation und Funktion und schliesslich
die Handlungsweise der offiziell zuständigen Instanzen,
der Internierten sowie anderer involvierter Personen.
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2 Entstehungsbedingungen
von Zwangsarbeitsanstalten

Um den Umgang mit Armen und deren Einweisung in
Zwangsarbeitsanstalten im 19. Jahrhundert nachzuvoll-

ziehen, wird in folgenden beiden Kapiteln auf zwei

Veränderungen eingegangen: den Wandel in der Wahr-

nehmung von Armut, der im Spätmittelalter einsetzte,

sowie aufReformprojekte im Bestrafungssystem, die seit

der Mitte des 18. Jahrhunderts durchgeführt wurden. In
einem weiteren Kapitel soll die Gründung von Arbeits-

beziehungsweise Zwangsarbeitsanstalten in der Schweiz

untersucht werden.

2.1 Armenfürsorge im Wandel:
«Unterstützungswürdige» und
«Unterstützungsunwürdige»

Im Mittelalter gab es für Menschen, die ihren Lebensbe-

darf weder aus Arbeit noch Vermögen decken konnten,
kirchliche Fürsorgeeinrichtungen wie beispielsweise das

Kloster oder das Hospital sowie private Almosen und

Stiftungen; ein obrigkeitliches oder staatliches Armen-

wesen existierte noch nicht, seine Ursprünge liegen in
den spätmittelalterlichen Städten.

Im 13. Jahrhundert wurde die Armut von der scho-

lastischen Theologie neu bewertet: «Die (theoretische)
Überhöhung der Armut und des Almosens geriet da-

mit zunehmend in Widerspruch. Diese Neubewertung
von Erwerbsarbeit legte definitiv die einzige legitime
Art und Weise fest, für den Lebensunterhalt aufzukom-

men: Er musste durch Arbeit gewonnen werden.»
Demzufolge änderte sich in der zweiten Hälfte des

14. Jahrhunderts allmählich die gesellschaftliche Wahr-

nehmung und Wertung der Armut, indem zwischen

«würdigen» und «unwürdigen» beziehungsweise «guten»
und «schlechten» Armen unterschieden wurde; ferner

spielte die Differenzierung zwischen «eigenen» und
«fremden» eine Rolle.'"' Arbeitsfähige Menschen, die

körperlich gesund waren, fielen bei dieser Unterschei-

dung in die Kategorie der «starken» Bettler und Bettle-

rinnen, die von Almosen lebten. Wer arm und arbeits-

fähig war, aber nicht arbeitete, wurde prinzipiell als

«müssiggängerisch» charakterisiert. Im Begriff «Müssig-
gänger», «der im ersten Fall den arbeitsscheuen Lieder-

jan verurteilt, im zweiten den reichen Rentner und
Adligen bewundert», lässt sich laut Hans-Jörg Gilomen,
die «Ambivalenz der Arbeitspflicht für die Armen und
des arbeitslosen Einkommens der Reichen» fassen."'

Als der Kirche allmählich die bis dahin zugesproche-
ne Aufsicht über die Armenfürsorge entzogen und un-
ter die Leitung der städtischen Obrigkeit gestellt wurde,
legten die Bettel-, Armen- und Almosenordnungen in
den Städten des 14. und 15. Jahrhunderts diesen neuen
Umgang mit armen Leuten fest."" In Basel, Bern oder
Zürich gab es beispielsweise seit dem 14. Jahrhundert in
ansteigender Zahl Beschränkungen oder Verbote des

Betteins.""

Reformen in der Armenfürsorge

Bronislaw Geremelc hat in seinem Werk über die Ge-

schichte der Armut gezeigt, dass die Zwanzigerjahre des

16. Jahrhunderts für die Armenfürsorge in europäischen
Städten einen Wendepunkt bedeutet haben."" Zu nen-
nen sind insbesondere die fortschreitende «Verstaatli-

chung» der bis anhin kirchlich geregelten Armenfür-

sorge sowie das Verbot, Almosen zu verteilen - Kirche
und weltliche Obrigkeit hatten diese freigebige Geste

bis zu diesem Zeitpunkt toleriert, da sie als heilssichern-
de christliche Tugend galt."" Gilomen hat dabei gezeigt,
dass die Auswirkungen der Reformation in diesem Be-

35 Die meisten Korrespondenzen des Anstaltsdirektors sind unter der

Signatur StAGR IV 10 a 3 abgelegt.

36 StAGR IV 10 a 3.

Zum Begriff «Bericht» vgl. Schmid: Akten, 2004, S. 106: «In einer

Vielzahl von Fällen sind Behörden verpflichtet, den vorgesetzten

Stellen über die Ausführung von Weisungen Bericht zu erstatten,

Informationen zu übermitteln und Entscheidungen einzuholen.

[...] Unabhängig vom konkreten Inhalt lassen sich alle Schriftstücke,

die im Rahmen der einzelnen Verwaltungsressorts wie innerhalb

einer Behörde von einer nachgeordneten an die jeweils vorgesetzte,

weisungsbefugte Stelle gerichtet werden, mit dem einheitlichen Ter-

minus Bericht bezeichnen [...].»
37 Es fehlen der dritte Quartalsbericht der Jahre 1842 und 1843, der

zweite Quartalsbericht des Jahres 1844 und die Jahresberichte der

Jahre 1847 und 1852.

38 Vgl. Schmid: Briefe, 2004, S. 111.

39 Simon-Muscheid: Gaben, 2002, S. 154-155.

40 Gilomen: Wahrnehmung, 1996, S. 126, Anm. 1.

Vgl. dazu auch die Ausführungen am Beispiel Schaffhausens von
Schmid: «Entblösst», 1993, S. 208-211.

41 Gilomen: Wahrnehmung, 1996, S. 122.

42 Sachsse/Tennstedt: Sicherheit, 1986, S. 15.

43 Gilomen: Wahrnehmung, 1996, S. 121.

44 Die Gründe dafür führte er auf das Zusammentreffen von wirt-

schaftlichen und sozialen Krisen in Europa zurück.

Geremek: Geschichte, 1988, S. 154-181.

45 Vgl. dazu Geremek: Geschichte, 1988, S. 181-196.

83



reich - entgegen der oftmals geäusserten Meinung" -
nicht überschätzt werden sollten." Dementsprechend
stellten neuere Studien keine wesentlichen Unterschie-
de zwischen der Fürsorge in reformierten und katho-
lisch gebliebenen Städten und Ländern fest." Ausser-

dem, so Sachsse/Tennstedt, bedeutete diese «Entwick-

lung der Armenfürsorge zu einem Bereich staatlicher

Verwaltungstätigkeit [...] nicht das Ende jeder kirchli-
chen oder auch sonstigen <Privatwohltätigkeit>. Es [gab]
auch weiterhin [...] eine Fülle von wohltätigen Stiftun-

gen der verschiedenen Konfessionen oder auch priva-
ter Menschenfreunde: Hospitäler, Armenverpflegungs-
anstalten, Waisenhäuser»"'

In den spätmittelalterlichen Städten wurde jeder Fall

von Bedürftigkeit in ein Register aufgenommen und
kontrolliert: «Diese individuelle und personenbezoge-

ne Kontrolle», so Robert Jütte, «galt bei allen Verwaltun-

gen in ganz Europa als solide Grundlage für eine

effizientere Armenpflege.» Die Armut wurde Gegen-
stand der sich allmählich herausbildenden staatlichen

Regulationsbemühungen, die sich seit Ende des 16. Jahr-
hunderts in den «Policey-Ordnungen» der Städte fin-
den. Ein Mitglied des städtischen Rats oder ein ehren-

amtlich arbeitender Bürger prüfte in der Funktion als

Armenpfleger zusammen mit dem Pfarrer die näheren
Lebensumstände der antragstellenden Personen. Auf
diese Weise konnten neben den Bettelnden weitere

arme Leute überführt werden, die nach zeitgenössi-
scher Wahrnehmung ein «müssiggängerisches» Leben

führten."
Auch für schweizerische Städte lassen sich in der

Frühen Neuzeit oben beschriebene Tendenzen in der

Organisation der Armenpflege nachweisen. So stellte

Stefan Jäggi für den Staat Luzern durch die Zunahme
des staatlichen Einflusses eine «umfassende Reorganisa-
tion» des Fürsorgebereichs am Ende des 16-Jahrhun-
derts fest. Die Folge waren diverse Reformansätze wie

beispielsweise die bessere Kontrolle der bettelnden
Männer und Frauen, die zentrale Austeilung der Almo-
sen im Spital oder das Wirtshausverbot fur Spend-

bezüger und Spendbezügerinnen." Die Überprüfung
der Einhaltung dieser Regeln erforderte den Ausbau

von Kontroll- und Verwaltungsapparaten, welche die

Lebenssituation der unterstützten Personen zu überwa-

chen und die Almosen zu verteilen hatten. Übernom-

men wurden diese Aufgaben von den Armenpflegern.
Die Armen mussten fortan ihre Bedürftigkeit nachwei-

sen, um von der öffentlichen Unterstützung nicht aus-

geschlossen zu werden." Verhaltensweisen wie Fleiss

und Mässigung grenzten die «würdigen» Armen, die

aufgrund körperlicher oder geistiger Mängel nicht ar-

beitsfähig waren, von den «unwürdigen» ab, die - nach

zeitgenössischer Ansicht - ihr Almosen «verspielten»,
«vertranken» oder «verhurten». So kam in den 1520er

Jahren das Bettelzeichen in vielen Städten der Eidge-
nossenschaft auf, das seinem Träger oder seiner Trägerin
das Almosensammeln erlaubte. Ferner gab es Bettel-

briefe, die den Armen als Ausweisdokument dienten,

um an auswärtigen Orten Fürsorgeleistungen zu erhal-

ten." Demgegenüber wurden arbeitsfähige - als «ar-

beitsscheu» deklarierte - Arme zuerst öffentlich und
dann allmählich in geschlossenen Anstalten zur Arbeit

gezwungen.
Im 19. Jahrhundert verdichtete sich die seit dem

Spätmittelalter geäusserte Annahme, dass «Arbeits-
scheu» die Ursache der Armut sei, zu einem Geflecht
moralischer Gründe, so Regula Ludi: «Dieser Diskurs

[...] konstruierte das Bild von einer eigenen Kultur
der Armut. Er fand in der Armenliteratur des frühen
19. Jahrhunderts sein Medium und betrieb eine Eth-

nografie der Unterschichtskultur, die das Leben und
die Gewohnheiten der mittellosen und ungebildeten
Bevölkerungsschichten zur Negativprojektion des bür-

gerlichen Wertsystems machte.» Durch Erziehung zu
zentralen bürgerlichen Normen wie Arbeitsamkeit, Ge-

horsam und Mässigkeit betreffend Sexualität oder Alko-
holkonsum versuchte die Obrigkeit dieser «Demorali-
sation» von Personen der Unterschichten entgegenzu-
treten." So lässt sich nach Susanne Grindel die «Erzie-

hung der Armenbevölkerung durch Unterstützungs-
gewährung oder -entzug anhand eines sittlichen Verhal-

tenskatalogs» unter dem Begriff der «Pädagogisierung»
zusammenfassen: Haushaltsführung, Schulbesuch, Ent-

haltsamlceit, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit galten im
19.Jahrhundert als Kriterien für die Gewährung öffent-
licher Hilfe."

2.2 Reformen im Bestrafungssystem:
Von der «quälenden» Marter
und öffentlichen Zwangsarbeit zum
«erziehenden», «bessernden»
und «heilenden» Freiheitsentzug

Seit der Frühen Neuzeit wurden «unwürdige fremde»

Arme in der Regel vertrieben, den «unwürdigen eigenen»
Armen drohte neben Folter und öffentlicher Zwangs-
arbeit zunehmend die Internierung in Arbeitshäusern.
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Körperliche Strafen waren bis ins 19. Jahrhundert hin-
ein auch die üblichen Massnahmen gegen Delinquen-

te; Zuchthausstrafen, Geldbussen oder Verbannungen
kamen seltener vor."

Ab Mitte des 18.Jahrhunderts wurden in Europa
und in den Vereinigten Staaten von Amerika zahlreiche

Reformprojekte, die Justiz betreffend, durchgeführt.
Foucault hob in diesem Zusammenhang das Verschwin-

den der öffentlichen Zwangsarbeiten und Marter zu

Beginn des 19. Jahrhunderts hervor - ihr Verschwinden

wurde nach Foucault zwischen 1830 und 1848 endgül-

tig": «Das Zeremoniell der Strafe tritt allmählich ins

Dunkel [...]. Die öffentliche Abbitte ist in Frankreich

zum ersten Mal im Jahre 1791 abgeschafft worden und
nach einer nicht lange währenden Wiedereinführung
neuerlich 1830; der Pranger wird 1789 abgeschafft, in
England 1837. Die öffentlichen Arbeiten, die in Oster-

reich, in der Schweiz und in Teilen der Vereinigten Staa-

ten wie in Pennsylvania auf offener Strasse von Zucht-
häuslern verrichtet wurden - an eisernen Halsketten, in
buntscheckigen Gewändern, Eisenkugeln an den Füs-

sen, mit der Menschenmenge Drohungen, Beleidigun-

gen, Verspottungen, Schläge, Zeichen von Rachsucht

oder Komplizenschaft austauschend -, werden am Ende
des 18.Jahrhunderts oder in der ersten Hälfte des

19.Jahrhunderts fast überall abgeschafft. [...] Der Voll-

zug der Strafe wird allmählich zu einem autonomen
Sektor, welcher der Justiz von einem Verwaltungsappa-
rat abgenommen wird.»" Dabei bestehe, so Foucault,
«das Wesentliche der Strafe, welche die Richter auferle-

gen, [...] nicht in der Bestrafung, sondern in dem Ver-

such zu bessern, zu erziehen, zu <heilen>»"-

Die Vorstellung der Besserungsfähigkeit des Men-
sehen beeinflusste das europäische Strafsystem, das sich

im Laufe des 19. Jahrhunderts grundlegend veränderte.
Die Strafe sollte nicht mehr öffentlich sein, sondern
hinter geschlossenen Mauern vollzogen werden, wo -
dem jeweiligen Anstaltstyp entsprechende - Erzie-

hungsmassnahmen getroffen werden konnten. Die Frei-
heitsstrafe «war das einzige derjenigen Strafmittel, die
im ausgehenden 18. Jahrhundert zur Diskussion stan-
den, das die pädagogischen Erziehungstechniken in sich

aufnehmen konnte»- Auf diese Weise war es möglich,
«neben einem Strafprogramm auch ein Erziehungs-

Programm» zu vollziehen. Die Körperstrafen, geprägt
vom Rache- und Sühnegedanken, wichen dem Konzept
der «Besserung». Personen, die sich nicht an bestimmte
Normen hielten, wurden als Gefallene angesehen und
sollten durch erzieherische Anstrengungen wieder

«gesellschaftsfähig» gemacht werden. Diese Vorstellung
wurde durch den Wandlungsprozess ermöglicht, den
das Bild «des Verbrechers» erfuhr. Nutz beschrieb die-

sen Prozess wie folgt: «War der Delinquent zu Beginn
des Jahrhunderts noch Sünder oder Bösewicht, den es

galt, aus der Gesellschaft auszuschliessen, so wurde er

gegen Ende des 18. Jahrhunderts als Unerzogener und
als Kranker begriffen, der über Erziehungs- und Hei-
lungsmassnahmen wieder in die Gesellschaft einge-

46 Theologen, Historiker und Sozialwissenschaftler waren bis zum An-

fang des 20. Jahrhunderts überzeugt von der These, nach der die

Armenfursorge durch den Einfluss der Reformation - nach der pro-
testantischen Lehre konnte Gottes Gnade nur durch «wahren» Glau-

ben erlangt werden, und nicht durch «gute Taten» - umstrukturiert

und so allmählich säkularisiert wurde.

Vgl. dazu Jütte: Tendenzen, 2004, S. 78.

47 Gilomen: Wahrnehmung, 1996, S. 125.

48 Vgl. dazu beispielsweise Jütte: Poor Relief, 1981, S. 25-52.

49 Sachsse/Tennstedt: Geschichte, 1980, S. 107.

50 Jütte: Tendenzeil, 2004, S. 79.

51 «Policey» ist vom modernen Polizeibegriff zu unterscheiden. Unter

«Policey» ist nicht nur die Institution der Polizei zu verstehen; im

Ancien Régime schloss er unter anderem auch die Wohlfahrtspflege

mit ein.

Meier/Wolfensberger: Heimat, 1998, S. 393.

52 Vgl. hierzu die Ausführungen von Robert Jütte zum Polizei- be-

ziehungsweise Verwaltungsapparat deutscher Städte im 16. und
17. Jahrhundert.

Jütte: Disziplinierungsmechanismen, 1986, S. 107-111.

53 Jäggi: Armenwesen, 2002, S. 106-108.

54 Gilomen: Wahrnehmung, 1996, S. 124.

55 Landolt: «ich», 2002, S. 130.

56 Ludi: Fabrikation, 1999, S. 203.

57 Vgl. dazu Hettling: Bürgerlichkeit, 1998, S. 227-264.

Zum bürgerlichen Normen- und Wertesystem vgl. insbesondere

S. 254-260.

58 Grindel: Disziplinierung, 1994, S. 105.

59 Nutz: Strafanstalt, 2001, S. 2; Foucault: Überwachen, 1976, S. 45.

60 Foucault definiert «Marter», auch «peinliche Strafe» genannt, als

«körperliche, schmerzhafte, mehr oder weniger grausame Strafe. [...]
Sie ist eine differenzierte Produktion von Schmerzen, ein um die

Brandmarkung der Opfer und die Kundgebung der strafenden

Macht herum organisiertes (folglich durch eine «feierliche Öffent-

lichkeit> [Nutz] charakterisiertes) Ritual [...]».

Foucault: Überwachen, 1976, S. 45, 47.

Die öffentliche Marter im Strafvollzug der Frühen Neuzeit diente

als Manifestation landesherrlicher Macht.

Vgl. hierzu ebd., S. 63-71; Nutz: Strafanstalt, 2001, S. 50-51.

61 Foucault: Überwachen, 1976, S. 14, 23.

62 Foucault: Überwachen, 1976, S. 17.

63 Foucault: Überwachen, 1976, S. 15,17.

64 Nutz: Strafanstalt, 2001, S. 71.
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gliedert werden kann. Der Delinquent wird zum Ob-
jekt des <Erziehungs-Enthusiasmus> des ausgehenden
18. Jahrhunderts.»" So war laut Foucault «im verruch-

testen Mörder [...] zumindest eines noch zu respektie-

ren, wenn man bestraft: seine menschliche Natur. Im
19.Jahrhundert sollte dieser im Verbrecher entdeckte
<Mensch> zur Zielscheibe einer bessernden und ändern-
den Straf-Intervention, zum Bereich sonderbarer <Straf>-

Praktiken und <Rriminal>-Wissenschaften werden»"- Die

neue Strafe zielte in erster Linie nicht mehr auf den

Körper einer delinquenten Person, sondern mit «re-

sozialisierenden Straf- beziehungsweise Therapietechni-
lcen» auf die Seele - und damit auf «seine Psyche, seine

Triebe und seine Begehren, seine Anomalien und sei-

nen Charakter»"- Nutz und Foucault sprachen in den

obigen Ausführungen nur von gerichtlich verurteilten
Männern und Frauen. Diese neue Bestrafungsart be-

traf aber nicht nur delinquente, sondern auch als devi-

ant bezeichnete Menschen, wie beispielsweise «Arbeits-
scheue» oder «Liederliche», deren Verhaltensweise keine

kodifizierte strafrechtliche Norm voraussetzte. Als devi-

ant bezeichnete Personen sollten im Gegensatz zu De-

linquenten nicht in einer Strafanstalt, sondern in einer

Zwangsarbeitsanstalt «gebessert» werden.

Wie hatten solche «Besserungsanstalten» zu funktio-
nieren, die sich durch Freiheitsentzug, Arbeitszwang,
einen strikt geregelten Tagesablauf und den Zweck, eine

gewisse Gruppe von Personen nach bestimmten Krite-
rien zu «formen», kennzeichneten? Foucault charakteri-
sierte das Funktionieren dieser «Besserungsanstalten»
mit dem Begriff «Disziplin». In dieser neuen Art zu stra-

fen, werde der Körper nicht gequält, sondern nach

bestimmten Regeln «diszipliniert» und nach bestimm-

ten Werten «normiert»: «Als Instrumente dienen [...]
Zwangsmassnahmen, die sorgfältig angewandt und wie-

derholt werden. Es handelt sich [...] um Übungen:
Stundenpläne, Zeiteinteilungen, vorgeschriebene Bewe-

gungen, regelmässige Tätigkeiten, einsame Meditation,
gemeinsame Arbeit, Schweigen, Aufmerksamkeit, Res-

pekt, gute Gewohnheiten. Und was durch diese Besse-

rungstechnik schliesslich wiederhergestellt werden soll,
ist [...] das gehorchende Subjekt, das Individuum, das

Gewohnheiten, Regeln, Ordnungen unterworfen ist

und einer Autorität, die um es und über ihm stetig aus-

geübt wird, und die es automatisch in sich selber wirken
lassen soll.»"

Auf welche Weise solche «Besserungstechniken»

durchgeführt wurden und zu welchen Reaktionen sie

bei den betroffenen Männern und Frauen führten, wird

im Verlaufe dieser Arbeit am Beispiel der Zwangsar-
beitsanstalt Fürstenau zu zeigen sein.

An dieser Stelle ist anzufügen, dass die Freiheits-
strafe nicht erst durch die Vertreter der Strafreformbewe-

gung eingeführt worden ist. Bereits vor der Wende zum
18. Jahrhundert setzten viele europäische Länder neben
der Marter und der öffentlichen Zwangsarbeit den Frei-

heitsentzug als Instrument zur Bestrafung als deviant
bezeichneter Personen ein. Ausgehend von England
und den Niederlanden begann sich im 16. Jahrhundert
in ganz Europa die Praxis der Internierung normabwei-
chender Individuen zu etablieren." Bronislaw Geremek
schilderte die Gründung und Funktionsweise solcher

Institutionen. An den Anfang dieser Entwicklungen
stellte er die päpstlichen Initiativen, römische Bettler
und Bettlerinnen unter Arbeitszwang einzusperren,
gefolgt von der Londoner Zwangsarbeitsanstalt Bride-

well und den holländischen" wie deutschen Anstalten
bis hin zum Hôpital Général in Paris." In England ent-
stand gegen Ende des 17. Jahrhunderts ein Netz von
Arbeitshäusern, «die auf wirtschaftlich rationale Weise»

organisiert waren, indem die Internierten für die Textil-

Produktion Wolle spannen. England zählte in der ers-

ten Hälfte des 18.Jahrhunderts bereits um die 200

sogenannte «workhouses». Neben dem Freiheitsentzug
bildete der straff organisierte und in erster Linie durch
Arbeit ausgefüllte Tagesablaufeine weitere Gemeinsam-
lceit dieser Arbeitsanstalten.

2.3 Die Gründung von (Zwangs-)
Arbeitsanstalten in der Schweiz

Im Mittelalter war das Hospital neben dem Kloster der

Ort, wo Versorgungsbedürftige aller Art - wie beispiels-
weise mittellose Reisende, körperlich Kranke, gebrechli-
che Arme, Waisen und Witwen - untergebracht wurden."
Im 15.Jahrhundert - als allmählich zwischen «Unter-

stützungswürdigen» und «Unterstützungsunwürdigen»
unterschieden wurde - setzte ein Differenzierungspro-
zess im europäischen Anstaltswesen ein. Dieser erlangte
mit der Etablierung des bessernden Freiheitsentzugs zu
Beginn des 19. Jahrhunderts eine zentrale Bedeutung.
So entstanden im Laufe der Zeit Institutionen, die sich

durch Bestrebung um Spezialisierung vom mittelalter-
liehen Hospital unterschieden, teilweise aber noch den
Charakter einer multifunktionalen Anstalt aufwiesen:

Armenanstalten, Zuchthäuser, Zwangsarbeitsanstalten,
Irrenanstalten, Kinderheime und Altersheime. Wie
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schwierig dieser Weg zur Spezialisierung war, zeigen
mehrere Äusserungen des Anstaltsdirektors, auf die im
Verlauf der Arbeit genauer eingegangen wird.

In Bern wurde - relativ früh im europäischen Ver-

gleich - die erste schweizerische Arbeitsanstalt im Jahr
1614 gegründet. Diese bezweckte, «bettelnde», «he-

rumziehende» oder als «müssiggängerische» bezeichne-

te Männer und Frauen, die arbeitsfähig waren - in der

Regel an Ketten -, zur Arbeit zu zwingen. In der Schweiz

wurden Anstalten dieser Art als «Schellenwerk»" be-

zeichnet und waren in vielen Fällen mit einem Waisen-

haus zur Pflege und Erziehung von armen Kindern
verbunden. Städte wie Basel, Fribourg und Zürich eröff-

neten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein

Schellenwerk, wofür bald einmal auch die Bezeichnung
«Zuchthaus» aufkam."

Um 1820 kritisierten Gefängnisreformer in der Eid-

genossenschaft die vorherrschenden Bestrafungsmetho-
den in Arbeitsanstalten beziehungsweise Zuchthäusern.
Beeinflusst wurden sie dabei durch den Briten Francis

Cunningham, der schweizerische Zuchthäuser besucht

hatte und den bessernden Freiheitsentzug propagierte,
wie er bereits in den USA und Grossbritannien an-

gewendet wurde. In Genf und in der Waadt wurden
schliesslich die ersten Strafanstalten nach diesem Mo-
dell eröffnet und auch in deutschschweizerischen Kan-

tonen entstand allmählich eine Diskussion über das

Problem des Strafvollzugs." In der Folge setzte gegen
die Jahrhundertmitte eine Gründungswelle von spezia-
lisierten Anstalten ein, die sich von den Arbeits- oder
Zuchthäusern durch ihr Ziel, die aufgenommenen Leu-

te zu «bessern», unterschieden." Dazu benötigte es ein-
mal eine Differenzierung der Anstaltsklientel, da Zucht-
häuser in vielen Fällen neben als deviant, delinquent
oder geistesgestört bezeichnete Personen zugleich el-

ternlose Kinder aufnahmen.
Durch die zunehmende Spezialisierung der An-

staltserziehung entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts
beispielsweise die «Straf-Anstalt», «in der nur gestraft
und ein für eine ganz spezifische Insassengruppe kon-

zipiertes Behandlungsprogramm vollzogen [wurde]»"-
Gleichzeitig wurden die ersten voneinander getrennten
Irren-, Waisen-, Armen- und Arbeitsanstalten konzi-
piert" und den entsprechenden Wirkungskreisen zuge-
teilt: Kinderfursorge für das Waisenhaus, Psychiatrie für
das Irrenhaus, Krankenwesen für das Spital, Armenwe-
sen für die Zwangsarbeitsanstalt und so weiter. Auf die-
se Weise war es möglich, angemessene Massnahmen mit
Hilfe kompetenter Leute treffen zu können, die darauf

zielten, das Individuum zu «bessern». Dadurch sei die

Tätigkeit des Henkers überflüssig geworden, so Fou-
cault: «Soweit die Justiz den Körper der Verurteilten
immer noch angreifen und manipulieren muss, tut sie

es distanziert, sauber und nüchtern, wobei sie ein viel
<höheres> Ziel im Auge hat. Aufgrund dieser neuen Zu-
rückhaltung wird der Scharfrichter, der unmittelbare
Anatom des Leidens, von einer ganzen Armee von

65 Nutz: Strafanstalt, 2001, S. 69.

66 Foucault: Überwachen, 1976, S. 94.

67 Sarasin: Foucault, 2005, S. 129.

68 Foucault: Überwachen und Strafen, 1976, S. 167.
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Foucault: Überwachen, 1976, S. 155.

72 Geremek: Geschichte, 1988, S. 257-284.

73 Geremek: Geschichte, 1988, S. 272.

74 Tuggener: Armenhaus, 1975, S. 173-174.

Vgl. auch Fuchs: Anstalten, 1945, S. 39-40; Hippel: Armut, 1995,

S. 46: Die mittelalterlichen Hospitäler wurden als «multifunktionale

Universalanstalten für jegliche Gattung von gesunden und mehr

noch von kranken und gebrechlichen Armen eingerichtet [...]».

75 Tuggener: Armenhaus, 1975, S. 173-174; Jütte: Disziplinierungs-

mechanismen, 1986, S. 105.

76 Das Wort «Schelle» kann sowohl die Bedeutung einer Glocke als

auch einer Fessel in der Art einer Handschelle haben.

Fumasoli: Ursprünge, 1981, S. 1.

Zum Wort «Schellenwerk» und seiner Etymologie vgl. ebd., S. 54-62.

77 Zu den Zucht- und Arbeitshäusern während der Frühen Neuzeit in

der Schweiz vgl. Fumasoli: Ursprünge, 1981, S. 1, 123; Ludi: Fabri-

kation, 1999, S. 38.

Ludi verwendet die Bezeichnung «Schallenhaus» beziehungsweise

«Schallenwerk».

78 Ludi: Fabrikation, 1999, S. 341.

79 Vgl. Gerber: Zwangsarbeitsanstalt, 1945, S. 75.

80 Fischer: Armut, 1982, S. 44.

Zur Multifunktionalität solcher Anstalten vgl. Bernhard Stier, der

das Pforzheimer Zucht- und Waisenhaus «als Instrument der So-

zialpolitik» charakterisierte, «das Unterstützungs-, Erziehungs- und

Strafabsichten zu verbinden suchte».

Stier: Fürsorge, 1988, S. 214.

Vgl. hierzu auch Stekl: Zucht- und Arbeitshäuser, 1978, S. 19: «So-

wohl die formalen Einweisungsvorschriften als auch detaillierte An-

gaben über die Verstösse der Zucht- und Arbeitshäusler lassen auf
einen äusserst inhomogenen Personenkreis schliessen.»

81 Nutz: Strafanstalt, 2001, S. 64.

82 Nutz: Strafanstalt, 2001, S. 64.

87



Technikern abgelöst: Aufseher, Ärzte, Priester, Psychia-

ter, Psychologen, Erzieher.»®'

In der Schweiz wurden mit Beginn des 19.Jahrhun-
derts im Anstaltswesen solche Ausdifferenzierungspro-
zesse manifest." Parallel zu diesen Entwicklungen setzte

eine zunehmende Verarmung breiter Bevölkerungs-
schichten in der Schweiz und in Europa ein, die unter
dem Begriff «Pauperismus»" diskutiert wurde." Die Zu-
nähme der bedürftigen Bevölkerung in der Schweiz

nahmen bereits die Zeitgenossen wahr und ist laut der

Forschungsergebnisse auf verschiedene Ursachen zu-
rückzuführen: Zum markanten Bevölkerungswachstum

zu Beginn des 19.Jahrhunderts kamen allmählich die

Verdrängung der Heimarbeit durch Fabrikarbeit" sowie

die Aufteilung von Allmenden hinzu. Letztere Mass-

nähme führte unter anderem dazu, dass dem Taglöhner
ohne Bodenbesitz die Nutzung des ehemaligen Ge-

meindebodens verwehrt blieb." Die Arbeitslosen fan-

den zwar mit der fortschreitenden Industrialisierung in
den Fabriken neue Verdienstmöglichkeiten, doch wegen
des Überangebots an Arbeitskräften mussten viele am
Rande des Existenzminimums leben."

Sabine Lippuner untersuchte die Konzeption der

Institution «Zwangsarbeitsanstalt» als Gegenstand des

gemeinnützigen Diskurses in der ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts - sie bezog sich dabei auf die Thür-
gauische Gemeinnützige Gesellschaft sowie auf die

Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft «als institu-
tionelle Orte des Redens über Zwangsarbeitsanstal-
ten». Ihrer Meinung nach kristallisierte sich dabei in
den 1840er und 1850er Jahren die Uberzeugung heraus,
dass Zwangsarbeitsanstalten einen entscheidenden Bei-

trag zur Lösung des Armutsproblems leisten könnten.
In der Folge sollten Projekte zur Errichtung von Zwangs-
arbeitsanstalten in den einzelnen Kantonen ausgearbei-

tet und realisiert werden, nachdem bereits in Lausanne
1826 die erste schweizerische, und um 1838 in St. Gallen
die erste deutschschweizerische Zwangsarbeitsanstalt er-
öffnet worden war. Schliesslich gründeten die Kantone
Graubünden (1840), Bern (1848), Thurgau (1851) und
Schaffhausen (1852) Zwangsarbeitsanstalten."

3 Die Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau -
Aufbau des Machtnetzes

B.1 Gesellschaftliche, wirtschaftliche
und politische Voraussetzungen

Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zeigten sich

die in Kapitel 2.1 und 2.2 beschriebenen europaweiten
Reformprozesse auch in der bündnerischen Armen- und

Strafpolitik. So wurde beispielsweise die Austeilung der

Spenden in der Stadt Chur fortan einem Armenpfleger
unterstellt. Dieser war dafür verantwortlich, dass nur die

«würdigen» armen Leute eine Unterstützung erhielten."
Im Strafwesen sind ab 1758 erste Bestrebungen für die

Errichtung eines Zuchthauses zur Versorgung normab-
weichender Männer und Frauen bezeugt. In der Folge
wurden zahlreiche Projekte für eine Zucht- und Arbeits-
anstalt entworfen, von denen aber keines eine Umset-

zung fand." 1803, im ersten Sitzungsjahr des Grossen

Rats, regte ein Schreiben des Pfarrers Leonhard Truog
diese Diskussion erneut an." Nachdem ein erster Antrag
zur Errichtung eines Zuchthauses abgelehnt worden
war", schlug eine Kommission 1810 vor, gemeinsam mit
den Kantonen Appenzell und Schwyz ein solches zu
eröffnen."* Dieser Plan kam jedoch nicht zustande und
zwei Jahre später ersuchte der Grosse Rat die Regierung
«über die Einrichtung einer Zuchthausanstalt im Kan-

ton selbst, die nöthige Untersuchung anzustellen, die

vortheilhafteste Localität ausfindig zu machen [...]»"
Schliesslich erhielt der Kanton Graubünden 1817 mit
dem «Sennhof» in Chur ein erstes Zuchthaus."

Wie erwähnt, führten Verwahrungsanstalten dieser

Art seit den 1820er Jahren bei Gefängnisreformern in
der Schweiz zu heftiger Kritik, da sie nicht wie eine

«Besserungsmaschine»" funktionierten. So folgte eine

allmähliche Reformierung bestehender Zuchthäuser,
deren Funktion als Verwahrungsinstitution auf dieje-

nige einer «Erziehungs-» beziehungsweise «Besserungs-
anstalt» ausgeweitet werden sollte. Um dem Ziel der

«Besserung» näherzukommen, benötigte es nach zeitge-
nössischer Ansicht einmal eine Homogenisierung
der Anstaltsklientel. So sollten im Zuchthaus des Kan-

tons Graubünden beispielsweise keine «geistesgestör-

ten» Männer und Frauen mehr aufgenommen, sondern
in spezielle «Irrenanstalten» verlegt werden. In Europa
setzte dieser Prozess seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
ein', im Grossen Rat des Kantons Graubünden wurde
seit 1819 über die Errichtung einer «Kantonal-Irrenan-
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stalt» debattiert; aus Finanzierungsschwierigkeiten wur-
de deren Realisierung aber mehrmals aufgeschoben.""
1828 sollten die Regierungsmitglieder schliesslich über-

prüfen, ob eine frei stehende Lokalität beim Zuchthaus

zur Errichtung einer «Irrenanstalt» geeignet wäre. Da-
raufhin erfolgte die Bildung einer Kommission, deren

Mitglieder in ihrem Gutachten Gründe nannten, die für
eine klare Abgrenzung der entsprechenden Anstalts-
klientel sprachen: Die «unmittelbare Nähe des Zucht-
hauses» bilde «einen moralischen Ubelstand, der auf
den Gemüthskranken selbst nachtheilig, wenigstens
nicht erheiternd, einwirken dürfte, während, nach der

Ansicht der Commission, aus dieser Vereinigung beider
Cantonalanstalten, die gehofften administrativen Er-

sparungen, die man bei dieser Localitätswahl im Auge
hatte, schwerlich hervorgehen dürften, weil sowohl die

Nahrung der Gemüthskranken wesentlich von jener der

Züchtlinge abweichen muss, als auch weil das jeweilige
Dienstpersonale des Zuchthauses wohl am allerwenigs-
ten geeignet sein dürfte zugleich die zarte, wohlwollen-
de Pflege und Leitung schwermüthiger aber gewöhnlich

guter Menschen, mit Erfolg zu übernehmen»-
Wie in Kapitel 2 ausgeführt, gehörte diese zuneh-

mende Spezialisierung der Anstaltserziehung neben der

Kategorisierung der Bedürftigen in «unterstützungswür-
dige» und «unterstützungsunwürdige» beziehungsweise
«lasterhafte» Arme und dem Gedanken der «Besserungs-

fähigkeit» im Strafwesen zu den grundlegenden Ent-

stehungsbedingungen des neuen Anstaltstyps Zwangs-
arbeitsanstalt. Weitere gesellschaftliche, wirtschaftliche
und politische Voraussetzungen im Kanton Graubün-
den, welche zur Realisierung der Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau geführt haben, werden im Folgenden unter-
sucht.

Steigende Armut

Im 19.Jahrhundert nahm die Bevölkerung in Europa
stark zu. In der Schweiz war das Wachstum von 1798

bis 1850 weder stetig noch in allen Gegenden gleich-
mässig. Der Kanton Basel-Stadt lag mit einer Zunahme

von 81 Prozent an der Spitze. Die Bevölkerung Grau-
bündens nahm nur um 19,9 Prozent zu und lag damit
unter dem schweizerischen Durchschnitt; sie zeigte im
19. Jahrhundert eine Phase langsamen, kontinuierlichen
Wachstums bis 1888.'°" Bei den alpinen Regionen ist im
Vergleich zu den städtischen eine wesentlich langsame-
re und geringere Zunahme festzustellen; viele ländliche

Gebiete hatten sogar mit einem Entvölkerungsproblem
zu kämpfen. Diese statistischen Angaben zeigen, dass

es nicht (nur) die Bevölkerungszunahme war, welche in
Graubünden zu einer ansteigenden Verarmung breiter
Bevölkerungsschichten geführt hat. In erster Linie wa-
ren andere Gründe für eine Zunahme der Armutsbevöl-
kerung ausschlaggebend.
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In diesem Zusammenhang bedarf die geografische

Lage des Grenzkantons Graubünden mit seiner Ge-

birgslandschaft einer besonderen Erwähnung. So stellte

bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts Johann Jacob

Vogt über den Pauperismus «in seinen geographischen
Verhältnissen» Folgendes fest: «Die Schweiz [...] hat ver-

hältnismässig ihre ärmsten Gegenden in den Tälern der

Hochalpen und ihren Verzweigungen. [...] So sind es

überall die Gebirgsgegenden, denen es bei rauherem

Klima und unwirtlichem Boden meist auch an den

nötigen Verkehrsmitteln, wie Land- und Wasserstrassen

mangelt, um die Erzeugnisse des Fleisses mit Leichtig-
keit auf den Markt zu bringen, und in welchen somit die

Erringung und Sicherung eines gewissen allgemeinen
Wohlstandes mit doppelten Schwierigkeiten zu lcämp-
fen hat. Solchen Gegenden kann erfahrungsgemäss nur
aufgeholfen werden durch Einführung und planmässige

Pflege passender Industrie.»""

In Bünden eröffneten im 18. Jahrhundert Aristokra-
ten einige Manufakturen auf dem Land - mehrheit-
lieh Baumwoll- und Seidenspinnereien; viele dieser

Gründungen hielten sich aber nicht lange."" Handwerk
und Gewerbe blieben nur schwach vertreten und etwa

neunzig Prozent der Bevölkerung betätigte sich in der
Landwirtschaft. Ackerbau und Viehzucht bildeten den

Schwerpunkt der Agrarproduktion, wobei in den meis-

ten Gebieten, insbesondere in den hoch gelegenen und
nordalpinen, der Viehwirtschaft ein grösseres Gewicht

beigemessen wurde. Infolge besserer Marlctbedingun-

gen entwickelte sich diese zum zentralen Produktions-

zweig. Die Landwirtschaft blieb bis etwa 1920 der wich-

tigste Betätigungskreis."" Das in Graubünden prakti-
zierte Erbrecht spielte dabei eine bedeutende Rolle bei
der zunehmenden Verarmung der Bergbevölkerung:
Jeder männliche Nachfahre bekam einen Teil des Erbes

zugesprochen, was zur Folge hatte, dass die Bauernhöfe
sich stetig verkleinerten. Somit fehlten oftmals die Res-

sourcen, um den Lebensunterhalt mit einem eigenstän-

digen Landwirtschaftsbetrieb bestreiten zu können.
Viele Leute waren dadurch genötigt, ihr Einkommen
durch Zupacht von Boden, durch Taglöhnerei oder ge-
werbliche Arbeit zu ergänzen."" Insbesondere die Er-

werbstätigkeit ausserhalb der Heimat bildete eine wich-

tige zusätzliche Verdienstmöglichkeit. Zu Beginn des

19. Jahrhunderts machten die Solddienste im Ausland""
neben der «Schwabengängerei»'" einen Grossteil der

temporären Auswanderung von Bündnern und Bünd-
nerinnen aus. Der Verlust von Nebenverdienstmöglich-
keiten im Söldnerwesen, in der Forstwirtschaft'" sowie

im Bergbau"" führte im 19. Jahrhundert neben Hunger-
perioden"" schliesslich zu Versorgungskrisen, die sich

unter anderem in einer erhöhten Auswanderung um die

Jahrhundertmitte ausdrückte."'

Reformen im Armenwesen

Die Zeitgenossen reagierten auf das vorherrschende

Armutsproblem mit unterschiedlichen Lösungsansät-

zen. Diverse Autoren publizierten in der Zeitschrift
«Der Sammler» (1779-1784) - herausgegeben von der

«Gesellschaft landwirtschaftlicher Freunde» - sowie in
«Der neue Sammler» (1804-1812) - herausgegeben von
der «Ökonomischen Gesellschaft Graubünden» - Auf-
sätze zu diesem Thema.'" Ein anonymer Autor hielt
beispielsweise bereits 1780 die Errichtung eines Armen-,
Arbeits- und Zuchthauses für «ein nothwendiges und
dienliches Mittel [...] nicht nur dem Bettelwesen ab-

zuhelfen, und das Land von lüderlichem Gesindel zu

Die bettelnde und vagierende Armutsbevölkerung wurde seit

dem 18. Jahrhundert immer mehr als Problem angesehen. Ra-

dierung eines armen Mannes mit Wanderstab und Tasche 1771

(Sammlung Ulf Wendler).
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reinigen, sondern auch ebenfalls mancher armen Wayse

Pflege und Erziehung zu verschaffen»"'

Reformbewegungen im Armenwesen am Anfang des

19. Jahrhunderts zielten insbesondere auf die wirksame-

re Erfassung, Kontrolle und Klassifizierung der Armen.
Carl Ulysses von Salis-Marschlins (1760-1818), Leiter
der Ökonomischen Gesellschaft,"' betonte in seinem

Aufsatz von 1806, «dass man sich um das Armenwesen

in Bünden sehr wenig und auf eine sehr oberflächliche

Art gekümmert hat»"'- Er schilderte die aktuelle Situa-

tion folgendermassen: «Nicht nur überschwemmen

ganze Heere fremden Gesindels die Strassen und die

Dörfer [...], sondern viele unserer Mitbürger selber

kämpfen mit der grössten Noth, und wenn sich schon

eine grosse Menge derselben nicht scheut von Dorf zu
Dorf und von Haus zu Haus zu laufen, und sich mit
den abgehärtesten Bettlern in Eine Klasse zu stellen, so

giebt es vielleicht noch viel mehr, die sich schämen, ihre
Armuth zur Schau zu tragen, die aber in ihren Wohnun-

gen mit dem bittersten Elend ringen, und weil ihnen der
unverschämte Bettler das Almosen, das ihnen zuerst

gereicht werden sollte, vor dem Munde wegnimmt,
stumme Thränen und Klagen vor den Vater der Barm-

herzigkeit bringen.»"" So kritisierte Salis-Marschlins,
«dass man das Almosen nicht dem schaamhaften Haus-

armen, der es nicht wagt, zu betteln, (und, ach! wie so

oft, unverschuldet die grösste Noth leidet), sondern
dem unwürdigen Müssiggänger giebt, und damit das

Laster pflanzet»"'. Für ein gut funktionierendes Armen-
wesen benötigte es gemäss Salis-Marschlins folgende
Veränderungen: Die Abschaffung des Betteins, die Un-
terstützungspflicht der Gemeinde gegenüber Einheimi-
sehen, die Rückführung einer bettelnden Person in ihre

Heimatgemeinde, die Errichtung und Verwaltung eines

Armenfonds, Massnahmen gegen Armutsursachen so-
wie die Kontrolle, Klassifizierung und Erziehung der

unterstützten Männer und Frauen."'
Zum oben erwähnten Problem des den Kanton

«überschwemmenden Bettelgesindels» schlug eine

Kommission bereits 1803 die Einführung des Heimat-

prinzips vor, demzufolge jede Gemeinde für ihre eige-

nen Armen unterhaltspflichtig war, fremde dagegen
abweisen durfte."' Oft war eine Gemeinde jedoch nicht
in der Lage, dieser Unterhaltspflicht nachzukommen
und die Bettelei zu verhindern."' Dies führte 1839 zu
folgenden Vorschlägen der Grossräte, welche sich mit
oben genannten Leitsätzen von Salis-Marschlins deck-

ten: «Im Allgemeinen wurde bemerkt, dass es vor der
Hand vorzüglich nothwendig sei, den verderblichen

und meistens unnöthigen Strassenbettel aufzuheben,
und darauf hinzuwirken, dass die Einkünfte der beste-

henden Armenstiftungen auf eine zweckmässigem Wei-

se verwendet werden, als dieses bisher der Fall gewesen,
dass in dieser Beziehung rathend und aufmunternd und
keineswegs massgebend verfahren werden müsse, und
es nicht so sehr auf übertriebene Vermehrung der Ar-

menunterstützung ankomme, wodurch, wie die Erfah-

rung in andern Kantonen der Schweiz zeige, die Dürf-
tigkeit mehr befördert, als gehoben werde. [...] Um
den vorgesetzten Zweck zu erreichen, sollten diejenigen

106 Vogt: Armenwesen, Bd. 1, 1. Teil, 1853, S. 148-150.

107 Vgl. Hilfiker: Handwerk, 2000, S. 61; Jenny: Handwerk, 1991,

S. 23-25, 70-72.

108 Frey: Landwirtschaft, 2000, S. 40, 48, 52.

Vgl. hierzu auch Jenny: Handwerk, 1991, S. 15-16.

109 Mathieu: Gesellschaft, 2000, S. 40.
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Armen, welche ohne Noth betteln und arbeitsfähig
sind, zur Arbeit gezwungen, und die Bettelnden über-

haupt mit Strenge in ihre Gemeinden zurückgeführt
werden.»'"

Es folgte eine Verordnung, in welcher der Haus- und
Strassenbettel verboten und das Armenwesen wie folgt
organisiert wurde: Zur zweckmässigen Verwaltung und

Verteilung des gesammelten Armenfonds musste jede
Gemeinde eine Armenkommission - oder wenigstens
einen Armenvogt - wählen, zu welcher auch der Orts-

pfarrer zugezogen werden konnte. Die Bezirksarmen-
kommissare sollten die lokalen Armenkommissionen
bei der Gründung oder Vermehrung ihres Armenguts
unterstützen und auf allfällige Missbräuche oder zweck-

widrige Verwendung der Unterstützungsmittel aufmerk-

sam machen. Zur Leitung und Aufsicht des kantonalen
Armenwesens ernannte der Grosse Rat eine Kantonale
Armenkommission.'"

Weitere Auskunft über die Organisation des Armen-

wesens in den einzelnen Gemeinden ist in einem Rund-
schreiben der Kantonalen Armenkommission an die

Geistlichen beider Konfessionen zu finden. Diese wur-
den gebeten, in der «Gemeinde einen freiwilligen Orts-
Armenverein [...] zu bilden», dessen Aufgabe darin be-

stand, bei wohlhabenden Gemeindeeinwohnern nach

Beiträgen in Form von Geld oder Lebensmitteln für die

Unterstützung der armen Einwohner und Einwohne-
rinnen zu bitten, um damit den Haus- und Strassenbet-

tel überflüssig zu machen. Ausserdem sollten die Geist-

liehen den Bürgern und Bürgerinnen «die Wichtigkeit
und Dringlichkeit der Sache ans Herz legen, ihnen

sagen, man beabsichtige nichts Geringeres als die Ab-
Schaffung des, die Religion, Sitten und Sicherheit ge-
fährdenden und immer lästiger werdenden Bettels [...],
und somit auch eine möglichst zweckmässige Verwen-

dung der Gaben, die bis jezt so vielfach [...] missbraucht,
und nicht selten wahrer Noth entrissen wurden, zu
bezwecken»'". Unter den «missbrauchten» Gaben ver-
standen die Kommissionsmitglieder die erfolgte Unter-

Stützung arbeitsfähiger Personen. Die Gemeindebehör-
den hatten nun Massnahmen zu treffen, um «Unter-

stützungswürdige» von «Unterstützungsunwürdigen»
zu unterscheiden und die Anzahl armer Leute mög-
liehst niedrig zu halten.

Die Armutsbevölkerung wurde von Salis-Marschlins

in drei Gruppen eingeteilt; eine davon bildeten die
«wirklich» Armen, das heisst die nicht Arbeitsfähigen,
welche von der Gemeinde eine Unterstützung erhiel-

ten: «Gebrechliche, Kranke, sehr alte Personen, und

ganz junge Kinder.»"® Zu einer weiteren Gruppe gehör-
ten Männer und Frauen, die nicht genug verdienten,

«um sich das ganze Jahr durchzubringen»"". Menschen,
die zwar arbeitsfähig waren, aber nicht arbeiten wollten,
waren gemäss Salis-Marschlins zu «faul» und gaben sich

«keine Mühe», um nach einer Arbeit zu suchen. Diese

dritte Klasse armer Leute sollte überhaupt nicht unter-
stützt werden, sondern «zum Arbeiten durch den Hun-

ger und die Schande» gezwungen werden, so Salis-

Marschlins.

Wie erwähnt wurde die Austeilung der Spenden ei-

ner Armenkommission oder einem Armenvogt unter-
stellt, was garantieren sollte, dass nur die «unverschulde-

ten» einheimischen armen Leute eine Unterstützung
erhielten. Gegen das fremde «Bettler-, Strolchen- und
Zigeunergesindel» erliessen Bündner Ratsboten bereits

im 18.Jahrhundert 21 Dekrete. In der Folge organi-
sierten diverse Gemeinden «Treibjagden» gegen fremde

Landstreicher, was nach zeitgenössischer Ansicht wenig
Erfolg brachte und den Aufbau eines Landjägerkorps""
nach dem Vorbild anderer Kantone nötig machte.'"

Mit der Eröffnung der Zwangsarbeitsanstalt Fürs-

tenau erweiterte sich der Aufgabenbereich der Landjä-

ger. In einem Brief an den Kleinen Rat vom 6. Juni 1840

erliess die Kantonale Armenkommission Anweisungen,
die auch den Umgang mit einheimischen, das heisst

bündnerischen, bettelnden Männern und Frauen fest-

legten. So hatten die Landjäger während den Touren
durch ihren zu kontrollierenden Bezirk «genau darauf

zu achten, ob sich fremde, d. h. nicht in die Gemeinde

gehörende Bettler auf den Strassen oder in den Häusern
derselben zeigen. [...] Ebenso werden sämtliche Land-

jäger beobachten, ob eigene Angehörige der Gemeinde
sich mit dem Betteln auf den Strassen abgeben.» Bet-
telnde Personen, die nicht seinem Bezirk angehörten,
sollte der Landjäger entweder selber in ihre Heimat-
gemeinde zurückführen, und zwar auf Kosten dersel-

ben, oder dem nächststationierten Landjäger überge-
ben: «In Wiederholungsfällen werden solche Haus- und
Strassenbettler das erste Mal an die Vorsteher ihrer Hei-
mats- oder Angehöriglceitsgemeinde zur Bestrafung,
beim zweiten Mal [...] in das Zwangsarbeitshaus abge-
liefert.»'"

Um ein einseitiges Bild zu vermeiden, sind diese Re-

pressionsabsichten gegenüber der armen Bevölkerungs-
Schicht zu relativieren. So diskutierte der Grosse Rat des

Kantons Graubünden neben repressiven auch andere

Lösungsansätze, um einer Verarmungstendenz entge-

gen zu wirken. Es wurde beispielsweise ein Antrag ge-
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stellt betreffend die Frage, «wie zu Gunsten der Armen,
der ihnen gebührende Mitgenuss am Gemeindevermö-

gen, als Alpen, Weiden und Wälder faktisch ermöglicht
werden könne»"". Der Antragsteller sah genau in dieser

fehlenden Beteiligung der Bevölkerung am Gemeinde-

vermögen «eine Hauptquelle der Armuth». Es kam auch

vor, dass Vorschläge repressiven Charakters von der

Mehrheit der Grossräte abgelehnt wurden. Der Polizei-

direktor verlangte beispielsweise, dass die Landjäger «zu

wirksamer Handhabung des Bettelverbots» durch eige-

ne Betteljäger der Gemeinden unterstützt werden soll-

ten: «Der Grosse Rath fand jedoch, dass die Verschär-

fang der Zwangsmassregeln nicht gerechtfertigt sei,

wenn nicht zugleich dafür gesorgt wird, dass die Armen
nicht zu dem allerdings namentlich in sittlicher Bezie-

hung sehr verderblichen Bettel genöthigt werden.»"'

3.2 Realisierung und Finanzierung

In Kapitel 2.3 wurde ausgeführt, dass es in anderen

Kantonen der Schweiz oft die regionale Gemeinnützige
Gesellschaft war, welche die Errichtung von Zwangs-
arbeitsanstalten forcierte. In Graubünden war dies an-
ders, denn die Gemeinnützige Gesellschaft Graubün-
den wurde erst im Jahr 1847 gegründet - sieben Jahre
nachdem die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau eröffnet
worden war."'

Am 27. Juni 1838 beantragte ein Vertreter des Ge-

richts Roveredo beim Grossen Rat die Errichtung eines

Arbeits- und Korrektionshauses: «Es möchte der Grosse

Rath dem Uebelstande, dass wegen Mangel eines Ar-
beits- und Correctionshauses in manchen Gerichten
zuweilen kleine Vergehen gar nicht oder zu hart bestraft

werden, durch Errichtung einer solchen Anstalt und un-
entgeltliche Aufnahme der von einzelnen Gerichten
Vemrtheilten abzuhelfen trachten, und zu dem Ende
die Standescommission beauftragen, einen diesfälligen
Vorschlag zu Händen des nächsten Grossen Rathes zu
bearbeiten.»"' Obwohl dieser Antrag bei einigen Gross-

räten Unterstützung fand, gingen sie vorerst nicht wei-
ter darauf ein. Ein Jahr später beschloss der Grosse Rat,
eine Anstalt für «arbeitsscheue oder liederliche Arme»
zu gründen und beauftragte die Kantonale Armenkom-
mission mit der Realisierung dieses Projekts."® Die
Finanzverhältnisse des Kantons erlaubten dabei kein
«grossartiges Unternehmen», wie die Kommissionsmit-
glieder zu Beginn ihrer Debatte über die Verwirklichung
einer solchen Anstalt meinten. Für einen Neubau fehlte

folglich das Geld, und es musste über den Erwerb eines

bereits vorhandenen Gebäudes entschieden werden.
Die Wahl fiel auf das bischöfliche Schloss in Fürs-

tenau, da es in dieser Gegend für die zukünftige An-
staltsldientel Arbeit gab: Der herbeigeführte Schutt des

Flusses Nolla führte im Domleschg zu einer Stauung
des Rheins, worauf am 12. Januar 1832 der «Verein für
die Rheincorrelction» mit dem Ziel gegründet worden
ist, den Flusslauf zu korrigieren - anfänglich mit dem

Zweck, die gefährdeten anliegenden Gemeinden zu
schützen, danach insbesondere, um die Strasse zu si-

ehern und durch die Eindämmung des Rheins Boden
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Das untere Schloss in Fürstenau, heutiger Zustand (Foto Ulf Wendler, 2015)

zu gewinnen; die Grundlagen hierfür bildeten Studien
des Ingenieurs Richard La Nicca. Am 27. Januar 1834 ist

schliesslich eine Aktiengesellschaft unter dem Namen

«Rheincorrektionsgesellschaft» gegründet worden, an
der sich ab 1839 der Kanton beteiligte. Für die Erledi-

gung der Arbeiten am Rhein benötigte es möglichst bil-
lige Arbeitskräfte"': «Umso entschiedener sprach sich

die Stimmung für die Gegend der Rhein-Correction im
Domlesk aus, wo es im mehrfachen Interesse des Kan-

tons liegen müsse, das Unternehmen gedeihen zu sehen

und zu fördern, als selbst Aktionär und Besitzer [...]
dortigen Bodens [...]; wo die Gegend sehr gesund,
ebenfalls leicht zugänglich und fruchtbar sei, und hin-
reichende, zweckmässige Sommer- und Winterbeschäf-

tigung für Betroffene zu finden wäre.»""

In der Folge pachtete der Kanton vom Bistum das

bischöfliche Schloss in Fürstenau, um es als Lokalität
für die Zwangsarbeitsanstalt zu nutzen. Im Pachtvertrag

vom 2. Juli 1840 wurde zwischen der Kantonalen Ar-
menkommission und dem ehemaligen Pächter, einem

gewissen Jakob Konrad, die Benutzung eines Teiles des

Schlosses vereinbart.'" Die Eröffnung der Anstalt er-

folgte am 1. Dezember 1840 und bot Platz für 40 Perso-

nen.
Für die Realisierung waren Beiträge der einzelnen

Gemeinden nötig. Weitere Kosten, verursacht durch die

Anstalt beziehungsweise deren Personal und Klientel,
wurden mit unterschiedlichen Geldquellen beglichen,
wie aus einer vom Anstaltsleiter erstellten Jahresrech-

nung hervorgeht: Der Lohn des Anstaltsdirektors, der

Aufseher, der Geistlichen (für Gottesdienste, Gespräche,

Abdankungen), der Ärzte (für Besuche und Medizin)
und der Hebamme (für Aderlass und Zähneziehen)
stammte aus der Standeskasse; der Unterhalt der An-
stalt wurde durch den Armenfonds sowie freiwillige
Gemeinde- und Privatbeiträge bezahlt.'" Es war die Auf-
gäbe der Kantonalen Armenkommission, bei den Ge-

meinden freiwillige Beiträge einzuholen: «Zur Bestrei-

tung der Kosten ihres Geschäftskreises, namentlich zur
Sicherung des Fortbestandes und zur Alimentation der
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mit ber ftragc, auf tpelcbent 9£ege bcr immer meljr fi6ctf)nntmef)menbctt 3(t?mut& unb betn

oft oljtte SScbûrfnig fiattfinbenben ©trafjenBettel entgegengearbeitet werben ïônntc. Sa$
<5rgeBni§ biefcr 5Bcrotl)ungcn war bie ont 22. jjnni 1839 Befd)Ioffene unb (Sud), burd) ben

grofjrätBlicBcn 2lBfd)ieb Befannt gemachte 58crorbnung ii&er ba$ SfrmenWefen.

3lté eines" ber wirffamften SOÎittcI, biefern UeBet ju Begegnen, würbe namentlich bie Sr=

rid)timg eitieé StpangatBeitôljaufeê crîonnt, unb bafjcr bcm 8661. @r}ict)ungérat() ber Auftrag
erti)ciit,. auf geeignetem Sffîegc bie Sinfammtung einer freiwilligen 23eifteuer ju Peranfialten.
•DerfefOe Bat fid) mm biegfalfê mit ©djrciBen bom 20. DftoBer 1839 an fdmmtlic&e iocrrcn
Pfarrer bcê jîantotrê gewenbet, unb iljncn su bicfem SScTjufe eine ©uBfcriptionëlifie mitgeteilt,
bereu CtrgcBnijj Btë sunt 1. bed nâcbfteh. SDîonatë Stprit eingefanbt werben foil.

5Bit fefjen und nun su SBcfôrbcrung bed guten Swecfetf Bewogen, Sud), &od)gead)tete

Herren, ©etrçue, Sic6e Söunbdgcnoffen! anmit bringenb cfnsnlabcn/ uern toielbermôgenbcit

(Einfluß Bei ben 58crmôgfid)en Euerer ©emcinbc baf)in su ucrwenben, bag jebcc nad) .Kräften
basit Beitrage, uni bie Sludfûljrimg jened iit mancher SBcsicgung fo woljltljâtigcn élancé
môglid) 3u madjcu.

©iefcl&c wftrbc oi)nc Swcifcl sur ftolgc IjaBen, bag Me, bie Blog aud ©etooljnljeit ober

ßieberlicftfcit fid) bcm Settel ergeben, entWeber freiwillig burd) itjrcr .jbänbe SlrBeit iljr
3ludfommen fid) erwerben', ober in ber su erridjtenbcn Slnfiatt basu angehalten, bag ii6er»

haupt mehr MBcitfamïeit unb SctrieBfamfcit unter ber armem Älaffc eingeimifd) würben,
tmb bag cnblid) bie Bctreffenbcn ©emeinben befto eher im Sad waren, ihre wirtlich ar6eitd<

un fälligen Firmen auf angemeffenc Sfficifc ju unterftûbcn.

3n ber angenehmen (Erwartung, bag cd bem rcblidjen gufammenwirt'cn ber ScBörbcn,
ber 23orgel)cr, ©eelforgcr unb aller woljlbcnîcnben (Einwohner bed Äantond gelingen möge,
einem UcBct su flcucru, welches immer fiiljlßarer wirb, empfehlen wir Sud), &od)gead)tetc
•Öerren, ©etreuc, Sie6c StmbdgenojTcn! fammt und in ©otted gnäbige Obhut.

©er ^räftbent:

©îi#cï.
Aufruf der Kantonalen Armenkommission an die Gemeinde-

Vorsteher vom 24. Februar 1840, ihre wohlhabenden Mitbürger

zu Spenden für die Einrichtung einer Zwangsarbeitsanstalt zu

ermutigen. Solche Aufforderungen wurden in den Folgejahren

regelmässig erlassen (Stadtarchiv Chur, B II/2.0042.0476).

Kantonszwangsarbeitsanstalt für arbeitsscheue und lie-

derliche Arme, wird die Kantonal-Armenlcommission

von drei zu drei Jahren bei Gemeinden und Privaten

freiwillige Beiträge sammeln, wogegen die Verwaltungs-
kosten der Anstalt auch ferner durch den Staat werden
bestritten werden [...].»'"'

Das jährlich anfallende «Kostgeld» wurde für jede
internierte Person individuell berechnet, betrug durch-
schnittlich 60 Gulden für Lebensmittel sowie 20 Gul-
den für Kleidung, und war in der Regel von der entspre-
chenden Heimatgemeinde zu bezahlen.'"" Ferner be-

glichen Arbeitserträge der Internierten einen Teil der

Ausgaben,'"" und in einigen wenigen Fällen war es die

Familie derselben, welche die Kosten zu tragen hatte.'"'

Allmählich aufkommende Probleme in der Arbeits-

beschaffung sowie der Wunsch nach einem zweckmässi-

gen Gebäudekomplex hatten den Anstaltsdirektor auf
die Idee gebracht, die Institution auf das Gelände jen-
seits des Rheins bei Realta in der Gemeinde Cazis zu
verlegen, wo durch die Eindämmung des Rheins Kultur-
land gewonnen worden war.'"' In der Folge fand eine

allmähliche Ubersiedlung der Anstalt statt. So dienten
seit 1850 einige Sommerbaracken für 20 bis 30 Internier-
te als Unterkunft auf dem linken Rheinufer.'"' Da diese

Zweiteilung Fürstenau-Realta die Administration wie
auch die Überwachung erschwerte, beschloss der Grosse

Rat 1852 - nach mehrmaliger Beschwerde und Bitte des

Direktors'"' - auf dem linken Rheinufer einen neuen
Betrieb unter dem Namen Korrektionsanstalt Realta zu
errichten. Vorteile sahen die Grossräte in der vorhande-

nen Arbeit vor Ort sowie in der Möglichkeit, die Anstalt

zu vergrössern."" Im Verlaufe des Jahres 1855 konnten
die neuen Räumlichkeiten bezogen werden, in denen

weiterhin auch «Irre» Aufnahme fanden. Im Kanton
Graubünden wurde mit dem Waldhaus in Chur 1892

die erste psychiatrische Klinik eröffnet, was aber nicht

zu einer Schliessung der «Irrenabteilung» in Realta führ-
te. Dort wurden «unheilbare aber ruhige Irre», im Wald-
haus die «schwierigen Fälle» aufgenommen.'"

139 Metz: Geschichte, Bd. 1,1989, S. 417-424. Vgl. dazu auch Verhand-

hingen, 21. Juni 1839, S. 33-37.

140 StAGR OB II 807: Protokolle der Armenkommission, 20. Februar

1840, §33.

141 StAGR IV 10 a 1: Pachtvertrag, 2 Juli 1840.

142 StAGRIV lOal:Jahresrechnung, 1847.

143 Verhandlungen, 20. Juni 1849, S. 43.

144 StAGR IV 10 a 1: Schreiben der Kantonalen Armenkommission an

den Kleinen Rat, 6. Juni 1840.

145 Die überschüssigen Arbeitserträge bekam jeder Einzelne gutge-

schrieben. Sie dienten einerseits zur Unterstützung der Familie, auf

der anderen Seite boten sie der Anstaltsklientel die Möglichkeit, sich

etwas Luxus - beispielsweise durch Tabakkonsum - zu leisten.

StAGR IV 10 a 2: Arbeitskontrollen und Verpflegungslisten.

StAGR IV 10 a 3: Erster Quartalsbericht (1843) des Anstaltsdirektors

an die Kantonale Armenkommission, 14. April 1843.

146 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Vorstehers der Gemeinde Andeer an

den Anstaltsdirektor, 29. April 1847.

147 StAGR IV 10a3: Vierter Quartalsbericht (1844) des Anstaltsdirek-

tors an die Kantonale Armenkommission, 1.Januar 1845.

148 StAGR IV 10 a 1: Schreiben der Kantonalen Armenkommission an

den Kleinen Rat, 1852.

149 Vgl. beispielsweise StAGR IV 10 a 1: Schreiben des Anstaltsdirektors

an die Kantonale Armenkommission, 25. Mai 1851.

150 Verhandlungen, 9. Juli 1852, S. 171.

151 Vgl. hierzu Walser: Grundlagen, 1970, S. 366; Pieth: Geschichte,

1982, S. 502-503.
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Ä r e t « f 4) t e t 6 e n.

m'itieit ^fonirntffion beé ffttttottë ©muMiMt
an £> i e

fetten S3ot'|M)et fdmintlic^ct ©cmeinbett Scêfefôert.

©Bit werten t>em ncSc^fîen ortentticÇen ©rogert CRaige û6ec alle empfangenen Vettrdge, fowie
Û6er beten Verwenbung genaue Üiedjnung geben, unb feinet Seit biefel&e auch bem 93u6lifum burch
ben ©ruef unter 2lugen legen. ©aß bo6ct aller berjenigen ©emeinben ober einjelnen 9)artiPuIaren
öffentliche ©rmäßnung gefcheßen wirb, welcße ifjre @a6en, im allgemeinen Sntereffe-, ber heffern ©ins
rießtung unfert Strmenwefenö jugewenbet ßa6en, liegt in ber Dîatur ber ©aeße.

hochgeachtete Ferren, wenn wir auch biefeö Saßt Sure SJlifwirPung in Slnfpcucß neßmen, unb
mit ©egenwärtigem erfueßen, bie, faut ©ubfcriptionöiifien für fünfSaßre un* jugeffeßetten beitrage
in ©uerer ©emeinbe fammeln unb unferet Veßörbe 6te ©nbe. beé ndcßftPommenben SOîonatô geßruat
einfenben, aueß ©emeinben unb ©»rioaten, bie biaßer nod) feinerfei ©eitrige geleiflet, baju aufmuntern
ju wollen, fo gefd)ief)t eö im Vertrauen auf ©uern »aterlänbifeßen ©inn, ©ure Siebe jut befferen
Orbnung aueß in biefem unfeter öffentlichen Verwaltung, ©uere fernere Jjulfeleifhing unb
Unterffüßung, beren wir unö biößer fo »ielfältig ju erfreuen hatten, wirb aneß unö ermutßigen, fünf«
tighin wie bisher mit lln»erbroffenßeit, mit ©ruft unb Siebe ber Söfung unfeter Aufgabe nacßjuflreben.

©ubfcriptiontSliflen Veßufö ber Veitragfammlung, werbet 3ßr abfchtiftlich bei bem refpeftioen
9)fatramte ober im ©emeinbtfarcßi» oorftnben. ©ie Veittäge wollet 3ßr gefällig)! bië jum angege=
benen 3eitpunPte, auch bieg ©Rai an hm. Vunbgprößbetiten @teph. ». <Peftatoj}i, îOiitglieb unferer
Veßörbe abreffften, unb Sebeiutmittel entweber birefte an bie Slnffalt in gûrgenau abgehen lagen,
ober aber unter ber Slbreffe unferer Veßörbe an bie fetten Kaufmann u. ©omp. in ©hut fenben.

ber Slttgutige, »on bem wir täglich ©Boßltßaten empfangen, allen ©ebern reiflich »ergelten!

©Bir empfehlen ©uch, @. 2. V. nebg unö ©otteö getreuer Obfjut.

S)er Sîiifptâgbent:

3. ît. S r o s i.

©er SlPtuar:

©. SSattaglfa.

©ßur, ben 12. Januar 1842.

hochgeachtete fetten,
©eteeue, Stehe SSunôôgenoffenl

^3urcß bie in gofge ©roßvätßlicßct Vefcßluffe non unferer Veßörbe bieöfaßö getroffenen ©Raßnaßmen

ig eé atlmdl)lig gelungen, ben Vettel auf ben ©tragen unb »on ©emeinbe ju ©emeinbe, wenn auch

nicht fo ganj unb »ottPommen, wie in unfern unb gewig in ben aflfeitigen ©Bünfcßen liegt, boch aber

jum größten Sfjeile aufjußeben, was wir tßeilö aus amtlichen, tßeilo aus fong eingegangenen privat;
Berichten entnommen haben, ©iefer faum erwartete ©rfolg beS eingefchlagenen Verfahrens f;at uns

bie fege Uebecjeugung gegeben — unb »iele Slnbere werben biefelbe jejt fdjon mit uns tßetfen — bag

burch allfeitigeS etngiicheS unb wof)lwo(letibeS 3ufämmenroivPen bie gdnjliche Vefeitigung beS VettelS

in unferm Sanbe in Välbe, ja weit fchneller möglich ig, als bei bem überall ausgebreiteten, tief ein*

p gewurjelten Uebel erwartet werben burfte. Unb barauf wirb auch unfete fîete 21ufmerffamPeit,-unfer
unabldfggeS Veffreben fortan gerichtet fein.

©ureß bie Veißitlfe, welche uns »on oielen <PartiPnlaren unb ©emeinben im Saufe beS lejten

Söhres fo »erbanfenswertjj ig geleiget worben, faß geh unfere Veßörbe in ben ©tanb gefejt, wirf#

ließ notßleibenbett Siemen foweit jtt helfen, bag if)r bebauerlicheS Soos weniggens gemilbert würbe,
inbem ißve ^eimerthgemeinben, burd) foleße Unterffüßung baju aufgemuntert, bie Verfolgung ihrer,
in übergroßer Slnjaßl »orhanbeiten ßülfebürftigen Siemen auf's jwecPmdßigge einjurießten gd) ernglich

Begrebtett. — Snsbefonbere aber gnb biefe Veiträge »on ©emeinben unb <PartiPularen ju Vcffteitung
beS täglichen Vebörfniffeö ber Singalt in gürgenau »erwenbet worben. VercitS gnb in berfelben

einige breißig Snbioibueu aufgenommen, bie nieigen berfelben auf Slnfuchen ihrer Jjeimatß» ober Sin»

I gehörigPeitSgemeinben, einige aber, als ju öftern SJlalen auf bem Vettel betreten, burd) Verfügung
• unferer Vef)örbe, gemäß ben gefcjlidjen Vorfchriften. SDiefe lejtern ber aufgenommenen Snbioibuen

werben aber auf Äogen ihrer ^eimathgemeinben nur ffir folange in ber Singalt behalten,

als eS bienlid) unb notfjwenbig erachtet wirb.
ÎDiefe jwat erg ttodj in il)rent Slnfange unb im ©Gerben begriffene Singalt erfreut geh gegen»

wäctig fd)on eines guten gortgangeS. ®ie barin aufgenommenen S"bi»ibuen werben in unb außer

ber Singalt jur Slrbeit angehalten, an Örbnung unb 9lein(id)Peit gewöhnt, foweit folcßes noch bei

berartigeit Sftenfdjen, jumal wenn ge »orgerücf'ten SllterS gnb, möglich ig. gag täglich »ermcljrt

geh bie Sah' Ber SlngaltSgeitoffen unb bamit, wie natürlich, täglich auch bas Veburfniß beS Unter»

haiteö ; fo baß bie gortbauet biefer fd)on jiemlidj allgemein als bem Swecf entfpredjenb anerPannten

Singalt lebiglich burch ben fortbauernb guten ©Bitten, ben milbtljätigen ©inn »on ©emeinben unb

iPattiPularen bebingt ig.
©Bentt jwat nicht ju »erPennen ig, baß bei ben aufgenommenen ©ubferiptionen »iele ©emeinben

unb ^rioaten h^g öetbanPensmectf) ihre Untergußung jugegdjert unb bei ©infammlung ber Veiträge
i attd) bethätiget haben, fo barf babei auch nicht unerwähnt bleiben, baß noch »on manchen ©emeinben,

manchen ^artiPularen im refotmirteit, befonberS aber im Patljolifchett SanbeStljeile, gar Peine Vei»

K träge für unfer Slrmenwefen gnb geleiget worben, ungeachtet ihre gängigen Vetljdltniffe ihnen folies

ll' Wcht möglich machen würben.

Aufruf der Kantonalen Armenkommission an die Gemeindevorsteher vom 12. Januar 1842, u. a. zu Spenden für den Betrieb der

Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau: «Bereits sind in derselben einige dreissig Individuen aufgenommen, die meisten derselben auf

Ansuchen ihrer Heimath- oder Angehörigkeitsgemeinden, einige aber, als zu öftern Malen auf dem Bettel betreten, durch Verfügung

unserer Behörde, [...]» (Stadtarchiv Chur, B II/2.0042.0507).

®tr Ältine üiatj) bes Cantons ©tgubitnben genehmigt »orgeßenbes Äreisfcßreibeit unb »erorbnet

ben »DrucP unb bie öffentliche VePanntmad)ung beffelben in allen ©emeinben beS ÄantonS;'

©hur, ben 12, Sennet 1842.

©es Çrâgbent:

©. iiî i ri) e l.

jriamcnä btä JUritten 5î«t|cij,
©et ÄanjleibitePtor:

1865, zehn Jahre nach der kompletten Umsiedlung
vom Schloss Fürstenau in die neu errichteten Anstalts-

gebäude in Realta, wurde in der ehemaligen Zwangsar-
beitsanstalt Fürstenau ein Armeninstitut eröffnet, «ein

Zufluchtsort für arme Bündner».Seit 1876 gehörte das

Schloss Peter von Planta; von 1878 bis 1896 diente es als

Krankenhaus.'"

3.3 Verwaltung und Organisation

In der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau sollte die Struk-

tur einer Grossfamilie unter einem Dach, mit dem Ver-

waiter als «Vater» und seiner Frau als «Mutter», nachge-
ahmt werden. Die Stelle des Verwalters - in den Quellen

mehrheitlich Direktor genannt - wurde einem gewissen

Oberleutnant J.J. Scherrer zugewiesen, der die Anstalt
während der gesamten Zeit ihres Bestehens leitete.'"

Das Anstaltsreglement legte die Aufgaben des Ver-

waiters genau fest. Demzufolge hatte er die unmittel-
bare Leitung der Anstalt inne, welche die Führung des

Personals, die Organisation und Zuweisung der täglich

zu verrichtenden Arbeiten sowie die Einhaltung der ge-
forderten Disziplin umfasste. Zudem verhandelte er mit
den Gemeindebehörden über Aufnahme und Entlas-

sung der Internierten und hatte sich gegenüber der ihm
übergeordneten Kantonalen Armenkommission'" mit
schriftlichen - anfänglich vierteljährlichen, später jähr-
liehen - Berichten über Ereignisse in der Anstalt zu
verantworten. Durch ihre regelmässigen Besuche kon-
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Das Wappen der von Planta über dem Eingang zum unteren

Schloss (Foto Ulf Wendler, 2015).

trollierte die Armenkommission die Aussagen des Ver-

waiters; sie stand diesem auch mit Rat und Tat zur Seite.

Zum Aufgabenbereich des Anstaltsdirektors gehörte
ausserdem die gesamte Buchhaltung.'"

All diese Tätigkeiten fielen dem «Vater der Anstalt»
nicht leicht, wie einem an die Kantonale Armenkom-
mission gerichteten Schreiben vom 15. Februar 1849 zu
entnehmen ist. Darin bat der Anstaltsleiter, «von allen
Seiten [...] getadelt und beschimpft», um seine Ablö-

sung: «Als Zulage kommen dann noch von Aussen böse

und verleumdende Gerüchte zur Genüge. [...] Sollte
sich dennoch einer melden, dem diese Stelle genehm
und ihrer gewachsen und würdig befunden würde, so

mag er kommen, die Ablösung kann den Unterzeichne-
ten nur erfreuen.»'" Bereits einige Zeit zuvor hatte sich

der Direktor im Jahresbericht über gesundheitliche Pro-

bleme beklagt, ausgelöst durch den Ärger mit dem An-

staltspersonal. Ein wenig gebessert hätte sich das Ver-

hältnis zu seinen Angestellten, so Scherrer, seitdem er
die Aufseher selber wählen durfte und dadurch «keine

Soldaten mehr in Pädagogen» umzuformen hatte.'" In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass

Angestellte für ihre Aufsichtsfunktion damals keine

fachspezifische Ausbildung hatten. Die Professionali-

sierung der Fürsorgearbeit erfolgte erst im 20.Jahrhun-
dert.'"

Ferner meinte der Anstaltsleiter, dass es unmöglich
sei, den im Reglement geforderten Aufgaben nachzu-
kommen: «Das Reglement überbindet [...] die Oberauf-
sieht und Leitung der Arbeiten dem Director. Aber das

gleiche Reglement zieht ihn wieder von seinen rechten

Posten ab, und schiebt ihn von einer Stelle und Ver-

pflichtung zur anderen, so dass er überall, aber nirgends
vollständig und gehörig wirken kann.»""

Unterstützt wurde der Anstaltsdirektor durch seine

Frau, deren Wichtigkeit er bereits in seinem Bewer-

bungsschreiben als Verwalter für die Zwangsarbeitsan-
stalt in Fürstenau betonte: «Meine gutgesinnte Frau ist

152 StAGR IV 10 a 1: Reglement für das Armeninstitut in Fürstenau,

11. Januar 1864.

153 Metz: Geschichte, Bd. 2,1991, S. 438.

1962 verkauften die Planta das Schloss an die Emser Werke und seit

1981 ist es im Besitz der Familie Calonder.

Rjschgasser: Fürstenau, 2001, S. 28.

154 StAGR IV 10 a 1: Ernennungsurkunde, 11. Juni 1840. Vgl. dazu auch

StAGR CB II 807: Protokoll der Armenkommission, 19. Mai,

§71-72.

155 Der Kantonalen Armenkommission oblag von Anfang an die Ober-

aufsieht über die Anstalt. Diese Aufgabe wurde aber erst in der neu-

en Armenordnung von 1845 unter Artikel 8 schriftlich festgehalten:

Die Kantonale Armenkommission hat «auch insbesondere die

Zwangsarbeitsanstalt zu beaufsichtigen und zu leiten». Ausserdem

musste sie von den Bezirkskommissaren jährlich einen Bericht ein-

holen, um den Grossen Rat über den Zustand des Armenwesens im

ganzen Kanton zu informieren.

Verhandlungen, 19. Juni 1845, S. 48.

156 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §2a, b.

157 StAGR IV 10 a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 15. Februar 1849.

158 StAGR IV10 a3: Jahresbericht des Anstaltsdirektors an die Kantona-

le Armenkommission, 10. Februar 1849.

159 Lippuner hat daraufhingewiesen, dass Forderungen nach einer Aus-

bildung für Aufseher und Aufseherinnen beispielsweise im «Schwei-

zerischen Verein fiir Straf- und Gefängniskunde» (SVSG) seit den

1870erJahren ansatzweise vorhanden waren.

Lippuner: Bessern, 2005, S. 99.

160 StAGR IV 10a3: Jahresbericht (1848) des Anstaltsdirektors an die

Kantonale Armenkommission, 10. Februar 1849.
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bereit [...] mitzuwirken eine so gemeinnützige und

wohlthätige Anstalt zu vervollständigen. [... M]eine
Frau ist freiwillige [...] Mitgehülfin; und eben darin liegt
der Hauptvortheil, der in mehrfacher Beziehung unum-
gänglichen Nothwendigkeit, dass der Verwalter ver-
heurathet sei [...].»"" Die «Mutter der Anstalt» hatte für
einen Teil der haushälterischen Aufgaben zu sorgen.'"

Zuständig für eine stete Beaufsichtigung der Arbei-

ten waren Landjäger, auch «Gehülfen» genannt: «Sie

essen Abends und Morgens vor, und Mittags nach den

Arbeitern, um diese überall, im Arbeitszimmer, wie auf
dem Felde zu bewachen.»'" Im «Pflichtenheft für Land-

jäger und Angestellte» wurde ihr Tätigkeitsbereich ge-

nauer festgelegt: «Der Landjäger handhabt die Polizei

in der Anstalt und hat namentlich zur Aufrechthaltung
einer prompten Disciplin möglichst mitzuwirken, jede

wahrgenommene Abweichung von der festgesezten

Ordnung sofort [...] dem Direktor anzuzeigen [...]. Er

öffnet jeden Morgen und schliesst jeden Abend zur fest-

gesezten Zeit die Hausthüre; am Schluss macht er die

Runde um alle Gebäulichkeiten. Ausserdem besorgt er
die Post, den Transport von Anstaltsgenossen aus dersel-

ben und unter Umständen auch in dieselbe und hat
endlich nach Weisung des Direktors allfällige körper-
liehe Züchtigungen auszuführen.»'"

Die Anzahl der Angestellten variierte: Landjäger wa-

ren es bis zu drei, Aufseher bis zu vier; für die «Irren»

gab es einen «Irrenwärter»'". Die Stelle als «Irrenwärter»

sollte laut Scherrer nicht durch einen Landjäger besetzt

werden: «Es werden die Uniformen der ohnehin hier
befindlichen Landjäger gewiss keinen günstigen Ein-
druck weder auf die Irren selbst, noch deren Verwandten
machen.»""

3.4 Aufnahmekriterien

Die Anstalt bot bei ihrer Eröffnung Platz für 40 Perso-

nen. Aufgenommen wurden als «arbeitsscheu» oder «lie-

derlich» bezeichnete Leute: «Wenn diese Klasse nicht
vollzählig [ist], kann auf Arbeit suchende Arme und

jüngere Leute zu Erlernung von Handwerken Bedacht

genommen werden. Mütter mit kleinen Kindern, so wie
solche unter fünfzehn Jahren können nur in besonde-

ren Fällen [...] aufgenommen werden.»'"

Explizit von einer Einweisung in die Anstalt ausge-
schlössen waren zwei bestimmte Personengruppen: «ei-

gentliche Irre» sowie «solche mit ansteckenden Krank-
heiten». «Irre» sollten in «Irrenanstalten» ausserhalb des
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Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau vom März 1844 (Stadtarchiv

Chur, B 11/2.0003.04188).

Kantons - etwa in Valduna (Vorarlberg) oder St. Pir-

minsberg in Pfäfers (St. Gallen) - untergebracht wer-
den.'" Ausnahmsweise wurden Personen aufgenom-

men, denen es «nur» an Arbeit fehlte oder für die keine
andere Lösung zu finden war. Die Aufnahme von Män-

nern und Frauen, die nicht den Aufnahmekriterien
entsprachen, wurde vom Anstaltsleiter, der beim Ein-

Weisungsentscheid nur eine beratende Funktion hatte,
immer wieder beklagt."" Im Reglement festgehaltene
Aufnahmekriterien' wurden oft nicht eingehalten, wie

folgender Ausschnitt aus einem Quartalsbericht des An-
staltsdirektors zeigt: «Man trete jezt ins Innere der An-
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stalt, mitten unter ihre Genossen und entscheide über
ihr Aussehen. Ists eine Zwangsarbeitsanstalt, ein Ar-
menhaus, ein Spital, oder wohl gar ein Narrenhaus? Der
Entscheid wird schwierig; augenfällig ists ein Gemisch;
denn es sind neben jungen starken Taugenichts, alte

schwächliche Leute, die nicht mehr arbeiten können,
und neben gutmüthigen unbeholfenen Geschöpfen,

ganz verwirrte Menschen.»"' Demnach war die Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau eine multifunktionale Institu-
tion, in die neben dem eigentlichen Zielpublikum
arbeitsfähiger «Arbeitsscheuer» relativ häufig kaum ar-

beitsfähige und teilweise auch «Irre» aufgenommen wor-
den sind.

Es sollten insbesondere «eigentliche Irren» keine

Aufnahmebewilligung erhalten. Da jedoch eine ange-
messene Lösung in Graubünden zur Unterbringung der
«Irren» fehlte, berieten die Mitglieder des Grossen Rats

über einen Ausbau der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau,

161 StAGR IV10 a 1 : Bewerbungsschreiben Scherrers an den Präsidenten

der Kantonalen Armenkommission, 24. Mai 1840.

162 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o. J., §2c.

163 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §2d.

164 StAGR IV10 a 5: «Pflichtenheft für Landjäger und Angestellte», o.J.,

§15.

165 StAGR IV10 a4: «Mutationen», Dezember 1840 bis Januar 1855.

166 StAGR IV 10 a 1: «Fragen und Anmerkungen bezüglich der Einrich-

tung zur Aufnahme von Irren in der Anstalt zu Fürstenau», 25. Janu-

ar 1844.

167 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §4.

168 Walser: Grundlagen, 1970, S. 365.

169 Vgl. Kapitel 4.1.

170 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §4.

171 StAGR IV 10a3: Vierter Quartalsbericht (1842) des Anstaltsdirek-

tors an die Kantonale Armenkommission, 20. Januar 1843.
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der Platz für eine «Irrenabteilung» schaffen sollte.' Mit
Verweis auf die schlechten Kantonsfinanzen lehnte der

Rat diesen Vorschlag aber ab.'" Kurz darauf stellte die

Kantonale Armenkommission ein weiteres Gesuch an
den Kleinen Rat, in einer getrennten Abteilung der

Anstalt «geisteskranke Personen» aufzunehmen, um die

Gemeinden und Familien zu entlasten und einen Bei-

trag zur öffentlichen Sicherheit zu leisten.' In der Folge
beschloss der Grosse Rat am 12. Juli 1843 die Aufnahme

«von 5 oder 6 geisteskranken Personen» in die Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau;' seither bestanden in der An-
stalt zwei Abteilungen. In ihrem Rundschreiben vom
18. März 1844 an die Räte und Gemeinden betonte die

Kantonale Armenkommission, dass es sich dabei nicht

um eine «Irrenheilanstalt» handle, sondern um «unheil-
bare Irre» zu versorgen: «Es eignen sich hiezu vorzüg-
lieh bereits für unheilbar erklärte, tobsüchtige, [...] in
[...] häuslichen u[nd] örtlichen Verhältnissen gefährli-
che, auch Zusehens verwahrloste Irren.» Personen, «die

erst kürzlich krank geworden u[nd] noch keine [...] ärzt-
liehe Cur bestanden haben, ebenso ruhige Gemüths-

kranke, blödsinnige in hohem Grade [... sowie] alters-

schwache u[nd] zugleich anderweitig kranke Irren»,
sollten hingegen auf keinen Fall aufgenommen wer-
den.' Ein Aufnahmegesuch für «Irre» war an die

Kantonale Armenkommission zu richten, und zwar zu-

sammen mit einem amtlichen Zeugnis des «gestörten
Geisteszustandes der aufzunehmenden Person», das

auch «Angaben des Heimatorts, des Namens, Ge-

schlechts, Alters, der Confession, des Standes oder Be-

rufes u[nd] der Familie od [er] Vermögensverhältnisse»
enthalten sollte. Ausserdem mitzuliefern war ein «um-
fassender Bericht des behandelnden oder sonst eines

patentierten Arztes über den Krankheitszustand, [...]
familiäre Anlagen, Erziehung, frühere Beschäftigung
des Irren [... und] über den Einfluss seiner Umgebung
auf ihn.»'"

Der erste Patient wurde am 24. Mai 1844 in die

«Irrenabteilung» aufgenommen.' Nach Ansicht des

Anstaltsleiters brachte diese neue Abteilung eine Entlas-

tung für die Gesellschaft: «Abgesehen von der syste-
matischen und auch humanen Behandlung, die den

Irren hier gewiss eher zu Theil wird, als bei ihren Eige-

nen, erwächst jedenfalls für die menschliche Gesell-

schaft der Vortheil dass die Lästigkeit und Unsicherheit
solche Unglücklichen zu haben, ihrem Auge u[nd]
Ohre entrükt werden.»'

3.5 Funktion

Der Freiheitsentzug im Schloss Fürstenau hatte die

Funktion, die Handlungsspielräume der internierten
Personen einzuschränken und zu kontrollieren. Diese

Aufgabe unterschied sich von derjenigen des Kerkers,
der gemäss Foucault bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
dem Strafzweck angemessen war; nicht die Persönlich-
keit des Verbrechers interessierte den Herrscher, son-
dem die Rache und der abschreckende Effekt, ausgelöst
durch die öffentlich durchgeführte Folter. Der Kerker
hatte den Hauptzweck, Häftlinge aufzunehmen und

zu verwahren sowie deren Entweichen zu verhindern.

Ungeeignet sei ein solcher Ort jedoch, so Foucault, für
eine «Disziplinarinstitution», die Erkenntnisse über
das Individuum sammeln will, um die nötigen Mit-
tel herauszufinden, es gemäss bestimmter moralischer

Vorstellungen zu «normieren». Bei den neuen Diszi-

plinaranstalten gehe es «um eine Architektur, die ein

Instrument zur Transformation der Individuen ist: die

auf diejenigen, welche sie verwahrt, einwirkt, ihr Verhal-

ten beeinflussbar macht, die Wirkungen der Macht bis

zu ihnen vordringen lässt, sie einer Erkenntnis aussetzt
und sie verändert. Die Steine können sehr wohl geleh-

rig und erkennbar machen. An die Stelle des einfachen
alten Schemas der Einschliessung und Klausur mit der

dicken Mauer und der festen Pforte, die das Hereinkom-

men und Hinausgehen verhindern, tritt allmählich der

Kalkül der Öffnungen, Wände und Zwischenräume, der

Durchgänge und Durchblicke.»'""

Hinter diesen neuen Anforderungen an eine Anstalt
stand das Konzept des Panopticons. Jeremy Bentham
stellte um 1787 die ideale Architektur einer panopti-
sehen Anstalt vor, die eine ständig sichtbare Kontrolle
über den Gefangenen gewährleisten sollte und neben

Gefängnissen auch tauglich war für Irrenhäuser, Fabri-

ken, Schulen und so weiter. Foucault beschrieb das pa-
noptische Prinzip wie folgt: «An der Peripherie ein ring-
förmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von
breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich nach der
Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in
Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tie-
fe des Gebäudes reicht. [...] Es genügt [...] einen Aufse-
her im Turm aufzustellen und in jeder Zelle, einen Irren,
einen Kranken, einen Sträfling, einen Arbeiter oder
einen Schüler unterzubringen. [...] Jeder Käfig ist ein
ldeines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkom-
men individualisiert und ständig sichtbar. Die panopti-
sehe Anlage schafft Raumeinheiten, die es ermöglichen,
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ohne Unterlass zu sehen und zugleich zu erkennen.»"'

Laut Foucault ist das Modell des Panopticons «als ein

verallgemeinerungsfähiges Funktionsmodell zu verste-

hen, das die Beziehungen der Macht zum Alltagsleben
der Menschen definiert». Und «wann immer man es mit
einer Vielfalt von Individuen zu tun hat, denen eine

Aufgabe oder ein Verhalten aufzuzwingen ist, kann das

panoptische Schema Verwendung finden».""

Auf diese Weise folgte auch das Schloss Fürstenau

(von seiner Architektur her kein Panopticon) in seiner

Funktionsweise als Institution «Zwangsarbeitsanstalt»
den Prinzipien des Panoptismus, bei dem es - wie Fou-

cault in einer anderen Publikation präzisierte - um eine

«permanente Überwachung von Menschen durch je-
manden [geht], der Macht über sie ausübt - Lehrer,

Meister, Arzt, Psychiater, Gefängnisdirektor - und der

dank dieser Macht nicht nur die Möglichkeit hat, sie zu
überwachen, sondern auch Wissen über sie anzusam-
mein»"'. Auf die unterschiedlichen Verfahren zur Uber-

wachung und Registrierung der Individuen und ihrer
Kontakte innerhalb wie ausserhalb der Anstalt wird in
Kapitel 4 eingegangen.

«Disciplin»

Ein zeitlich durchgeplanter Tagesablauf,"" der nach

bestimmten Regeln abzulaufen hatte, wurde im Regle-

ment der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau unter dem Ka-

pitel «Disciplin» aufgeführt. Die Internierten mussten
im Sommerhalbjahr um vier Uhr aufstehen - im Win-
terhalbjahr zwei Stunden später -, nach dem Ankleiden
Betten machen und ein stilles Morgengebet verrichten:
«Um 5 Uhr gehen sie an die Arbeit, die bis 11 Uhr dau-

ert, dann erhalten sie ihr Mittagessen und Ruhezeit bis
13 Uhr. - Von 13 bis 19 Uhr wird wieder gearbeitet,
dann folgt das Abendessen, und um 20 Uhr gehen sie

zur Ruhe. Von 21 Uhr an darf im Schlafzimmer nicht
mehr gesprochen werden. - Im Winter wird um 6 Uhr
aufgestanden, und von 7 bis 12 Uhr vor-, und 13 bis

18 Uhr nachmittags gearbeitet.»"' Die Sonn- und Feier-

tage waren arbeitsfrei und durch den Gottesdienst aus-

gefüllt - auch kamen einmal pro Woche Geistliche zur
«religiös-sittlichen Belehrung» der Insassen und Insas-

sinnen. Die dazu Geeigneten wurden zudem im Lesen,
Schreiben und Rechnen unterrichtet."' Laut Foucault
lag einer solchen Zeitreglementierung «ein wesenhaft

negatives Prinzip zugrunde: das Prinzip des Nicht-
Müssiggangs. [...] Der Stundenplan sollte die Gefahr

der Verschwendung - eine moralische Schuld und eine

wirtschaftliche Unredlichkeit - bannen»"'-
Neben der Tagesordnung wurden im Anstaltsregle-

ment unter «Disciplin» die Bereiche Ordnung und Sau-

berkeit"® thematisiert sowie strafbare Handlungen wie

«ungebührliches Betragen, unsittliche Gespräche, Zank,
Kaufhändel, Vernachlässigung der Arbeit, Verderben
der Geräthschaften, Ungehorsam und Widersetzlichkeit

gegen Vorgesetzte, kleine Diebstähle an Mitarbeitende
oder im Hause, Versuche zur Flucht [und] Entwei-

chung»"' aufgelistet: Die Anstalt Fürstenau hatte für die

Eingewiesenen eine «Schule der Ordnung, der Reinlich-
lceit, des Gehorsams und der Arbeitsamkeit [zu sein,...]
aus der sie als bessere Menschen in die Gesellschaft zu-
rückkehren soll[t]en»"°. Damit sich das sittliche und
moralische Verhalten der Internierten veränderte, waren
sie jeden Sonntag und an allen Feiertagen verpflichtet,
den Gottesdienst in der Kirche zu besuchen. Protestan-

172 Die Psychiatrie als medizinisches Spezialgebiet entstand in Grau-

bünden um 1800; etwa fünfzig Jahre später entstanden in Graubün-

den psychiatrische Vereine und Zeitschriften.
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ten besuchten die Messe in Fürstenau, Katholiken im
Nachbardorf Almens.'"

Wer sich den aufgestellten Regeln nicht fügte, wurde
zunächst verwarnt, danach mit der Blossstellung vor
den anderen, einer schweren Arbeit, mit Nahrungsent-

zug, Arrest oder Rutenschlägen bestraft.'" Laut Regle-

ment war es bei der Strafauswahl wichtig, möglichst «auf
den Charakter und die physische Beschaffenheit des

zu Bestrafenden Rücksicht» zu nehmen, und diese «mit

Ernst, aber ohne Leidenschaft und Versöhnung» zu voll-
ziehen.'"

Dieser Katalog von Verhaltensregeln für Internierte

war nach bürgerlichen Werten ausgerichtet und sollte
dazu dienen, den im Reglement festgelegten Zweck der

Anstalt umzusetzen, «[...] armen, arbeitsfähigen, aber

dem Müssiggang und Bettel ergebenen arbeitsscheuen

Menschen Unterhalt und Beschäftigung zu geben, sie

durch Angewöhnung an Arbeit, durch religiös sittlichen
Unterricht zu nützlichen Gliedern der bürgerlichen Ge-

Seilschaft heranzuziehen, dann aber auch gänzlich ar-
beitslosen Armen zu Arbeit, und je nach Umständen

jüngeren Leute der Art zur Erlernung eines Handwerks

zu verhelfen»'".
Die Arbeit nahm im Tagesablauf der Internierten

den grössten Raum ein und galt für die damaligen Re-

former neben der Vermittlung christlicher Werte und
Glaubensinhalte als geeignetes Erziehungsmittel, um
arbeitslose Arme zu «retten». Johann Jacob Vogt brachte

die damaligen Argumente wie folgt auf den Punkt: «Uns

ist die Beschäftigung der Armen ein erzieherisches Mo-
ment zur Rettung aus faulem Schlendrian und Hin-
bestimmung zu Selbstachtung und praktisch solidem

Bürgertum. Was dort unsinnig vernichtet wurde, bauen

wir auf, stärken die Ordnung, pflegen die Sitte und ma-
chen mit einem Worte die Dürftigkeit kulturgenössig.
Wir wollen [...] der Armut Widergeburt, d.h. - ihre Er-

lösung aus materieller, sittlicher und religiöser Gebun-
denheit zu heiterm Lebensmut und menschenwürdi-

gem Dasein.»'"
Neben der bereits erwähnten Eindämmung und Ur-

barmachung gewonnenen Landes hatten die Internier-
ten der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau Feldarbeit,
Strickarbeiten oder Taglohnarbeiten bei einheimischen

Handwerkern, Schustern oder Schreinern zu verrichten.
Nach Aussage des Direktors arbeiteten die Männer eher

im Freien, die Frauen führten ihre Strickarbeiten wie

«Spinnen, Lismen, Nähen» sowie andere Haushalts-

tätigkeiten wie Küchen- oder Wäschedienst vorwiegend
im Innern der Anstalt aus.'" Diese nach bürgerlichen

Werten festgelegte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
wurde im Frühling teilweise aufgehoben; denn zu dieser

Jahreszeit sollten auch die Frauen der Feldarbeit nachge-
hen: «So viel möglich werden beide Geschlechter jezt
auf dem Felde beschäftigt. Die Mfänner] am Ausreuten,
die Wfeiber] beim Anpflanzen der Felder.»"'

Zur Arbeitsfähigkeit der Internierten meinte der An-
staltsdirektor Scherrer: «Es sind wenige darunter die zu
Handwerk taugten. Das Lismen, Spinnen, Weben giebt
wohl Beschäftigung, aber nicht Verdienst; [...] Es kann
wohl keine geeignetere Beschäftigung für diese Leute

geben als der Landbau.»'" Aus diesem Grund verneinte

er auch die Frage, ob die Internierten während ihres An-
staltsaufenthalts ein Handwerk erlernen sollten, und

zwar mit folgender Begründung: «Weil es an technolo-

gischen Kenntnissen der Angestellten, und an intellek-
tuellen Kräften der Anstaltsgenossen fehlt. Dann aber

auch besonders deswegen, weil das hiesige Actienunter-
nehmen [...] für diese Subjecte angemessene Arbeit
bisher verschafft hat [...].»'" Zur Arbeitsfähigkeit der

Frauen im Speziellen fügte der Anstaltsdirektor noch

folgende Bemerkung hinzu: «Stellen sie sich vor, dass

von den elf anwesenden Weibsbildern nur eine tüchtig
zur Arbeit ist. Es sind solche darunter, die weder lismen
noch spinnen können.»"

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass bürgerli-
che Tugenden wie Sittsamkeit, Sparsamkeit, Sauberkeit

und Fleiss diejenigen Erziehungsziele bildeten, welche

während des Aufenthalts in der Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau zu erreichen waren: einerseits durch einen
strikt geregelten Tagesablauf, andererseits durch Erzie-

hungsmittel wie religiöse Unterweisung, Bestrafung und
Zwang zur Arbeit. Diese Massnahmen lassen eine Ab-
sieht deutlich erkennen: Die Internierten sollten durch
Kontrolle und Strafe dergestalt «umgeformt» werden,
damit sie nach ihrem Anstaltsaufenthalt als «diszipli-
nierte» Menschen in die Gesellschaft entlassen werden

konnten, die sich durch Arbeitsamkeit, Bescheidenheit,
Sittlichkeit und Reinlichkeit auszeichneten. Darin ent-
halten ist die bereits in Kapitel 2 erläuterte Vorstellung,
«unwürdige» Arme könnten unter entsprechenden Rah-

menbedingungen zu anderen Verhaltensweisen und

neuen Einstellungen erzogen werden: «Kein Arbeiter
[soll] entlassen werden bis ihm ein Zeugnis besseren

Verhaltens gegeben werden kann, wodurch der kürzere
oder längere Aufenthalt von seinem Fleiss, seinem Be-

tragen, geringeren oder schwereren Strafen abhängt.»'
Dennoch gelang es gewissen eingewiesenen Personen -
darauf wird insbesondere in Kapitel 4 eingegangen -
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Lücken in diesem von Arbeit ausgefüllten und streng
reglementierten Alltag zu finden.

Die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau gehörte zu den

ersten Anstalten dieser Art in der Schweiz. Deshalb

wandten sich diverse Kantonsregierungen, die eine An-
stalt nach dem Vorbild Fürstenaus gründen wollten,
an den Anstaltsdirektor Scherrer." Der Zürcher Bür-

germeister und Regierungsrat Hans-Ulrich Zehnder
wünschte beispielsweise eine Auskunft zu den Gründen
einer Einweisung, zur durchschnittlichen Dauer eines

Aufenthalts und dessen Erfolg sowie zur Art der Be-

schäftigung. Schliesslich bat er noch um die Zusendung
des Anstaltsreglements/'"

Im Jahresbericht von 1850 sprach der Anstaltsdirek-

tor von weiteren Kantonsregierungen, die eine Anstalt
nach dem Vorbild Fürstenaus errichten wollten und
wies dabei auf unvorhersehbare Schwierigkeiten hin:
«Der Gedanke zu solcher Anstalt war schön, und
wird noch jezt geehrt und gepriesen durch die Nach-

ahmungslust mehrerer anderer Kantons-Regierungen
die im Begriff sind solche Anstalt zu errichten. Auch
diese Nachfolger werden aufunvorhergesehene Hinder-
nisse stossen, die auch sie von einem gänzlich gelunge-

nen Erfolg entfernt halten werden.»''

4 Die Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau - Handlungs-
Spielräume innerhalb des
Machtnetzes

Die Ergebnisse des vorhergehenden Kapitels zu den Ent-

stehungsbedingungen und zu den reglementarischen
Bestimmungen über die Verwaltung, innere Organisa-
tion und Funktion der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau
haben Folgendes gezeigt: Die Einweisung in die Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau bedeutete einen Entzug der

persönlichen Freiheit, und die Internierten waren einem

streng geregelten und kontrollierten Tagesablauf un-
terworfen, der vor allem aus Arbeit in der Land- und
Hauswirtschaft bestand. Dies waren Bedingungen, die
den Handlungsspielraum der am Machtnetz beteiligten
Personen einschränkten. Die gesetzten Grenzen waren
jedoch nicht unverrückbar, sondern aushandelbar oder

umgehbar und somit veränderbar: durch angepasstes
oder widerständiges Verhalten oder durch Kontakte in-
nerhalb wie ausserhalb der Anstalt.

In diesem Kapitel steht die Frage nach dem Hand-
lungspotenzial der Internierten, des Aufsichtspersonals

und der involvierten Leute ausserhalb der Anstalt im
Zentrum der Untersuchung; dabei wird - wie in der Ein-
leitung erwähnt - auf Foucaults Theorie der «Machtbe-

Ziehungen» zurückgegriffen. Diese besagt, dass Macht
nicht als Sache zu begreifen ist, die jemand besitzt, son-
dem als «Machtnetz», an dem staatliche wie nichtstaat-
liehe Akteure und Akteurinnen ihre Fäden ziehen, und

zwar gemäss ihren unterschiedlichen Interessen und
Zielen." Nachfolgende Fragen sind in diesem Zusam-

menhang von zentraler Bedeutung: Welche Handlungs-
Spielräume existierten beziehungsweise entstanden im
Machtnetz der Zwangsarbeitsarbeitsanstalt Fürstenau?

Wie gelang es den Internierten, die Regeln zu umgehen
und Freiräume zu erkämpfen? Welche Sanktionen folg-
ten auf einen Verstoss gegen die Anstaltsordnung? Gab

es Beziehungs- und Kontaktnetze zwischen internierten
Männern und Frauen? Welche Rolle spielten dabei die

bestehenden Räumlichkeiten? Inwieweit solidarisierte

191 StAGR IV10 a 4, Protokoll über die täglichen Ereignisse, 1843-1855.

192 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §16.

193 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §14.
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sich das Aufsichtspersonal mit den Internierten? Wer
stellte ein Aufnahme- beziehungsweise Entlassungs-

gesuch für wen? Wie traten Internierte in Kontakt mit
Personen ausserhalb der Anstalt und was für Wege stan-
den ihnen offen, um eine frühzeitige Entlassung herbei-
zufuhren?

4.1 Einweisung:
Verfahren, Gründe und Reaktionen

Mit einer Aufnahme in die Zwangsarbeitsanstalt Fürs-

tenau sollte, so der Anstaltsdirektor Scherrer, ein
«Grundübel [...] dabei geheilt werden, indem träge und
lüderliche Leute zum Arbeiten gezwungen werden [...].
Das wollen aber am wenigsten die Betroffenen begrei-
fen; auch die Ortsvorsteher haben keinen Ernst dafür
und bieten nicht Hand, deswegen erscheinen uns we-

nige Individuen für die Anstalt [...]»**. Als Scherrer
dieses Schreiben verfasste, befanden sich nur gerade

elf Internierte in der Anstalt, die aber Platz für 40 bot;

bereits zwei Jahre später herrschte aufgrund bedeutend

ansteigender Einweisungen Platznot. Der Auszug des

ehemaligen Pächters des Schlosses hatte diese Situation
entschärft. Dadurch konnten weitere 20 Personen auf-

genommen und die bereits erwähnte «Irrenabteilung»
eröffnet werden/"'

Die Grafik über die Eintritte in die Zwangsarbeits-
anstalt Fürstenau zeigt anfangs eine starke, dann bis

1846 eine ziemlich kontinuierlichen Zunahme der An-
zahl eingewiesener Leute; um 1848 beziehungsweise um
1854 wies die Kurve Höhepunkte auf.

Kurz nachdem der ehemalige Pächter ausgezogen
war und die Anstalt dadurch erweitert werden konnte,
forderte der Grosse Rat 1844 von den Gemeindevorste-
hern eine verschärfte Anwendung des Armengesetzes,
da seiner Meinung nach eine ausgiebige Unterstützung
eher dazu gedient hätte, «den Müssiggang und Bettel zu
pflanzen», als zu verhindern." Etwa ein Jahr später ist
nach einer kontinuierlichen Phase eine ansteigende
Zahl von Eintritten festzustellen, die nach 1847 einen

Höhepunkt erreichte und dann wieder abnahm. Ein

Anzahl Eintritte

Jahr

Zahl der Eintritte in die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau 1840 bis 1855 (Grafik Sabine Bietenhader, 2007, nach StAGR IV 10 a 4,

«Mutationen», Dezember 1840 bis Januar 1855).
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Grund für die starke Zunahme von Eintritten lcönntem
neben den geforderten Abstrichen in der Armenunter-

Stützung auch die Missernten von 1846/47*" gewesen
sein.

Wie in Kapitel 3.1 geschildert, führten solche Versor-

gungskrisen im 19. Jahrhundert zu einer erhöhten Aus-

Wanderung. So deckt sich die in der Grafik dargestellte
Kurve der Anzahl Aufgenommener mit den Auswande-

rungszahlen der Bündner und Bündnerinnen: In Grau-

bünden sind insbesondere in den Jahren 1845 bis 1847

überdurchschnittlich viele Männer und Frauen nach

Nordamerika*" ausgewandert; danach erfolgte ein kon-
tinuierlicher Rückgang. Die Zahl der Auswanderungen
erreichte 1850 einen Tiefpunkt und stieg im Jahr 1854

erneut sprunghaft an*' - ebenso die Anzahl Aufgenom-
mener, wie die Kurve der Grafik zeigt. Auswanderung
stellte neben der Versorgung in die Zwangsarbeitsanstalt
nach zeitgenössischer Ansicht ein weiteres Mittel dar,

um das Armutsproblem zu lösen. Deshalb wurden

auswanderungswillige arme Leute von der Gemeinde-
behörde oder Verwandten - wenn möglich - finanziell
unterstützt.*"

Einweisungsverfahren

«Die allgemeinen Grundsätze und die gesetzlichen

Bestimmungen hatten es immer wieder gesagt: keine

Inhaftierung ausserhalb des Gesetzes, keine Haft ohne

Entscheidung einer qualifizierten gerichtlichen Institu-
tion, Schluss mit den willkürlichen und massiven Ein-

Sperrungen des Ancien Régime. Das Prinzip der ausser-

gerichtlichen Einkerkerung wurde aber in Wirklichkeit
nie aufgegeben.»"" Dementsprechend wurde auch bei
einer Einweisung in die Zwangsarbeitsanstalt Fürsten-

au am Prinzip der «aussergerichtlichen», so genannten
«administrativen Versorgung»"" festgehalten. Laut Lip-

puner wurde diese Vorgehensweise damit gerechtfertigt,
dass die Internierung in die Zwangsarbeitsanstalt kein
strafrechtliches Verschulden sanktionieren sollte, son-
dem eine erzieherische Massnahme war: «Eine Strafe

verhängen - so die Folgerung - konnte nur die Justiz,
aber eine erzieherische Massnahme durften auch die

Armenbehörden anordnen.»""
Wie einem Quartalsbericht des Direktors zu entneh-

men ist, gab es in der Anstalt durchaus Personen, die
sich darüber beklagten, ohne richterliches Urteil ihrer
Freiheit beraubt worden zu sein: «Sie behaupten es ge-
schehe ihnen Unrecht. Keiner will gestehen, dass er ver-

dientermassen hieher verwiesen. Die Hauptraisoneurs

sagen: Kein richterlicher Spruch habe sie hieher verur-
theilt, es sei Willkür, hervorgerufen durch feindselige
Vorsteher, u[nd] böse Verwandte.»"'"

Es gehörte zu den Aufgaben eines Landjägers, mehr-
mais beim Betteln erwischte Personen in die Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau abzuführen. Ausserdem kam es

vor, dass ein Landjäger «besoffene» Leute auf der Strasse

antraf und diese in die Anstalt brachte, «um vom Slcan-

dal der vorbei gehenden ein Ende zu machen»"". In der

Regel bekam der Landjäger anschliessend ein Schreiben

von der Anstaltsdirektion mit auf den Weg, um dieses

dem Vorstand der betreffenden Heimatgemeinde aus-

zuhändigen. Zweck dieses Schreibens war es, über den

Vorfall zu informieren und den Betrag zu nennen, wel-
eher aus der kommunalen Armenkasse oder durch An-
gehörige jährlich für einen allfälligen Anstaltsaufenthalt

zu bezahlen war. Falls sich die zuständige Gemeindebe-
hörde für einen Eintritt aussprach, informierte sie den

Anstaltsdirektor mit einem Bestätigungsschreiben: «Die

hiesige Gemeinds-Armencomission hat nun beschlos-

sen [...] erwähnten And. Jegen das ganzejahrin Fürsten-

au zu lassen, wofür wir obbestimmten Beitrag dankbar
entrichten werden.»"" In der Regel wurden diese söge-
nannten Kostgelder aus der Armenkasse bezahlt;"" fol-
gendes Beispiel bildete die Ausnahme: «Battaglia von
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Rodels kann in die Arbeitsanstalt aufgenommen wer-
den, wenn die Verwandten desselben einen jährlichen
Beitrag von f [= Gulden] 20-25 entrichten [...].»""

Überbracht wurden neu einzuliefernde Männer und
Frauen dem Direktor nicht nur durch einen Landjäger,
sondern auch durch Angehörige, und zwar - falls vor-
handen - zusammen mit den nötigen Papieren wie Auf-
nahmebewilligung und Heimatschein."' Zudem war
dem Anstaltsdirektor im Voraus eine Eintrittsgebühr zu
bezahlen/"

Einer aufgenommenen Person wurden «Schriften, so

wie Geld und nicht nöthige Kleidungsstücke in Verwah-

rung» genommen, «Name, Geschlecht, Heimath, Alter,
Religion, Stand oder Beruf, so wie den Tag des Eintrit-
tes» eingetragen. Danach lasen ihr die Angestellten die

Hausordnung «wörtlich» vor und gaben Anweisungen,
wie sie «sich durch Gehorsam, Arbeitsamkeit, Ord-

nungsliebe für sich und im Benehmen gegen Andere

zu betragen, und im Übertretungsfall unausweichliche
Strafe zu gewärtigen [hätte]»"/ Auch wurde im Proto-
lcoll das äusserliche Erscheinungsbild einer neu einzu-
tretenden Person festgehalten und sogleich die ersten

erforderlichen Massnahmen getroffen: «Er [Georg Haz]
war mit Lumpen bekleidet u[nd] gestekt voll Läuse, so

dass ihm die Haare abgeschnitten, gekämmt gewaschen

u[nd] ganz andere Kleider gegeben werden mussten.»"**
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Martin Wilhelm wurde 1852 von der Stadt Chur in die Zwangs-

anstalt Fürstenau eingewiesen, wie dieser Auszug aus dem

Stadtratsprotokoll belegt. Der Grund war eher untypisch: Wil-

heim galt als «für die Sittlichkeit der Jugend weiblichen Ge-

schlechts» sehr gefährlich (Stadtarchiv Chur, B 11/2.0016.257).

Wer stellte ein Einweisungsgesuch für wen?

Einweisungsgesuche beantragten neben den formellen
Instanzen wie Gemeindevorsteher, Gemeindepfarrer
oder Polizei auch Privatpersonen wie Eltern, Ehemän-

ner beziehungsweise Ehefrauen, Verwandte oder Be-

kannte. Verfasst wurde der Antrag in den meisten Fällen

vom Pfarrer. Bevor dieser aber an die Kantonale Armen-
kommission oder an den Anstaltsdirektor weitergeleitet
werden konnte, war er der Gemeindebehörde zur Ein-
sichtnahme auszuhändigen.

Falls sich weder Gemeindevorstand noch Angehöri-

ge um die Versorgung ihrer Bürger und Bürgerinnen
kümmerten, kam es vor, dass der Polizeikommissär auf
folgende Weise intervenierte: «Mit Gegenwärtigem lasse

ich den Gaudenzio Maffei v[on] hier gebürtig in das

Cantonal Armenhaus abführen. Dieses Individuum ist
aller Subsistenzmittel entblösst, und hat niemanden der

für es sorgt, was um so nothwendiger wäre, da es nicht

nur gar nichts besitzt, sondern auch geistig arm ausge-

stattet ist. Unter solchen Umständen ist es gar nicht auf-

fallend, dass der unglückliche Maffei schon mehrere

Male vom Landjäger im Bezirk Bergell aufgegriffen wor-
den, weil er in anderen Ortschaften sich begeben hatte

Almosen zu sammeln. Der hiesige Vorstand thut nichts

zu seiner Versorgung, und somit sehe ich mich genöthigt
ihn nach Fürstenau transportieren zu lassen. Er hat
einen gesunden, und starken Körper, aber gar keine Ge-

schicklichkeit zur Arbeit, ich bin aber überzeugt, dass er
noch arbeitsfähig ist, und nach und nach zu schwäche-

ren Arbeiten gut gebraucht werden kann.»"'

Eingegangene Einweisungsgesuche hatte die Kanto-
nale Armenkommission zu prüfen und ihre Entschei-

dung für oder gegen eine Internierung dem Gemein-
bevorstand mitzuteilen: Der Gemeinde Flims wurde

beispielsweise erlaubt, ihren «Mitbürger Pancraz Sievert

innert der nächsten drei Wochen mit Heimathschein
und anständiger Kleidung versehen, der Zwangsarbeits-
anstalt überliefern zu lassen. Hierbei müssen wir uns
aber ausdrüklich vorbehalten, gedachten Sievert seiner
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Zeit aus der Anstalt zu entfernen, falls derselbe bei sei-

ner Kränklichkeit die von dortigen Genossen geforder-

ten Arbeitsfähigkeit nicht besässe [...]»"'.
Bei einigen Einweisungsgesuchen vermisste der Di-

rektor «die Beweggründe der Bittstellenden». Seiner An-
sieht nach vereinfachten Informationen zu «den schäd-

liehen Neigungen oder Fehler der Eintretenden» seine

Arbeit."' Daraufhin erhielt Scherrer, bereits vor oder
zumindest mit der Einweisung, Angaben über aufzu-

nehmende Männer und Frauen. Diese enthielten Infor-
mationen zu den Eltern, zum Lebensstil oder zu den

Charaktereigenschaften und fassten die daraus resultie-

renden Gründe für eine Einweisung zusammen.
Die Informationsbeschaffung erfolgte in erster Linie

über die Pfarrämter - der Pfarrer kannte das Leben der

Gemeindemitglieder von öffentlicher Seite her am bes-

ten -, dann über Privatpersonen oder Vormünder. Sol-

che Auskünfte konnten bei einem Einweisungsent-
scheid wie auch für die Behandlung nach erfolgter
Aufnahme richtungweisend sein. Sie zeichneten vorwie-

gend ein negatives Bild der einzuweisenden Person; po-
sitive Äusserungen beschränkten sich in erster Linie auf
die vorhandene Arbeitsfähigkeit. Eingeschränkte Zu-

rechnungsfähigkeit beziehungsweise Arbeitsunfähigkeit
einer einzuweisenden Person verschwiegen Antragstel-
lende oft, was der Anstaltsleiter mehrfach kritisierte. So

fand der Direktor beispielsweise «keine Gleichheit» zwi-
sehen den Schilderungen über Domenica Semadeni aus

dem Puschlav und deren tatsächliche, «total verrückte»

Wesensart. Nach Ansicht des Anstaltsleiters gehörte sie

deshalb in die «Irrenanstalt»: «Überall wo sie steht und
geht, und in jeder Position [verrichtet sie] ihre Noth-
dürft [...]. Im Bett, am Tisch, mitten im Schlafzimmer
und auch fast neben dem Nachtgeschirr. [...] Übrigens
fällt jede Verantwortung und Sünde auf diejenige Ge-

meinde, welche durch Verheimlichung des wirklichen
Zustands und solcher Angaben dem Unzurechnungsfä-
higen harte Strafen zuziehen. Anders ist der Irre, anders

der Arbeitsscheue zu behandeln.»""

Auch im Jahresbericht von 1850 meldete der Direk-

tor, dass sich zwar nur fünf als «Irre» eingewiesene Per-

sonen in der Anstalt befänden, aber «mehr Irre, selbst in
höherem Grad irre Personen» würde er darin antreffen:
«Noch kürzlich hat sich die Gemeinde Tinzen die Frei-

heit genommen uns einen solchen Menschen der nicht
recht im Kopf und schlecht auf den Füssen ist unter der

Angabe: <er kann arbeiten wenn er will» aufzubürden.

[...] Um ihn leicht herzubringen wird ihm vorgegeben,
sein Schwiegervater in Rodels sei krank und verlange

nach ihm. In dieses Lügengewebe verstrickt schaffen sie

ihn leicht her. Aber die Enttäuschung hatte ihre natürli-
chen Folgen. Doch kümmert das die Leute nicht. Sie

überlassen es uns seiner Desperation mauerfeste Schran-

ken zu setzen [...], überlassen es uns, ihn zu kleiden,
denn sie senden ihn uns in lumpigen Kleidern zu. Wir
sollen ihn sättigen den Heisshungrigen, der so oft er
dazu kommt alle Überbleibsel der Speisen anderer Ge-

nossen gierig verschlingt.»"'
Der Grosse Rat reagierte bereits 1848 auf solche

Missstände mit der Zurückweisung arbeitsunfähiger
Personen aus der Anstalt Fürstenau: «Die Cantonal-
Armenkommission ist ermächtigt, in Fällen, wo Ge-

meinden durch unrichtige Angabe die Aufnahme von
altersschwachen, gebrechlichen und arbeitsunfähigen
Personen in die Anstalt zu Fürstenau erwirkt haben, sol-
che Individuen durch die Direktion den betreffenden
Gemeinden aufderen Kosten zurückstellen zu lassen.»""

Internierte, die weder gesund noch arbeitsfähig waren,

220 StAGR IV 10 a 6: Schreiben der Kantonalen Armenkommission an

den Anstaltsdirektor, 15. Mai 1844.

221 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 27. März

1848;2.Juni 1852.

222 StAGR IV 10 a 3 : Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 29. Oktober 1846.

223 StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Administration des Zwangs-

arbeitshauses in Fürstenau, o.J., §6.

224 StAGR IV10 a 4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 10. Septem-

ber 1850.

Auf weitere Hygienebedingungen und -bestimmungen in der An-

stalt wird in Kapitel 4.2 näher eingegangen.

225 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Polizeikommissärs Lardi an den An-

staltsdirektor, 8. August 1841; vgl. dazu auch StAGR IV 10 a 6:

Schreiben des kantonalen Polizeidirektors de Mont an den Anstalts-

direktor, 30. Dezember 1847.

226 StAGR IV 10 a 6: Schreiben der Kantonalen Armenkommission an

den Vorstand der Gemeinde Flims, 17. Februar 1852; vgl. dazu auch

StAGR IV 10 a6: Schreiben der Kantonalen Armenkommission an

den Anstaltsdirektor, 8. Januar 1842; StAGR IV10 a 6: Schreiben der

Kantonalen Armenkommission an die Gemeinde Masein, 29. Juli
1854.

Als Beispiel eines standardisierten Aufnahmebewilligungsformulars

vgl. StAGR IV 10 a 6: Schreiben der Kantonalen Armenkommission

an den Vorstand der Gemeinde Sils im Domleschg, 14. Dezember

1845.

227 StAGR IV 10 a 3 : Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 18. August 1851.

228 StAGR IV 10 a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 1. April 1847.

229 StAGR IV 10a3: Jahresbericht (1850) des Anstaltsdirektors an die

Kantonale Armenkommission, 15.Januar 1851.

230 Verhandlungen, 4. November 1848, S. 90.
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gehörten demnach nicht in eine Zwangsarbeitsanstalt;
sie entsprachen nicht der gesunden, arbeitsfähigen, aber

«arbeitsscheuen» und «liederlichen» Klientel, fur welche

die Anstalt konzipiert worden war. Doch auch der gross-
rätliche Beschluss konnte die Aufnahme «ungeeigneter»
Männer und Frauen in die Zwangsarbeitsanstalt nicht
verhindern. Deshalb blieb dem Direktor nichts anderes

übrig, als die unterschiedliche Anstaltsklientel gemäss

ihren spezifischen Eigenarten zu behandeln. Seiner

Meinung nach konnte beispielsweise nicht jede Per-

son zur Arbeit gezwungen werden. Zur Aufnahme des

Georg Flütsch meinte er: Die Anstalt könne «dieses

Subjekt wohl speisen, trösten, kleiden und pflegen; aber

zur Arbeit zwingen einen 72 jährigen Greis, mit ge-
schwollenen Füssen, das lässt unser bischen Pîumanitât
nicht zu»"'. Für einen jugendlichen Menschen sah er
leichte Arbeiten vor. Dieser sollte ausserdem die Mög-
lichkeit erhalten, sich zu bilden: Ein «verwahrloster

Junge» namens Peter Gerardino «wird zu leichten, sei-

nem Alter angemessenen Arbeiten, meist im Innern der

Anstalt, angehalten, und so oft als ich Zeit erübrige er-
hält er mit Hans Gruber Unterricht im Lesen, Schreiben

u[nd] Rechnen, woran beide grosse Freude haben»"*.

Die in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesenen Per-

sonen kamen aus verschiedenen Orten Graubündens,
einige wenige stammten aus anderen Kantonen. Das

Aufnahmeverfahren für ausserkantonale Leute war in
den gesetzlichen Grundlagen der Anstalt nicht geregelt.
Es galten die üblichen Einweisungs- und Entlassungs-
verfahren, insofern dadurch kein Platzmangel für Bür-

ger und Bürgerinnen des Kantons Graubünden ent-
stand. Dementsprechend erhielt beispielsweise ein aus

Zug stammender Mann eine Aufenthaltsverlängerung,
«mit dem Vorbehalte jedoch, denselben zu entlassen,
sobald es der Anstalt an Raum zur Aufnahme von Lan-
deskindern mangeln sollte»*".

Unter den Internierten gab es schliesslich einige we-

nige, die sich selber für eine Aufnahme gemeldet hatten
und freiwillig nach Fürstenau kamen.*" In diesem Fall
wandte sich der Anstaltsleiter mit einem entsprechen-
den Aufnahmegesuch an die Kantonale Armenkommis-
sion und gab seine persönliche zustimmende oder ab-

lehnende Empfehlung ab.

Einweisungsgründe

Im Folgenden soll untersucht werden, welche Charak-

tereigenschaften für eine Einweisung entscheidend wa-

ren. Dabei bleibt festzuhalten, dass keine Aussage da-

rüber gemacht werden kann, ob sich eine betroffene
Person wirklich so verhielt oder ob diese Angaben er-
funden wurden, um sich eines lästigen Mitbürgers bzw.

Mitbürgerin zu entledigen.
In diesem Zusammenhang interessant ist die Aus-

Wertung eines Verzeichnisses der «verzeigten und muth-
masslichen Ursachen», geführt zwischen Dezember
1840 und Januar 1844.*" Darin nannten die Antragstel-
lenden über 20 Kategorien von Charaktereigenschaften,
die ihrer Meinung nach eine Einweisung in die Zwangs-
arbeitsanstalt rechtfertigten. Die häufigste aller zugewie-

senen Eigenschaften war «Hilfslosigkeit» beziehungs-
weise «Unbeholfenheit», gefolgt von «Arbeitsscheu»

beziehungsweise «Trägheit», von «Armut», «Liederlich-

lceit», «Saufsucht» und «Bettelgang». Exemplarisch sol-

len hierzu ein Begleitbrief eines Pfarrers sowie drei ver-
schiedene Internierungsgesuche wiedergegeben werden.

Im Auftrag der Kantonalen Armenkommission be-

schrieb der Pfarrer von Schiers im Begleitbrief an den

Anstaltsdirektor die Eigenheiten von Elisabeth Con-
zett: «Sie war dem Trünke ergeben und soll dazu sogar
die Fenster von dem Armenhause verkauft haben. Sie

hat es ihrem recht fleissigen Mann unmöglich gemacht,
die Familie vom grössten Mangel und der crassesten

Unreinlichkeit freizuhalten. Auch soll ihr Gewissen in
Betreffder Unverletzlichkeit fremden Eigenthums nicht
sehr geschärft sein. In früheren Jahren war sie Magd,
wie ich glaube, im Engadin. Diese wenigen Notizzen
mögen genügen als Winke für die zweckmässige künfti-

ge Erziehung der armen Person. Möge die Macht der

eisernen Nothwendigkeit und die Macht einer sittlich-
religiösen Paedagogik unter Gottes Segen auch dieser

armen Person aus ihrem völligen moralischen Ruine

emporhelfen!»"'
In seinem Aufnahmegesuch an den Anstaltsdirektor

meinte der Vorsteher der Gemeinde Maladers zur Situa-

tion über die «von ihrem Manne verlassene Frau Anna
Bauer», dass deren Verwandte den Wunsch geäussert

hätten, «für diese Person Aufnahme in [der] Anstalt fin-
den zu können. Diese Person [...] wäre sowohl hinsieht-
lieh ihres Alters, als ihrer Gesundheit und Kräfte, fähig
zur Arbeit; - aber wie es scheint, ohne Aufsicht, zu träge
ihr Brod zu verdienen»*'*.

Der Armenkommissär der Gemeinde Trun begrün-
dete sein Gesuch für eine Aufnahme wie folgt: «Wieder-

holt wurde diese Person ausser ihrer Heimathgemeinde
auf dem Bettel ergriffen und derselben abgeführt. Schon
seit Jahren sucht und findet diese Person ihren Unter-
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halt, den ertheilten Ermahnungen und Drohungen un-
geachtet, nur durch betteln, lügen und betrügen.»"®

Um Aufnahme gleich mehrerer Gemeindemitglie-
der wurde der Anstaltsdirektor vom Vorsteher der Ge-

meinde Thusis gebeten, wie er in seinem Schreiben an
die Kantonale Armenkommission mitteilte: Von «eini-

gen liederlichen Individuen [...] die auch noch [...] im
Branntweinrausch herumtaumeln», sollte die Gemeinde
«doch eventuell von den drei Schlimmsten» durch Auf-
nähme in die Zwangsarbeitsanstalt befreit werden."®

Die erwähnten Kategorien von Eigenschaften, die

zu einer Internierung führen konnten, verweisen wiede-

rum auf die Verschiedenartigkeit in die Anstalt aufge-

nommener Personen. So wurde der «Eintritt und die

Zusammenpferchung so vieler nach Geschlecht, Alter,
Charakter, Schicksal, Schuld und Laster verschiedener

Hülfs- und Besserungsbedürftigen» vom Anstaltsdi-
rektor in einem seiner Jahresberichte als «grossen Übel-
stand» bezeichnet.""

Eingewiesene (werdende) Mütter

Verlässt eine Mutter ihr Umfeld, stellt sich in erster Li-
nie die Frage nach den zurückgebliebenen Kindern. Was

eine Internierung für sie bedeuten konnte und welchen
Einfluss eine Mutter auf die Unterbringung ihrer Kin-
der besass, illustriert das Beispiel der Anstaltsgenossin
Dorothea Gort: «Als [...] Dorothea Gort von hier nach
Fürstenau abgehen sollte, u[nd] sah, dass hiesige Armen
Commission schon Anstalt getroffen habe, alle ihre vier
Kinder bei hiesigen wohltätigen Familien zu versorgen,
hielt sie wiederholt und dringend an, das jüngste Kind
mitnehmen zu dürfen bis zu ihrem <vermöglichen> Bru-
der, welcher früher erklärt hätte, dasselbe versorgen zu
wollen. Solcher Bitte ward unter der Bedingung ent-
sprachen, dass die Kosten der Heimreise und, falls der

Bruder es nicht länger verpflegen wollte, noch die der

Rükreise des Kindes nicht hiesiger Armen Cassa zur Last

fallen mögen.»"' Im Protokoll ist ein längerer Besuch

von Dorothea Gort bei ihrem Bruder vermerkt, was ver-
muten lässt, dass ihr der Wunsch, das jüngste Kind beim
Bruder unterzubringen, erfüllt worden war."® Aus den
für die vorliegende Arbeit untersuchten Quellen fanden
sich keine Hinweise darauf, ob eine Mutter wie Doro-
thea Gort nach ihrem Anstaltsaufenthalt ihre Kinder
zurückerhalten hat oder nicht.

Eine Frau musste während einer Schwangerschaft
nicht länger in der Zwangsarbeitsanstalt bleiben. Da der

Anstaltsdirektor befürchtete, dass sich manche Frauen

schwanger stellten, war er bei einer scheinbar vorliegen-
den Schwangerschaft äusserst misstrauisch und holte
sich ärztlichen Rat: Die äussere Untersuchung von Ur-
sula Pfranger, so ein Arzt, liefere «kein sicheres Resultat,
da die vorgebliche Schwangere es versteht, durch Zu-
sammenziehen der Bauchmuskeln eine feste Geschwulst

im Unterleibe zu erzeugen, die jedoch sogleich wieder
verschwindet, wenn der frühere Athemzug nicht mehr
ausreicht [...]. Auf die eignen Angaben der Person ist
nichts zu trauen. Die Schwangerschaft ist demnach sehr

ungewiss.»®" Auch wandte sich der Direktor an eine

Hebamme, «um sich zu überzeugen, ob die Vermu-

thung, dass die Genossin Barbara Mohan schwanger sei,

richtig sei oder nicht [...]». Da die Hebamme eine

Schwangerschaft bestätigte, wurde Barbara Mohan im
April 1853 in ihre Heimatgemeinde zurückgeschickt."®

Eine schwangere Frau durfte zwar die Zeit bis zur
Geburt zu Hause verbringen; kurz nach der Entbindung
musste sie allerdings wieder in die Zwangsarbeitsanstalt
eintreten und ihr Neugeborenes zurücklassen: So wurde

231 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 20. November 1851.

232 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 3. Januar 1846.

233 StAGR IV 10 a6: Schreiben der Kanzlei des Stadtrats von Zug an

den Anstaltsdirektor, 13. Mai 1849.

234 StAGR IV 10 a 3 : Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 9. März 1850.

Vgl. dazu beispielsweise StAGR IV 10 a4: Protokoll über die tägli-
chen Ereignisse, 11. Juni 1847: Georg Mauritz Anton Casanova trat
bereits zum dritten Mal freiwillig in die Anstalt ein.

235 StAGR IV 10 a4: Verzeichnis über «verzeigte und muthmassliche

Ursache», Dezember 1840 bis Januar 1844.

236 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Pfarrers der Gemeinde Schiers an

den Anstaltsdirektor, 16. Juni 1851.

237 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Vorstehers der Gemeinde Maladers

an den Anstaltsdirektor, 3. November 1841.

238 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Armenkommissärs der Gemeinde

Trun an den Anstaltsdirektor, 12. November 1852.

239 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 16. Juli 1845.

240 StAGR IV 10a3: Jahresbericht (1845) des Anstaltsdirektors an die

Kantonale Armenkommission, 12.Januar 1846.

241 StAGR IV 10 a 6: Schreiben der Armenkommission Klosters an den

Anstaltsdirektor, 23. April 1843.

242 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 3. Februar

1843 (Beginn des Besuchs) und 27. Februar 1843 (Ende des Besuchs).

243 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Arztes Veraguth an den Anstaltsdi-

rektor, 25. Mai 1845.

244 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 8. April
1853.
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Barbara Mohan laut Protokoll bereits am 13.Januar
1854 wieder in die Anstalt aufgenommen.*"

Den Freiheitsentzug verweigern:
Strategien von Betroffenen

In vielen Fällen ist es unIdar, ob eine Internierung in die

Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau mit der Einwilligung
der Betroffenen stattfand oder nicht. Es gibt aber Bei-

spiele, die zeigen, dass der Freiheitsentzug durchaus un-
ter Zwang erfolgen konnte und einzuweisende Männer
und Frauen Wege suchten, einer bevorstehenden Inter-

nierung - mit mehr oder weniger Erfolg - zu entrinnen.
So kam es beispielsweise vor, dass Personen, denen eine

Aufnahmebewilligung erteilt worden war, nie oder mit
Verspätung in die Anstalt eintraten.

Folgendes Beispiel soll illustrieren, wie ein Versuch,
eine Einweisung zu umgehen, scheiterte. Jacob Platt-

ner, für den bereits eine Aufnahmebewilligung in die

Zwangsarbeitsanstalt ausgestellt worden war, reichte bei
der Kantonalen Armenkommission persönlich ein Ge-

such ein, ihn «an den Vorstand seiner Heimathgemein-
de auszufertigen». Die Behörde hielt es jedoch für das

Beste, Jacob Plattner «der Kantonalpolizeidirektion zu
übergeben u[nd] ihn von hier aus an den Ort seiner

Bestimmung zu befördern»*".
Andere Fälle zeigen, wie eine Internierung zu ver-

hindern war, und zwar oft durch die Intervention einer

Drittperson: Hans Auer sollte in die Anstalt eingeliefert
werden; «da aber dessen Weib», so der Gemeindepfar-

rer, «inzwischen bedenklich krank geworden ist u[nd]
die dringendsten Bitten bei den Vorstehern eingelegt
u[nd] der Mann die besten Versprechen gemacht hat, so

ist ihm einstweilen noch Besserungsfreiheit geschenkt
worden.»*"

Versuche, einer Einweisung durch Flucht zu entge-
hen, kamen häufig vor. Die zuständige Gemeinde bat
die Anstaltsdirektion in solchen Fällen um Aufschub
des Einweisungstermins: «Ein [...] aufgenommener
Hans Mark hat sich auf und davon gemacht. Für den

ersuchen wir Sie, da er ein durch zeitenweise Geistes-

Zerrüttung [...] gefährlicher Mensch ist und hoffentlich
bald wieder hieher transportiert werden wird, den Platz

offen halten zu wollen, sofern dies möglich ist.»
Folgende Beispiele zeigen, dass mit einer Flucht eine

Aufnahme zwar hinauszuzögern war, aber früher oder

später spürten Landjäger eine flüchtige Person auf oder
sie kam wegen anderer Sachzwänge selber zurück. Der

Landjäger Albin erhielt von der Gemeinde Riein den

Auftrag, Balthasar Willi zu arretieren, um ihn nach Fürs-

tenau in die Zwangsarbeitsanstalt zu bringen: «Willi
hatte aber von dieser Verfügung wahrscheinlich Wind
erhalten und sich flüchtig gemacht, so dass Albin von
dem gegebenen Auftrag nicht nachkommen konnte.

[...] Kürzlich wurde nun derselbe im Oberhalbstein an-

gehalten, und hieher eskortirt, und in Folge dieser ein-

gegangenen Anzeige sehen wir uns veranlasst ihn Ihnen
zuführen zu lassen.»*" Und das Stadtvogtei-Amt Maien-
feld begründete die verspätete Zuweisung eines Bürgers
nach Fürstenau in einem Schreiben an den Direktor wie

folgt: «[...] weil Koch von unserm [...] Beschluss etwas

ahnend sich durch die Flucht dem widerwärtigen Schik-
sale zu entziehen suchte, u[nd] auch so lange bei seiner

Tochter in C[an]t[on] Appenzell sich aufhielt bis Man-
gel an Schriften u[nd] Armuth u[nd] das Drängen sei-

ner Leute ihn zwang zurükzukehren.»""

internierung als Chance

Für einzelne Internierte war die Aufnahme in die Zwangs-
arbeitsanstalt durchaus mit der Chance verbunden, ein

neues Leben zu beginnen; für sie bedeutete eine Auf-
nähme in die Anstalt Arbeit, einen kleinen Verdienst,

regelmässige Nahrung und neue saubere Kleidung zu
erhalten. Beim Austritt wurde den Insassen und Insas-

sinnen - wenn möglich - eine feste Stelle vermittelt, da

ihre Resozialisierung eines der Ziele war, das durch den

Anstaltsaufenthalt erreicht werden sollte. Ausserdem er-
hielt eine internierte Person medizinische Betreuung."'
Aus dieser Perspektive ist nachzuvollziehen, dass verein-
zeit Personen von sich aus um Wiederaufnahme in die

Anstalt baten; denn durch eine Einweisung erhofften
sie sich eine Verbesserung ihrer oft prekären materiellen
Lebenssituation. Beispielsweise wandte sich am 24. Sep-
tember 1842 ein aus der Anstalt entlassener Mann an
den Anstaltsdirektor Scherrer mit der Bitte um Wieder-
aufnähme: «Er giebt vor er wisse sich seinen Lebens-

unterhalt, wenigstens über Winter nicht zu verschaffen,

um so weniger als er in seiner Heimatgemeinde (Casta-
segna) kein Obdach haben könne.»"'

Auch Moriz Anton Casanova, bereits einmal inter-
niert, meldete sich beim Direktor um eine Wiederauf-
nähme in die Anstalt an, weil er hier Nahrung und Klei-

dung bekommen hätte. Die Kantonale Armenbehörde
sollte nun über die Bewilligung dieses Aufnahmege-
suchs entscheiden."'
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Persönlich und «unter Thränen» trat Anna Zollinger,
eine ehemalige Internierte, beim Direktor vor und bat

um eine erneute Aufnahme. Da diese Frau «eine un-
übertreffliche Arbeiterin, aber auch [...] eine unverbes-

serliche Säuferin» gewesen sei, unterstützte der Anstalts-

direkter eine «Genehmigung zur wirklichen Aufnahme
der Zollinger für einJahr nach deren eigenem Wunsch.»"'
ZweiJahre nach erfolgter Entlassung bat Anna Zollinger
wiederum um Einweisung in die Anstalt: «Diess ist nun
ihr zweiter freiwilliger Eintritt, veranlasst durch ihre ei-

gene Ueberzeugung sie könne nirgends recht thun als

hier. Sie werden hiermit angefragt ob dieselbe hier blei-
ben kann und aufgenommen wird. Sie ist eine ausge-
zeichnet flinke Näherin, Schreiberin, und wird also der

Anstalt eher Nuzen als Schaden bringen.»"'

4.2 Aufenthalt:
Überwachung und Disziplinierung

Beim Panoptismus geht es - wie bereits erwähnt - um
eine «permanente Überwachung»."' Dieser waren in der

Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau zwar Grenzen gesetzt,
da die architektonischen Voraussetzungen der Anstalt
nicht der Idealform einer Überwachung im Panopticon
entsprachen;"' dennoch gab es Wege, die Internierten
einer mehr oder weniger konstanten Überwachung zu
unterziehen. Die Aufseher spielten dabei eine wichti-

ge Rolle und sollten über folgende Eigenschaften ver-

fügen: «Menschenkenntnis, Gedult, Diensteifer, Treue,

Humanität gepaart mit unbestechlichem Ernst»."' Ihr
Aufgabenbereich war vielfältig: Feldarbeit zusammen
mit den Internierten sowie deren Aufsicht und Beurtei-

lung; Widersetzlichkeiten waren dem Direktor zu mel-

den, der - unter Umständen nach Absprache mit der

Kantonalen Armenkommission - die dafür angemesse-
ne Bestrafung bestimmte. Wie schwierig es war, Leute

für ein solches Aufgabenfeld zu finden, illustriert ein

Berichtsauszug des Anstaltsleiters: «Statt Vermehrung
der Aufseher erfolgte Verminderung, denn kein Ersatz-

mann für Elmer und kein 4ter Aufseher war erschienen.

Eine neu angestellte Köchin hielt es nur fünf Tage aus

und kündete den Dienst auf. Man erkennt wie schwierig
es ist eine geeignete Person für den Platz zu finden, die

es aushält und sich so Vieles gefallen lässt um diesen

Lohn und spärlichen Tisch.»"'
Um die Verhaltensmuster jeder einzelnen internier-

ten Person vergleichbar zu machen, und somit einer

Bewertung unterziehen zu können, war eine sorgfältige

Buchführung wichtig."" So sollte neben «Strenge [...]

gegen Träge, Arbeitsscheue, Eigensinnige, Trozige, Las-

terhafte u[nd] Schlechte [...], Gehorsam, Fleiss und
sonstiges gutes Betragen [...] belobt und belohnt» wer-
den. Auch dienten die wöchentliche Tabakausteilung
sowie ein Gläschen Branntwein für lobenswertes Han-
dein als Anreiz für Internierte, sich diszipliniert zu be-

nehmen."' Mit welchem Genussmittel belohnt wurde,
bestimmte das Geschlecht der internierten Person:

fleissige, sich gut betragende Männer erhielten die Er-

laubnis, in den Erholungsstunden zu rauchen; Frauen

sollten als Belohnung Kaffee anstelle von Suppe be-

kommen."'
Was bezweckten solche Informationen über das Ver-

halten der Anstaltsklientel? Sie gaben Auskunft darüber,
wie es um die «Besserung» der Internierten stand und
bestimmten das weitere Vorgehen. Foucault wählte für

245 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 13. Januar

1854.

246 StAGR IV 10 a 6: Schreiben der Kantonalen Armenkommission an

den Anstaltsdirektor, 22. April 1852.

247 StAGR IV 10a 6: Schreiben des Pfarrers der Gemeinde Grüsch an

den Anstaltsdirektor, 19. März 1847.

248 StAGR IV 10 a 6: Schreiben im Namen des Armenvorstands der Ge-

meinde Schiers an den Anstaltsdirektor, 25. April 1849.
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dieses Vorgehen den Begriff der «Prüfung» und defi-

nierte ihn als «normierenden Blick [sowie als] eine qua-
lifizierende, klassifizierende und bestrafende Uberwa-

chung» "® So stelle die Prüfung «die Individuen in ein
Feld der Überwachung und steckt sie gleichzeitig in ein

Netz des Schreibens und der Schrift; sie überhäuft sie

und erfasst sie und fixiert sie mit einer Unmasse von
Dokumenten»"*.

Um eine solche «Prüfung» durchführen zu können,
waren in einem ersten Schritt die Informationen über
die Internierten in Verzeichnissen festzuhalten. Auf die-

se Weise wurden auch in der Zwangsarbeitsanstalt Fürs-

tenau über die Insassen und Insassinnen laufend Ein-

träge zum Verhalten, zur Biografie, zu den Charakter-

eigenschaften und zur geleisteten Arbeit vorgenommen.
Indem alle Internierten nach denselben Kategorien er-

fasst wurden, entstand ein Vergleichsfeld, in dem Klassi-

fikationen durchgeführt, Durchschnitte berechnet und
Normen fixiert werden konnten."'*

Die Kontrolle der internierten Personen schloss bei-
nahe alle Lebensbereiche mit ein. Den grössten Teil des

Tagesablaufs machte die Arbeit"* aus, welche durch die

Aufseher überwacht wurde. Zur Erfassung der geleiste-

ten Arbeit gab es Kontrollhefte"' sowie ein persönliches
Tagebuch"®. Das Anstaltspersonal musste zusammen
mit den Internierten im Haus oder auf dem Feld arbei-

ten und verbrachte mehr Zeit mit den Eingewiesenen
als der Direktor, welcher meistens mit administrativen

Aufgaben beschäftigt war. Oft widersetzten sich Inter-
nierte der strengen Tätigkeit, indem sie «unfleissig» oder

überhaupt nicht arbeiteten, worauf der Anstaltsleiter
mit verschiedenen Gegenmassnahmen reagierte. Häufig
verhängte Strafen waren Essensentzug und insbeson-
dere Arrest: «Man begreift wohl, dass die ersten Stufen
der Scala jener milden und weisen Strafvorschriften des

Reglements bei diesen Subjekten meist bald übersprun-

gen werden, und dass man sich gezwungen sieht, auf
den höchsten zu manövrieren, um einigen Eindruck zu
erzielen. Das Prügeln vermeidet man so lange als mög-
lieh, daher die Zuflucht zum verschärften und sicheren

Arrest.»"' Ausserdem kam es vor, dass eine arbeitsun-

willige Person in eine Zwangsjacke gesteckt wurde und

so den anderen Internierten beim Arbeiten zusehen
musste.®"

Ausser der geleisteten Arbeit wurden auch die tägli-
chen Geschehnisse in der Anstalt in einer Reihe von
Verzeichnissen festgehalten. Nach Ansicht des Direktors
sollten «die schriftlichen Arbeiten [...] fleissig und um-
ständlich erfolgen, um einen schnellen Rück- und

Überblick aufs Ganze der Anstalt sich verschaffen zu
können»®". Auf diese Weise entstanden unter anderem

folgende Verzeichnisse: Beinahe täglich geführte Proto-
kolle mit Angaben zu den Ereignissen®", Aufnahme-
und Entlassungslisten®", ein Verzeichnis der Arztbesu-
che®" sowie Utensilien- und Tabaklisten®".

Neben den Internierten wurde auch das Personal

durch den Anstaltsleiter überwacht; und dieser wiede-

rum stand unter der Kontrolle der Kantonalen Armen-
kommission. Beide nahmen somit die Rolle «überwach-

ter Überwacher» ein und mussten sich dementsprechend
auch einer Bewertung unterziehen.®" Insbesondere der

Direktor klagte häufig über seine Unzufriedenheit mit
dem Anstaltspersonal: «Die alsbaldige Entweichung des

Anstaltsgenossen Planta liefert den Beweis dass nicht
alle Aufseher mit der gleichen Aufmerksamkeit ihren
Dienst erfüllen [...].» Sie seien «so dumm» gewesen, Bai-

tasar Planta entweichen zu lassen, während sich alle im
Hause befanden. Ausserdem hätten die Aufseher zwar
«Saufen», aber nicht «Lesen und Schreiben» gelernt, so

der Anstaltsleiter in einem Bericht an die Kantonale Ar-
menkommission.®" Scherrer seinerseits hatte sich mit-
tels schriftlichen Meldungen vor der Kantonalen Ar-
menkommission über Vorkommnisse in der Anstalt zu

verantworten; kontrolliert wurden seine darin gemach-

ten Aussagen durch die regelmässigen Besuche der Be-

hörde.

Hygiene

Zu den überwachten Bereichen in der Zwangsarbeits-
anstalt Fürstenau gehörte auch die individuelle Hygie-
ne. Anlass dazu gaben die grossen Choleraepidemien,
die seit den 1830er Jahren Europa heimsuchten, sowie

die endemische Tuberkulose. In ländlichen Gebieten
wirkten sich Epidemien im Vergleich zu Urbanen zwar
weniger gravierend aus; von den damaligen Politikern
im Kanton Graubünden wurden sie aber durchaus
als Bedrohung wahrgenommen.®" Ihrer Meinung nach

näherte sich die Cholera®" durch die in «Scharen» flüch-
tenden Italiener bereits den Grenzen des Kantons, woge-

gen Massnahmen zu treffen waren.®®' «Denn» so Beatrix
Mesmer in ihrem Aufsatz zur Durchsetzung der häus-

liehen Hygiene in der Schweiz, «das Jahrhundert des

Fortschritts konnte die <neue Pest> nicht mehr als Heim-
suchung hinnehmen. Es musste die Krankheit bekämp-
fen und vermeiden.»®®® Nach Ansicht des Bürgertums
gingen Krankheiten von der Unterschichtsbevölkerung
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aus und bedrohten die Gesundheit der gesamten Ge-

Seilschaft. Deshalb sollten arme Leute nicht nur zu sitt-

liehen, sondern auch zu reinlichen Menschen «erzogen»
werden/'" Als Seuchenherde galten dabei insbesondere

Gefängnisse des Ancien Régime. In der Folge forderten

Gefängnisreformer hygienische Massnahmen wie bei-

spielsweise Luftreinigung oder abgesonderte Räume für
Kranke, um eine Ansteckung zu verhindern/""

«Reinlichkeit» und «Luftreinigung» waren auch die

wesentlichen hygienischen Massnahmen innerhalb der

Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau. Regeln zur persönli-
chen Reinigungsdisziplin wurden im «Pflichtenheft für
Landjäger und Angestellte» festgehalten: Die Internier-
ten mussten sich beispielsweise jeden Morgen waschen

und kämmen, im Sommer wöchentlich und im Winter
monatlich einmal baden. Am Sonntag hatten Männer
und Frauen ihre wollene Kleidung auszuklopfen, ihre
Haare und Nägel wurden geschnitten und die männli-
chen Anstaltsgenossen rasiert. Um eine saubere Luft zu
gewährleisten, mussten jeden Morgen «zu jeder Jahres-

zeit sämtliche Zimmer des Anstaltsgebäudes und na-
mentlich die Schlafsääle gehörig» gelüftet werden/""
Ausserdem waren laut Scherrer Arbeiten im Freien «in

salutarischer Hinsicht vor allen anderen vorzuziehen»;
denn er war überzeugt, dass «alle Vorsorge und Wach-
samkeit wider ansteckende Krankheiten und Verbrei-

tung des lästigen und ekelhaften Ungeziefers [...] bei
diesen Klassen von Menschen, denen Unpflägtheit
[= Ungepflegtheit] angeboren und nie abgewöhnt wur-
de [...], nicht genügen [würden], sie in einem verant-
wortlichen Zustand zu erhalten. Dank Bewegung und
Beschäftigung im Freien, ward die Anstalt von diesem
Übel bisher verschont.»"""

Die Berichte über neu ankommende Männer und
Frauen enthalten oft Bemerkungen zu deren ungepfleg-
tem Zustand: Er kam «[...] ohne Hemd, beinahe barfuss

in zerlumpten Hosen aus Wams [und] voll Läuse

[...].»""" Folglich dienten neue Kleidung, das Abschnei-
den der Haare sowie die Reinigung des gesamten Kör-

pers als erste Massnahmen auf dem Weg zu einem «sau-

beren» Menschen/"" Eine weitere Massnahme, um die

Anstalt Fürstenau vor Seuchen zu schützen, war die

Untersuchung der Ankömmlinge auf allfällige Krank-
heiten. Bemerkte Scherrer bei dieser ersten Begutach-

tung gewisse Abnormalitäten, musste sich die betreffen-
de Person ärztlich untersuchen lassen, bevor sie definitiv
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in die Anstalt aufgenommen werden konnte: So berich-

tete der Direktor über einen kürzlich Eingetretenen,
«dass er am ganzen Leib mit starkem Ausschlag behaftet

ist, desswegen im diessfälligen Empfangsschein bemerkt
wurde, dass er nur mit dem Vorbehalt angenommen
werde, wenn der Anstaltsarzt nach stattgehabtem Unter-
such, seine Krankheit ganz ausser Gefahr für Andere
erklärt habe»*". Die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau

blieb, den untersuchten Quellen zufolge, vor einer Seu-

che verschont. Vereinzelt traten Krankheiten auf, für
deren Behandlung unverzüglich ein Arzt zur Verfügung
stand/'" Ausserdem hatte jede internierte Person das

Recht, einen Arzt zu verlangen: «Auf eigenes Verlangen
der kranken Del Non u[nd] Montalta den Arzt rufen zu
lassen, wird demselben gleich Anzeige gemacht mit
dem Gesuch benannte Kranke zu besichtigen, was er
auch zu thun versprochen hat [...].»*"

Die genannten Hygieneanweisungen sollten einer-
seits der Ausbreitung von Krankheiten und Ungeziefer
vorbeugen. Andererseits sollten internierte Männer und
Frauen zu einem «reinlichen» Leben diszipliniert wer-
den, indem Übertretungen vorherrschender hygieni-
scher Regeln unter Strafe standen. Für eine begangene
Unreinlichkeit wurde die betreffende Person beispiels-
weise in den Abtritt eingesperrt: Rudolph Galluser liess

«das Wasser auf den Boden gehen, weil es ihm zu weit

war, den Abtritt aufzusuchen und daraufhin in den Ab-

ort gesperrt wurde»*'*. Ferner stand auch mangelnde Hy-
giene in der Küche unter Strafe. Maria Genseter musste
einen Tag bei halber Kost im Arrest zubringen, weil sie

die gesottenen Kartoffeln mit ungewaschenen Händen
schälte.*"

Lücken in der Überwachung

Der Anstaltsleiter erwähnte in seinen Schreiben an die

Kantonale Armenkommission mehrmals, dass Perso-

nalmangel sowie das ungünstige «Localverhältnis» zu
viel Platz für Widerstand seitens der Anstaltsklientel
böten.*" So besuchten beispielsweise die Reformierten

mangels Personal am Sonntag ohne Aufsicht den Got-
tesdienst, was immer wieder zu Fluchtversuchen führ-
te.*" Ferner kam es auch bei der Arbeit zu Entweichun-

gen, da Aufseher für eine ständige Kontrolle fehlten.*"
Eine weitere Fluchtmöglichkeit bot ein unverriegeltes
Fenster: J. M. Bucella hat sich «an zusammengeknüpf-
ten Leintüchern vom Fenster hinab gelassen, und das

Freie gefunden. Es ist jedoch dem wackern Landjäger

Hosang gelungen, dem Bucella den Weg abzuschnei-

den, und ihn zu erhaschen.»*"

Wegen des Personalmangels forderte der Anstaltsdi-
relctor auch die Internierten zur Denunziation ihrer An-
staltskollegen und -kolleginnen auf. Wer von geplanten
oder durchgeführten strafbaren Handlungen wusste, sie

aber verschwieg, erhielt ebenfalls eine Strafe. Dieses

Prinzip sollte helfen, Lücken in der Überwachung zu
schliessen, was teilweise auch funktionierte, wie folgen-
de Beispiele illustrieren. Fluri Droosch gab zu Protokoll,
dass er sich am Sonntag in seinem Bett befunden habe,
als zwei seiner Mitgenossen, «ohne [s] einer gewahr zu
werden», den Saal betraten: «[Sie] verabredeten, wenn
die Berge offen seien, wollen sie sich aus der Anstalt
entflihen. Milar will [...] nach dem Ct. Uri, wo er sich

äussert bekannt zu sein. Dort könne er sich ohne Schrif-

ten aufhalten. Schmid hingegen will nach dem Enga-
din.»*" Eine solche Denunziation führte zu einer ver-
schärften Überwachung Fluchtwilliger, indem sie für ein

bis drei Tage ins Arrestzimmer eingesperrt wurden.*"

Infolge der mangelhaften räumlichen wie personel-
len Verhältnisse war ein Entweichen aus der Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau ohne grössere Schwierigkeiten
möglich und kam dementsprechend häufig vor. Flie-
hende Männer und Frauen kamen aber oft nicht weit:
Ursula Pfranger schaffte es beispielsweise nicht weiter
als bis zur Hauspforte, wo der Landjäger ihre Flucht be-

reits beendete.'" In einem anderen Beispiel schmiedete
nach der Aussage von zwei Anstaltsinsassinnen eine

Gruppe von Frauen ein «Entweichungs-Complott», um
während des Kirchgangs gemeinsam zu fliehen. Die
«Rädelsführerin» stellte den anderen eine «Zufluchts-
Stätte im Bordell zu Mayland in Aussicht». Auf Gesuch

ihrer Mutter wurde die «Rädelsführerin» jedoch entlas-

sen und «so die anderen, ihrer Führerin beraubt, zum
Geständnis bewogen»'. Neben geplanten Fluchtversu-
chen verrieten Internierte auch den von ihnen bemerk-

ten Warenhandel innerhalb der Anstalt: «Heute wurde
bei den Weibern die Klage geführt, Candrian bringe der

Septa Fleisch auf u[nd] Septa gebe ihr Tabak dafür.»

Dieser Sache wurde nachgeforscht, und Septa gab nach

anfänglicher Leugnung zu, einmal diese Sachen ge-
tauscht zu haben.*

Die Förderung der Denunziation bezweckte, unan-
gepasstes Verhalten zu überführen und Solidarisierungs-
versuche zwischen den Internierten zu unterbinden.
Folgende Gegenbeispiele zum Verrat belegen aber, dass

zwischen einigen Internierten durchaus ein gewisser Zu-
sammenhalt herrschte. Auch verweisen Protokollein-
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träge auf Solidarität der Aufseher gegenüber der An-
staltsklientel. Durch Schweigen und Mithilfe verhalfen

beispielsweise zwei Frauen einer Mitinsassin zu einem
Fluchtversuch.'' Andere ermöglichten einem Analpha-
beten durch das Verfassen von Briefen mit der Aussen-

weit in Kontakt zu treten'' oder borgten sich gegensei-

tig Geld, um sich Schnaps kaufen zu können." Die
Aufseher verhielten sich oft in Ess- und Trinkangelegen-
heiten solidarisch gegenüber der Anstaltsklientel: Als
Ursula Krättli über das bei ihr vorgefundene Fleisch

ausgefragt wurde, «wollte sie es hinter dem Zaun gefun-
den haben, als man aber ernster auf sie drang es zu er-

klären, gestand sie, solches vom Landjäger Toni erhal-

ten zu haben»". Ein anderer Aufseher hatte «den

Rückfall der Clara Mathis zum Schnapsen» zu verant-
Worten: «Der liederliche Tropf begnügte sich nicht mit
Heimholung des Rausches, er brachte und liess durch
einen Taubstummen Brandwein ins Haus holen, und
verführte so die Schwache, die sich drei Jahr lang zu
enthalten gewusst.»' Bei einem anderen Aufseher kriti-
sierte der Anstaltsleiter, sich von den Internierten nicht
abzugrenzen; denn ein zu enger Kontakt könnte eine

«Meuterei» herbeiführen: «Er weiss sich keine Superio-
rität, keine Autorität zu verschaffen. Dies und sein un-
zeitiges Mitleiden - er will das gute Kind, der Gelobte
sein - untergräbt den mit Mühe erhobenen Bau, wo
leicht aus den Trümmern Unzufriedenheit, eine förmli-
che Meuterei sich bilden kann.»'

Vor Aufständen hatte der Direktor grossen Respekt.
Daher war es ihm wichtig, dass sich unzufriedene Inter-
nierte direkt an ihn wandten, anstatt ihre Anstaltsge-

nossen und -genossinnen «aufzustacheln» oder sich bei
Leuten ausserhalb der Zwangsarbeitsanstalt zu bekla-

gen.' Unter Kritik gerieten insbesondere die Speisen,
deren Quantität wie Qualität bemängelt wurden.'
Magdalena Hemmi drohte beispielsweise, sich beim
Kleinen Rat über die Anstaltskost zu beschweren.'" Der
Anstaltsdirektor war jedoch davon überzeugt, internier-
te Männer und Frauen ausreichend mit Essen zu versor-

gen. Eine Bestätigung dafür lieferten seiner Meinung
nach die periodisch durchgeführten Kistenvisitationen.
Dabei durchsuchte das Anstaltspersonal diejenigen Be-

hälter, die jede Person bei ihrer Einweisung erhielt, und
fand darin häufig vorrätiges Brot.'

Gegenüber Männern und Frauen, die durch ihr Ver-

halten einen negativen Einfluss auf ihre Mitgenossen
und -genossinnen ausübten, reagierte der Anstaltsleiter
mit Isolierung und Unterdrückung von Kontakten. So

bekam ein Insasse beispielsweise ein eigenes Schlaf-
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zimmer, um von den anderen Internierten isoliert zu
werden: «Er hat ein Bett bekommen wie die andern,

nur kann er nicht mit den andern sprechen u[nd] bei

ihnen wohnen, sondern sobald er von der Arbeit zu-
rück kommt muss er in sein Zimmer gehen.»'" Auch
Ursula Pfranger und Barbla Candrian wurden als Strafe

alleine in ein Zimmer gesperrt, «weil sie Abends ver-
botene Zusammenkunft haben u[nd] verleumderische
Reden über Aufseher Köchin u[nd] Anstaltsgenossen
führen»'".

Nach Ansicht des Direktors war im Schloss eine

strikte Trennung nach Geschlechtern nötig, um allfällige
sexuelle Kontakte zu vermeiden. Ausserdem sollten die

Internierten nach Alter aufgeteilt werden, um einem
schlechten Einfluss der Älteren auf die Jüngeren vorzu-
beugen. Männer und Frauen wurden während der

Nachtruhe und den Mahlzeiten voneinander getrennt.
Dennoch fanden sie Wege, mit Angehörigen des ande-

ren Geschlechts zu kommunizieren oder ihre Sexualität
auszuleben. So wurde beispielsweise Elisabeth Killias in
ein anderes Zimmer verlegt, weil sie und Peter Ruffner,
dessen Raum gerade unter dem ihrigen lag, «vermittels
einer Schnur heimliche Gegenstände einander mitteil-
ten»"'. Sabina Joos bekam Rutenstreiche, weil sie dem

Anstaltsgenossen Hasenfraz schon mehrere Male heim-
lieh Liebesbriefe geschrieben hatte."' Strenger beauf-

sichtigt wurde Peter Ambühl, weil er «den Weibern»
nachsetzte. Eine Haushälterin ertappte ihn, als er eine

Anstaltsgenossin umarmte und küsste."' Führten sexu-
eile Beziehungen zu einer Schwangerschaft, wurde die

Mutter nach der Geburt von ihrem Kind getrennt, wie
das Beispiel der internierten Ursula Margadant zeigt,
die ihren «wiederholten fleischlichen Umgang» mit ei-

nem Landjäger gestand. Ein Landjäger namens Genelin
anerkannte das «ausserehelich geborene Kind» und trug
es am selben Abend «zu seinem Weibe nach Rodels».

Ein Jahr später wurde aber beschlossen, das Kind einem

gewissen Landjäger Conrad und dessen Frau «in Kost

u[nd] zur Verpflegung» zu übergeben.'"
Um unerwünschte Kontakte innerhalb der Anstalt

Fürstenau von Anfang an vermeiden zu können, plante
der Direktor den Bau eines neuen und grösseren Gebäu-
des. Er betonte mehrmals, dass mit der Schaffung von
weiteren Zimmern und einer damit einhergehenden
besseren Trennung der Internierten sowohl Komplotte
als auch geschlechtliche Kontakte unterbunden werden

könnten: «So verschieden an Alter als an Charakter. Die
Einen behaftet mit körperlichen Gebrechen, die Ande-

ren mit geistigen Auswüchsen. Erstere hier wegen Unbe-

holfenheit, Alterschwäche und Armuth, Leztere wegen
Trägheit, Liederlichkeit, Unzucht und Dieberei usw.

Dann Aussäzige, Onanisten, Epileptische und in allen
Graden und Genre Verrückte, alles durcheinander und
beisammen. Man braucht nicht Zeuge zu sein, man
denke und stelle sich nur den ungehindert stattfinden-
den Austausch von Ideen und Ansichten, von Lust und
Übung, dann all die verwünschten Erbschaften vor; [...]
Dieser Sachverhalt ist umso trostloser und für Behörden
und Angestellte entmuthigend als sich nicht so bald ei-

ne günstige Änderung durch verbessertes Local erwar-

ten lässt.»"' Wie bereits erwähnt, erreichte der Direktor
seine Forderung nach einem zweckvolleren Anstaltsge-
bäudekomplex im Jahr 1855, als die komplette Umsied-

lung des Anstaltsbetriebs nach Realta erfolgte.""

Konsequente Verweigerung der Kooperation:
Fallbeispiel des Internierten Jos. Lorenz Milar

In der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau gab es Inter-
nierte, die sich nicht nur vereinzelter disziplinarischer
Verstösse gegen die Anstaltsordnung schuldig machten,
sondern die eine Kooperation mit dem Anstaltsleiter
und dem Personal konsequent verweigerten. Ein Bei-

spiel dafür ist der Internierte Jos. Lorenz Milar, Bürger
der Gemeinde Trun. Kurze Zeit nach seiner Aufnahme
entwich er in der Nacht vom 23.Juli 1843 durch das

Fenster; bereits fünf Tage später spürte ihn ein Landjä-

ger auf und brachte Milar in die Anstalt zurück.'" Im
selben Jahr wurde im Protokoll zu seiner Person ver-
merkt, dass er sich gegen die Aufseher und gegen den

Direktor «trozig» betragen, laut einem seiner Mitgenos-
sen erneut eine Flucht geplant und Klagen wegen Man-
gel an Brot geäussert hatte.'" Am 15. Mai 1844 durfte

er die Anstalt verlassen, um ein knappes Jahr später,

am 26. März 1845, wieder nach Fürstenau gebracht zu
werden."' Einen Monat danach plante Milar zusammen
mit anderen Anstaltsgenossen eine Flucht über die Ber-

ge, was ein Internierter durch Zufall mitbekommen hat-

te und dem Direktor meldete."' Auch wurde er für seine

Unreinlichkeit - er wollte kein sauberes Hemd anzie-
hen - und seine Verweigerung von Arbeiten im Freien
bestraft."' Ferner gaben sein Alkoholkonsum - anstatt

am Sonntag die Messe zu besuchen, ging er ins Wirts-
haus und «berauschte sich»""-, seine Tauschgeschäfte"'
und seine heimlich verfassten Briefe'" Anlass zu Klage
und Bestrafung.
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Gegen Internierte wie Jos. Lorenz Milar, die jede Ko-

Operation verweigerten, kam die ganze Palette an Sank-

tionen zum Einsatz, die dem Verwalter und den vorge-
setzten Behörden zur Verfügung stand. Dazu gehörten
die Ermahnung, die Zuteilung einer schwereren Arbeit,
die Kürzung der Essensration, Arrest, das Anziehen ei-

ner Zwangsjacke oder die körperliche Züchtigung mit
«Rutenstreichen»."' Wenn all die genannten disziplina-
rischen Massnahmen nichts bewirkten, dann setzte sich

der Anstaltsdirektor, wie im Fall von Jos. Lorenz Milar,
für eine Entlassung sowie für die Verweigerung einer
Wiederaufnahme ein.

Am 3. Februar 1854 wurde Milar zum wiederholten
Mal auf Befehl seiner Gemeindeverwaltung mittels ei-

nes Landjägers in die Anstalt gebracht: «Wir führen heu-

te aus, was wir schon lange hätten ausführen sollen. Wir
lassen nämlich den Jos. Lorenz Milar von Hier in dorti-

ge Anstalt wieder zurücktransportieren. Wir haben seit

seiner bedingten Entlassung aus derselben alle mögli-
chen Versuche gemacht, diesen Menschen zum Guten

zu leiten; aber alle Mühe, alle Arbeit, alle u[nd] jede

Ermahnung zur Besserung blieben fruchtlos. Milar ist
eine durch u[nd] durch verdorbene Natur; verstockt,
schäm- u[nd] gefühllos, liederlich, arbeitsscheu, lügen-
haft, schmähsüchtig, verschwenderisch, Branntweintrin-
ker im höchsten u[nd] ekelhaftesten Grade, mit einem
Worte ein Wuest, der dem Vorstande, seinem Vogte,
seinen Verwandten u[nd] der ganzen Gemeinde anstös-

sig und unerträglich geworden. Moralisch ist dieser

Mensch unwiederbringlich verloren; aus seinen noch

phisischen Kräften kann, mit dem Polizeistock an der

Seite, noch einiger Nutzen gezogen werden. Wir hatten
einmal die Idee, den Milar nach America zu schicken,
seitdem aber die Warnung [gegeben] wurde, dass Leute

von diesem Kaliber auch aus Amerika expultirt werden,
konnte dieser Idee keine Folge gegeben werden.»""

Da der Anstaltsleiter eine erneute Aufnahme von
Jos. Lorenz Milar mit dem Hinweis auf die fehlende

Aufnahmebewilligung der Kantonalen Armenkommis-
sion verweigert hatte, wurde Milar am nächsten Morgen
durch einen Landjäger in seine Heimatgemeinde zu-
rückgebracht."' Daraufhin wandte sich der Anstaltslei-

ter mit einem Schreiben an die Kantonale Armenkom-
mission, um seine Entscheidung zu begründen und
seinen Unmut über die betreffende Person kundzutun:
«Die Gemeinde Trans hatte sich berechtigt geglaubt oh-

ne weiteres den Lorenz Milar zu jeder Zeit der Anstalt
aufbürden zu können, sich berufend auf die bedingte
Entlassung. Wir haben aber das nicht verstehen wollen,

umso weniger als das Futter zu theuer ist, solche Laster-

mäuler zu stopfen u[nd...] zu überwintern. - Lorenz
Milar, der oft gesagt: man lasse ihn nicht los, weil er ein

guter Arbeiter sei, wird diesmal gar nicht angenommen;
sondern dem Vorstand von Trans mit der Bemerkung
zurückgeschoben: man möchte zuerst erneuerte Bewil-

ligung von der löblichen] Cantfonalen] Armencom-
mission nachsuchen; jene bedingte Entlassung lange
nicht bis ans Ende der Welt.»"" Eine sogenannte «be-

dingte Entlassung» beziehungsweise «Entlassung auf
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1844.

314 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 21. August

1846.

315 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 6. Novem-

ber1844.

316 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 8. Septem-

ber 1853.

317 StAGR IV 10 a 4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 4. Septem-

ber1853.

318 StAGR IV 10 a4: Protokollauszug der Gerichtsverhandlung vom

11.Juli 1848; StAGR IV 10 a 4, Protokoll über die täglichen Ereig-

nisse, 5. Juni 1849.

319 StAGR IV 10 a 3 : Jahresbericht (1848) des Anstaltsdirektors an die

Kantonale Armenkommission, 10. Februar 1849.

320 Vgl. Kapitel 3.5.

321 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 23. und

28. Juli 1843.

322 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 20. Olcto-

ber, 11. Dezember 1843.

323 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 15. Mai

1844. 26. März 1845.

324 StAGR IV 10 a 4, Protokoll über die täglichen Ereignisse, 15. April
1845.

325 StAGR IV 10a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 22. März

und 15. April 1846.

326 StAGR IV 10 a 4, Protokoll über die täglichen Ereignisse, 25. Mai

1846.

327 StAGR IV 10a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 1. Novem-

ber 1846.

328 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 19. Mai
1847.

329 Vgl. zu den Sanktionen StAGR IV 10 a 1: Reglement für die Admi-

nistration des Zwangsarbeitshauses in Fürstenau, o. J., §16 sowie die

zahlreich aufgeführten Strafen in StAGR IV 10 a4: Protokoll über

die täglichen Ereignisse, 1843-1855.

330 StAGR IV 10 a 6: Schreiben der Gemeindeverwaltung Trun an den

Anstaltsdirektor, 2. Februar 1854.

331 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 3. Februar

1854.

332 StAGR IV 10 a 1: Schreiben des Anstaltsdirektors Scherrer an die

Kantonale Armenkommission, 6. Februar 1854.

123



Probe»"' ermöglichte es der Gemeinde, einen Austritt
widerrufbar zu machen, falls sich betreffende Person in
Freiheit nicht an gewisse Regeln hielt.

Reichweite der Überwachung

Am Überwachungsnetz der Zwangsarbeitsanstalt Fürs-

tenau waren auch Personen ausserhalb der Schloss-

mauern beteiligt. Die angeordneten Massnahmen des

Direktors beziehungsweise der Kantonalen Armenkom-
mission nach einer erfolgten Flucht oder Entlassung
lassen dabei ein breit gespanntes Überwachungsnetz
erkennen.

Wenn eine internierte Person aus der Anstalt ent-

wich, informierte der Direktor unter Anfügung eines

Signalements die Kantonale Armenkommission, den

Vorsteher der entsprechenden Heimatgemeinde, die

Polizei und - vereinzelt - auch Familiengehörige."'' Die
Entwichenen wieder einzufangen und in die Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau zurückzubringen, war Auf-
gäbe der Landjäger."" Auch Hinweise von Dorfbewoh-

nern konnten zur Überfuhrung eines Flüchtigen beitra-

gen. So meldete beispielsweise ein Wirt aus Fürstenau,
im Stall ein «Weibsbild aus der Anstalt» bemerkt zu
haben.""

Im Zusammenhang mit einer Freilassung wollte der

Direktor von der Kantonalen Armenkommission wis-

sen, ob Entlassene von einem Landjäger nach Hause

geführt oder sich selbst überlassen werden sollten: «In

Folge guter Aufführung wird die Loslassung zu Theil.
Soll nun das Individuum auf kränkende Weise mit
Landjäger heimgeleitet werden, nachdem es sich gut
und zur Zufriedenheit verhalten hat? Oder soll es an der

Schwelle der Anstalt sich selbst überlassen, frei gestellt
werden, obschon man zweifelt dass es directe seiner

Heimath zueile?»""' Hinsichtlich der «Entlassung im All-
gemeinen» beschloss die Kantonale Armenkommission
daraufhin: «Die Entlassenen [werden] von Landjägern

von Station zu Station in ihre Heimath geleitet, und der

betreffende Ortsvorstand [wird] von ihrer Entlassung,
behufs allfällig fernerer Beaufsichtigung in Kenntniss

gesezt.»'" Durch eine Entlassung entzog sich eine Per-

son zwar dem Überwachungsnetz innerhalb der Anstalt,
dasjenige ausserhalb blieb jedoch durch Kontrollen sei-

tens der kommunalen Behörden weiterhin gespannt,
um allfällige Rückfälle vorzeitig erkennen und vermei-
den zu können. Dieser Bestimmung entsprechend be-

legt ein Grossteil der Protokollauszüge, dass sich Entlas-

sene in Begleitung eines Landjägers auf den Weg nach

Hause machten.'" In wenigen Fällen übernahmen diese

Aufgabe Familienangehörige, vereinzelt entliess sie der

Anstaltsleiter ohne Bewacher.

4.3 Austritt:
Gutachten und Beziehungsnetze

Ein Grossteil der in die Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau

aufgenommenen Männer und Frauen wollte so schnell

wie möglich wieder in die Freiheit entlassen werden -
war diese auch oft mit Schwierigkeiten verbunden.

Dementsprechend bemerkte der Direktor in einem sei-

ner Berichte: «Das Freisein liegt jedem am Herzen und
wenn's auch mit Kummer Sorgen und Mangel verbun-
den ist. Übrigens beweisen mehrere freiwillige Rückkeh-

rer in die Anstalt der früher Entlassenen, dass es sich

darin leben lässt.»'"

Die im Voraus festgelegte Internierungsdauer war
nicht unveränderlich, sondern einerseits auf regulärem

Weg - durch ein bewilligtes Entlassungsgesuch - oder
andererseits durch ordnungswidrige Handlungen zu er-
reichen. So oder so: Um einen dauerhaften Austritt
frühzeitig herbeizuführen, brauchte eine internierte Per-

son die nötigen sozialen Beziehungen.
Laut Reglement sollte die Freiheitsstrafe in der

Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau nach erfolgter «Besse-

rung» enden: «Im Allgemeinen - besondere Umstände
vorbehalten - soll kein Arbeiter entlassen werden bis

ihm ein Zeugnis bessern Verhaltens gegeben werden

kann, wodurch der kürzere oder längere Aufenthalt von
seinem Fleiss, seinem Betragen, geringere oder schwere-

re Vergehen abhängt.»"'" Beurteilt wurden die Internier-
ten durch den Anstaltsdirektor, dem zur Ergänzung
seiner eigenen Beobachtungen die Auskünfte des An-
staltspersonals dienten. Die gesammelten Informatio-
nen über einzelne Männer und Frauen leitete Scherrer

an die Kantonale Armenkommission weiter. Seine Be-

richte sollten für die Armenkommission eine wichtige
Grundlage bilden, um für oder gegen eine Freilassung

zu stimmen. Nach Aussage des Direktors spielten seine

Gutachten für einen Entlassungsentscheid im Vergleich

zum Urteil der Gemeindebehörde aber kaum eine rele-

vante Rolle."" Diese Angabe entspricht der Vorgehens-
weise der Kantonalen Armenkommission, einen Entlas-

sungsentscheid erst nach Absprache mit dem zuständi-

gen Gemeindevorstand zu treffen.'" Der Anstaltsleiter
wusste deshalb oft nicht, wie er auf Fragen der weiterhin
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Internierten reagieren sollte: «Warum kommt dieser vor
mir los? Er ist nicht so lange hier als ich und seine Auf-
führung hat ihm mehr Zurechtweisungen und Strafen

zugezogen als die Meinigen. Ist etwa mein Zeugnis
schlechter? Was soll der Director antworten?!?»"®

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass das Zeugnis
des Anstaltsleiters durchaus Einfluss auf die Entschei-

dung für oder gegen eine Entlassung ausüben konnte.
So wurde beispielsweise das Gesuch von Martin Bucella

aufgrund des schlechten Zeugnisses abgelehnt. Über ei-

ne Entlassung sei erst dann zu verhandeln, wenn «vom
Hrn. Director ein zweites günstigeres Zeugnis über ihn
eingehe»*". Auch die Gemeinde Trun wandte sich an
den Direktor, nachdem sie von einem internierten Bür-

ger schriftlich gebeten worden war, ihn aus der Anstalt

zu befreien. Der Vorstand wollte von Scherrer wissen,
ob er es «wagen» dürfte, Joh. Georg Caprez aus der An-
stalt treten zu lassen: «Wir ersuchen also, Sie möchten

uns hierüber Auskunft geben, wie derJoh. G. Caprez im
laufe dieses Jahres sich betragen hat, ob er wirklich sich

gebessert habe und im Fall wäre durch sein Handwerk
als Schreiner oder Maurer sein Brod zu verdienen oder
ob er noch jetzt dem Müssigange und der Trunkenheit
unterworfen ist, dass die Gemeinde Gefahr laufen wür-
de, sobald man ihn unter keiner Aufsicht hätte, er noch-
mais aufdem Bettel betreten und aufgefangen würde.»"'

Eine «Umformung» zu einem «besseren» Menschen
reichte für eine (frühzeitige) Freilassung nicht aus; mit-
entscheidend war, ob ausserhalb der Anstalt eine Versor-

gung durch eine solide Anstellung gewährleistet war. So

entschied die Landschaft Davos über das beim Anstalts-
direkter mündlich gestellte Entlassungsgesuch eines

Bürgers: «Sobald Heinrich Müller sich genügend aus-

weisen kann, dass ihm eine dauerhafte Anstellung, wo
er seinen Unterhalt verdienen könnte, zugesichert ist,
kann er aus der Anstalt entlassen werden, bis dahin aber

hat er dort zu verbleiben.»"® Für den Anstaltsgenossen
Peter Fluderer fand sich bereits eine «dauernde Beschäf-

tigung unter Aufsicht», womit seiner Freilassung nichts
mehr im Weg stand."® Ferner war es wichtig, dass die

zukünftige Umgebung einer entlassenen Person «gut»

war: «Die Gensetter u[nd] die Concett haben sich bis-
her ordentlich gehalten. Es fällt aber schwer die rechte

Beschäftigung u[nd] eine gute Umgebung für sie zu fin-
den, damit sie nicht in das alte Verderben hineingezo-

gen werden.»®
Ohne zu zögern willigte der Gemeindevorstand auf

eine Beendigung des Anstaltsaufenthalts ein, falls ein
internierter Bürger oder eine internierte Bürgerin bereit

war, nach Amerika auszureisen, wie folgendes Beispiel
der Obrigkeit der Landschaft Davos illustriert. Diese

forderte den Direktor auf, ihren Einwohner Paul Marga-
dant «sofort zu entlassen und anher zu weisen, indem
derselbe auf sein eigenes Verlangen hin nach Amerika

spedirt werden soll [te]»"'.
Der Gemeindevorstand konnte ohne grosse Proble-

me eine Entlassung eines Bürgers oder einer Bürgerin
aus der Zwangsarbeitsanstalt bewirken; er vermochte
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einen Austritt aber nicht immer zu verhindern. Die in-
ternierte Catharina Danuser wurde trotz «inständigen»
Bitten der Gemeinde, sie «noch einige Zeit in Fürstenau

zu behalten», mit der Begründung für ihren Empfang
nicht «eingerichtet» zu sein, entlassen, worauf der Pfar-

rer im Namen des Vorstands wie folgt reagierte: «Also

habe ich Ihnen die so fatale Antwort zu geben, Sie

möchten das arme Geschöpf herab kommen lassen;

aber noch Eines bitten wir Sie - oder zwei. 1) behalten
Sie doch dieser Person den Plaz bei Ihnen offen! Wenn
ich ein Tollhaus wüsste, wohin wir mit ihr könnten, so

wollte ich Sie nicht belästigen; aber was ist zu machen?

2) Stellen Sie der Danuser so eindringlich als möglich

vor, dass sie hier weder vom Armenvorstand noch Pfar-

rer den geringsten Beistand finden werde; und dass,

sollte Sie nicht ohne alle Beschwerde der übrigen hiesi-

gen Einwohner durchbringen können, so werde man
Mittel suchen, sie wieder irgendwo zu versorgen, wo sie

in Ordnung gehalten werde.»'"
Die Drohung mit einer erneuten Internierung sowie

die Verweigerung jeglicher Unterstützung seitens der

Gemeindebehörde, wie auch der Mitbürger und Mit-
bürgerinnen, sollten der Catarina Danuser Angst ein-
flössen und sie dazu bringen, nach ihrer Entlassung
selbstständig für ihren Unterhalt aufzukommen. Und
der Pfarrer war damit «erfolgreich», wie sein Schreiben

an den Direktor zeigt: «Die Catharina Danuser von hier
hält sich, seit sie von Fürstenau zurück ist, ganz still [...],
und verdient sich ihr Brod mit Spinnen.»'"

Zweifel an der «Besserung» von Anna Cathrina Mo-
der veranlassten den Vorstand der Gemeinde Santa Ma-
ria, diese länger als vorgesehen in der Anstalt zu versor-

gen: «Wenn dieses Weib ihre Liederlichkeit, Frechheit,
Bosheit [...] abgelegt hätte, wenn eine aufrichtige Besse-

rung in ihr vorgegangen wäre, gerne wollten wir sie wie-
der in den Schoss der Gemeinde ruhen lassen; wir zwei-
fein aber sehr, dass dies der Fall sei [...]; deswegen bitten
wir die Wohllöbliche Direction inständig, das Indivi-
duum noch länger in der Anstalt zu behalten [...].»
Der Gemeindevorstand brachte sogar den Vorschlag, für
eine Verlängerung des Aufenthalts ein höheres Kost-

geld zu bezahlen."" Das Kostgeld musste übrigens ter-

mingerecht bezahlt werden. Ansonsten wurde der Auf-
enthalt in der Zwangsarbeitsanstalt frühzeitig beendet,
das heisst vor Ablauf der festgesetzten Dauer oder ohne
ein eingegangenes Entlassungsgesuch.'"

Für eine Verlängerung beziehungsweise Verkürzung
der Internierungsdauer setzten sich neben den Gemein-
debehörden auch aussenstehende Personen ein. Zu die-

sen sind jene zu zählen, welche entweder mit den Inter-
nierten in verwandt- oder bekanntschaftlicher Beziehung
standen, eine Einweisung in die Wege leiteten oder das

Kostgeld für den Anstaltsaufenthalt zu bezahlen hatten.
Das Entlassungsgesuch eines Angehörigen verwies

oft auf die Notwendigkeit einer (weiteren) Arbeitskraft.
So wurde der Direktor von einem Bruder der Internier-
ten Dorothe Gort um Erlaubnis gebeten, seine Schwes-

ter mit nach Hause zu nehmen - sie sollte sich um den

Haushalt kümmern, da seine Frau krank war.'" Laut
Protokoll wurde die Anstaltsgenossin Dorothe Gort be-

reits wenige Tage darauf nach Scharans zu ihrem Bruder

geschickt."' Auch der Vater zweier Anstaltsgenossen
wollte «den Einen zu seiner Unterstützung heimlassen»,

worauf ihm mitgeteilt wurde: «Wenn er den Hans haben

wolle, müsse er den Peter auch nehmen.» Dann lasse er
lieber beide in der Anstalt, so die Antwort des Vaters."'
Von einem Ehegatten wurde ausserdem Sehnsucht als

Argument aufgeführt, wie aus einem Schreiben des Pfar-

rers der Gemeinde Untervaz hervorgeht. Der Geistliche

riet in diesem Fall aber von einer Entlassung ab, da der

Ehemann seiner Meinung nach «selbst auch ein sehr

unanständiger Tropf» sei."'
Vereinzelt waren Angehörige einer internierten Per-

son auch an einer Verlängerung des Anstaltsaufenthalts
interessiert. Folgendes Beispiel mag dies illustrieren: Im
Namen der Angehörigen des Anstaltsgenossen Caspar

Hediger bedankte sich ein Herr Jos. Ant. Landtwing
beim Direktor für dessen Urteil über Caspar Hediger,
der «seine bösen Neigungen nur unterdrückt [e]»; die

ganze Verwandtschaft sei davon überzeugt, «dass er nir-
gends besser versorgt sei, als in dieser Anstalt zu Fürs-

tenau und einmüthig wurde der Wunsch ausgedrückt
ihn ferner wieder für ein Jahr dort zu lassen.»'

Die Internierten wurden oft selber aktiv, um eine

frühzeitige Entlassung aus der Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau auf regulärem Weg zu erreichen. Entweder
richteten sie ihre Gesuche an ihren Gemeindevorsteher
oder sie baten Angehörige um Hilfe. Der eben erwähnte

Internierte Caspar Hediger wandte sich - wenn auch

vergeblich - mit folgenden Zeilen an seine Schwestern

und Schwager, um entlassen zu werden: Ich «flehe u[nd]
ersuche Euch [...] mich doch, wenn meine zwei Jahre
im April 1849 verflossen sind nach Hause zu nehmen.
Ich ersuche Euch um Gottes Willen, erbarmt Euch mei-

ner u[nd] erlöset mich von hier. [...] Erbarmet Euch

meiner, u[nd] lasst mich nicht immer in einer qual- und

erwartungsvoller Ungewissheit wie bis anhin. [...] Ich
sollte freilich Euch versprechen mich zu bessern u[nd]
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recht aufzufuhren draussen.»'" Erfolgreicher war in die-

ser Hinsicht Florian Bonaventura Cavelti, dessen Vater

beim Vorstand der Gemeinde Sagogn ein Entlassungs-

gesuch eingereicht hat, nachdem ihn sein Sohn darum

gebeten hatte.'"
Für die Internierten war es aber nicht immer einfach,

persönlich oder brieflich mit Bekannten in Kontakt zu

treten; denn der Anstaltsdirektor bemühte sich, Bezie-

hungen der Anstaltsklientel mit der Aussenwelt zu Icon-

trollieren und zu unterbinden. Besuche von Aussenste-

henden bedurften der Bewilligung des Direktors und
fanden nur unter Beobachtung statt, damit kein uner-
wünsch ter Informationsaustausch stattfinden konnte:
«Man war sehr aufmerksam zu vernehmen, ob der Wie-
land sich mit Schimpfen oder Klagen über die Kost,
über die Aufseher oder über die Behandlung gegen ihn
Luft machen würde.»'" Bei ihrer Ankunft hatten die Be-

sucher und Besucherinnen einen Erlaubnisschein vor-
zuweisen und wurden zurückgewiesen, falls ein solcher

fehlte.'" Zudem unterband der Anstaltsleiter Besuche,

die seiner Ansicht nach einen schlechten Einfluss auf
die internierte Person ausübten: Die häufigen Besuche

seines Vaters weckten bei einem Genossen beispielswei-
se «die Begierde nach Freiheit», so Scherrer in seinem

Schreiben an die Gemeinde Tamms.'" Andererseits kam

es durchaus vor, dass Gäste mehrere Tage bleiben durf-

ten, um Zeit mit ihren Angehörigen zu verbringen.'"
Falls Familienangehörige schwer erkrankten oder star-

ben, erhielten die Internierten normalerweise auch die

Erlaubnis, für kurze Zeit nach Hause zu gehen. In die-

sen Fällen wandte sich die Gemeindebehörde mit ei-

nem entsprechenden Gesuch an den Anstaltsdirektor:
«Da das Weib des Andreas Killias sehr bedenklich krank
darnieder liegt, und vereint mit den Kindern versucht
den Gatten und Vater zu sehen und zu sprechen, so

wird die löbl [iche] Direction anmit ersucht demselben

einen kurzen Urlaub zur Reise hieher [...] zu bewilligen
r 1 367

Neben dem persönlichen Kontakt stand den Inter-
nierten mit dem Verfassen von Briefen eine weitere

Möglichkeit offen, mit der Aussenwelt zu kommunizie-
ren. Im Reglement fehlen zwar Bestimmungen betref-
fend die Briefzensur, doch der Direktor las alle aus- so-
wie eingehenden Schreiben durch und hielt sie auch je

nach Gutdünken zurück.'" So durften schriftliche Mit-
teilungen nur mit Erlaubnis des Anstaltsleiters angefer-

tigt werden. Protokolleinträge belegen aber, dass mehre-

re Internierte dieser Vorschrift nicht Folge leisteten und
sich heimlich Schreibzeug und Papier verschafften. Der

bereits erwähnte Jos. Lorenz Milar wurde beispielsweise
für zwei Tage in sein Zimmer gesperrt, weil ein Aufseher

Tinte, Feder und Papier bei ihm vorgefunden hatte.""
Bei der Anstaltsgenossin Sabina Joos wurde ebenfalls

Schreibzeug entdeckt und Untersuchungen ergaben,

352 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Pfarrers der Gemeinde Felsberg an

den Anstaltsdirektor, 19. April 1842.

353 StAGR IV 10 a 6, Schreiben des Pfarrers der Gemeinde Felsberg an

den Anstaltsdirektor, 19. April 1842.

354 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Vorstands der Gemeinde Santa Ma-

ria an den Anstaltsdirektor, 4. Dezember 1849.

355 Rückständige Beiträge der Gemeinden wurden vom Anstaltsdirektor

häufig in seinen Schreiben an die Kantonale Armenkommission

aufgelistet.

Vgl. zum Beispiel StAGR IV 10 a 3 : Schreiben des Anstaltsdirektors

an die Kantonale Armenkommission, 12. Februar 1850, 3. Februar

1851,18. Februar 1852,10. Februar 1854.

356 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 26. Januar 1843.

357 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 3. Februar

1843.

358 StAGR IV10 a 3 : Bemerkungen des Anstaltsdirektors über einen An-

staltsbericht, o.J.

359 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Pfarrers der Gemeinde Untervaz an

den Anstaltsdirektor, 31. Januar 1846.

360 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Jos. Ant. Landtwing aus Zug an den

Anstaltsdirektor, 13. April 1849.

361 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Caspar H. an seine Schwestern und

Schwager, 26. Dezember 1848.

362 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Vorstands der Gemeinde Sagogn an

den Anstaltsdirektor, 17. August 1847.

363 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 25.Juli
1847; vgl. dazu auch den Protokolleintrag vom l.März 1847 sowie

StAGR IV 10 a 5: «Pflichtenheft für Landjäger und Angestellte», o.J.,

§71.

364 Vgl. zum Beispiel StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Er-

eignisse, 12.Juni und 21. August 1853.

365 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Gemeinde

Tamins, 31. Januar 1852.

366 Vgl. zum Beispiel StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Er-

eignisse, 25. Januar 1845.

367 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Amtsbürgermeisters der Stadt Chur

an den Anstaltsdirektor, 17. Februar 1846.

Vgl. dazu auch StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereig-

nisse, 23. August 1844.

368 Vgl. beispielsweise StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Caspar Hediger

an seine Schwestern und seinen Schwager, 26. Dezember 1848: «Ge-

genwärtiger samt Reinabschrift ist dem Unterzeichneten [Direktor]

zur Einsicht vorzulegen.»

369 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 31-Okto-

ber 1847.
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«dass sie Feder und Tinte aus dem Aufseherzimmer ent-
wendet hat [te]

Einem anderen Internierten wurde verboten, seiner

Familie zu schreiben, da die Aufseher bei ihm vermehrt
heimlich verfasste Briefe vorgefunden hatten. Darin bat

Andreas de Caspar Killias seine Verwandten, sich für
seine Freilassung einzusetzen."' Ein Briefan seinen Bru-
der mag dies illustrieren. Dieser wird im Folgenden
kaum gekürzt wiedergegeben:

«Vielgeliebter Bruder!
Ich kann nicht unterlassen u[nd] dir noch ein paar Zei-

len zu schreiben u[nd] hoffe dass dass diese dich u[nd]
die deinigen u[nd] meine Leute in guter Gesundheit
antreffen werden. Wass mich anbelangt bihn ich sehr

mager u[nd] schwach, den[n] ich hab immer so sehr

schwer auf der Brust u[nd] Herz vom Heimweh. [...]
Ich hab vorm neuen Jahr den Herr Direktor gefragt, ob
du nie mit ihm gesprochen habest, da hat ehr gesagt,
ehr sollte mihr doch weg helfen, da habe ehr zu dihr

gesagt du sollst nur zu die Herren gehen. Da hab ich

ihn zugleich gefragt ob ich nicht schreiben dürfe an den

Stadtraht. Da hat ehrs mir erlaubt. Dann hab ich ge-

schriben, u[nd] ihm gezeigt. Dann hat ehr mit mihr so

aufbigehrt wie nidertrechtig der Brief sey gelogen u[nd]
es ist gewiss keine Silbe gelogen, es haben ihn nur ein

par Punkten angestochen weil ihn das Gewissen gesto-

sen hat. Da hat ehr gesagt den Brief lasse er nicht ab-

geben. [...] Lieber Bruder lass dich nicht abwendig ma-
chen von den Herren u[nd] gehe verne darhinder dan

ich werde doch nicht noch für andre auch noch Strafe

machen müssen. Es ist einer von ober Vatz hier gewe-

sen, ehr ist eine Zeit lang nach mihr gekommen, da hat
ihn sein Sohn ein junger Burst los machen können, aber

ehr ist hin u[nd] wider gelaufen zu den Herren u[nd]
hat nicht nachgeben biss ehr das Zihl erreicht hat u[nd]
ihn befreit. U[nd] so glaub ich auch, wann du frisch
dahinder gehst so muss es dihr auch gelingen. Dann ich
hab mich gewiss braf u[nd] treu u[nd] fleisig aufgeführt
dass ichs vor Got u[nd] Obrigkeit verandworten kann

u[nd] darf dann ich glaube ich hätte an 8 Monath Strafe

genug gemacht [...]. Lieber Bruder lass eine Bittschrifft
für mich machen u[nd] eingeben damit ich ei [n] mal
befreit werde. Dann ich glaube der Oberst wird vileicht
alle Lumpereien gesagt u[nd] gelogen haben dass ehr
mich nicht gehen lassen will dann ehr hat von jedem
den Profit. [...]
Du brauchst nicht etwa Bange haben dass ich dihr allen-
falls zur Last kommen wegen der Theurung. Ich will

mich mit Gottes Hülfe u[nd] Segen selbst trachten
durch zu schwingen u[nd] dann wann es Gottes Willen
ist, dass du mich zur Befreyung gebracht hast. So sey
doch so gut u[nd] hohle mich selbsten ab. Damit ich
nicht noch aufgehalten werde.

Hoffnungsvoll will ich schliessen.

Ich grüsse euch alle vil 1000 Mal
u[nd] mein Weib u[nd] Kind.

Dein getreuer Bruder
Andreas de Caspar Killias

No[tiz]: Sey doch so gut schreibe mihr so geschwind
wie möglich eine Andwort. U[nd] dann thue den Brief
in ein Bindeli Fleisch, aber du must ein Loch ins Fleisch

machen u[nd] den Brief drein steken u[nd] dann das

Fleisch wo du heraus holst dass Loch wider gut zu ma-
chen u[nd] in ein Bapier dann bekomm ich ihn schon

u[nd] kommt niemand darauf, das Fleisch will ich dihr
dann gewiss bezahlen sobald ich herunter kann.»'

Der Internierte Killias verwies in seinem Brief auf
die entscheidende Rolle der Gemeindebehörde. Wie
auch andere zitierte Quellen deutlich gemacht haben,

galt es, sie davon zu überzeugen, einer Entlassung zuzu-
stimmen. Dafür musste Andreas de Caspar Killias ver-
suchen, mit der Obrigkeit der Heimatgemeinde in Kon-
takt zu treten, was jedoch durch die Einmischung des

Direktors verhindert worden war. Aus diesem Grund
wandte er sich an seinen Bruder und bat ihn darum, sich

bei der Obrigkeit für eine baldige Entlassung einzuset-

zen, was dieser in der Vergangenheit bereits mehrere

Male getan hatte: «Da mein Bruder Andreas Killias
schon einige Mal so dringend und um Gottes Willen
mich gebeten hat, dass ich mir doch Mühe geben möch-
te ihn aus der Anstalt zu befreien suchen indem er mir
versprochen hat dass er sich gewiss bessern wolle, so bin
ich dann zum Herr Amtsbürgermeister gewesen, und
habe mit Ihm gesprochen, und er sagte zu mir ich solle

an Sie schreiben dass Sie Geehrter Herr Oberst ein

Zeugnis von seinem Wohlverhalten an den Herrn Bür-

germeister schreiben möchten, damit es dann dem Löb-
liehen Stadtrath vorgelegt werden kann, ich bitte Sie

inständig haben Sie doch die Güte und machen Sie dass

er los komm, und sein Brod wider auf eine ehrliche Art
verdienen kann, ich hoffe er werde sich bessern und [...]
arbeitsamer, u[nd] sparsamer zu werden, ich bitte Sie
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nochmal haben Sie die Güte und thun Sie das beste zu
seiner Befreiung, aber da diese Woche noch Rathstag
ist, und noch diese Woche vorgelegt werden kann, so

bitte ich Sie dass Sie gefälligst bis morgen Abend das

Schreiben an den Herrn Amtsbürgermeister Risch

schreiben möchten, damit es künftigen Freitag vor Rath

kommt.» Einige Monate nach diesen Entlassungsbe-

mühungen durfte Killias die Zwangsarbeitsanstalt Fürs-

tenau verlassen.
Die Briefzensur hatte zweierlei Funktion: Einerseits

sollte sie den Kontakt der Internierten mit der Aussen-

weit kontrollieren, andererseits den Ruf der Anstalt
schützen. In einem Schreiben an die Kantonale Armen-
kommission brachte Scherrer die Anklagen gegen den

Anstaltsbetrieb wie folgt auf den Punkt: «Die so nöthige
Disciplin in der Anstalt wird als Tiranei und das Anhal-
ten zur Arbeit als Sklaverei verschrien. Die Verleumdun-

gen greifen um so mehr um sich, als Niemand sie wider-

legt und niederschlägt. Wer giebt dem Publikum Kunde

davon, dass beim Eintritt der Meisten von Seite der

Gem[einde] od [er] der betreffenden Verwandten Stren-

ge empfohlen wird. Der Vater wünscht, dass der meister-
lose Sohn hier die Zuchtruthe erhalte. Das Weib will
dass der Mann bei Wasser und Brod den Branntwein

vergesse. Der Mann sein lüderliches Weib eingesperrt
wissen; der Bruder verlangt dass die geläufige Zunge der
Schwester gezügelt werde; befolgte man alle die Zumu-

thungen u[nd] Empfehlungen der Eigenen, dann müss-

te man sich selbst der Hartherzigkeit anklagen [,..].»
Ein Beispiel dafür, was Internierte an den Lebensbe-

dingungen in der Zwangsarbeitsanstalt auszusetzen hat-

ten, liefert das Schreiben des Amtsbürgermeisters der

Stadt Chur an den Direktor. Darin wurden die Bean-

standungen des Johannes Rohner wie folgt zusammen-
gefasst: «Dass er durch unfreiwillige Hungerkuren [...]
dann durch ungemein schwache Kost bei harter Feldar-

beit und sonstiger roher Behandlung, körperlich zu
Grunde gehen müsse, während er angeblich nach dem
Rathe des ihn behandelnden Arztes [...] sich einer Ope-
ration unterwerfen sollte, um von einem geheimen
Uebel, an welchem er von Jugend auf leide, geheilt zu
werden, wozu er vor Allem der Ruhe und gehörigen
Pflege bedürfe.»"' Diese Klagen nahm der Amtsbürger-
meister ernst, verlangte eine Stellungnahme des An-
staltsleiters und war danach überzeugt: «Rohner [ver-

suchte] mit seiner durchaus übertriebenen, ja selbst

erdichteten, lügenhaften Schilderung seines leidenden
Gesundheitszustandes und der ihm zu Theil werdenden
schlechten und spärlichen Nahrung u[nd] schonungslo-

sen Behandlung seine heimathliche Obrigkeit zu hinter-
gehen. [...] Rohner, der wie aus Allem hervorgeht, sich

noch keineswegs in seinem Betragen bessern zu wollen
scheint, [soll] noch auf eine weitere unbestimmte Zeit
in dortiger Corrections-Anstalt belasssen werden.»"' Da
solche Schilderungen über die Lebensbedingungen in
der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau dem Ruf des Betrie-
bes schadeten, sollten sie laut Scherrer aufgedeckt und
ihre Bekanntmachung verhindert werden.

Setzte sich eine internierte Person erfolgreich für ei-

nen frühzeitigen regulären Anstaltsaustritt ein, lief das

Entlassungsverfahren auf folgende Weise ab: Die Kan-
tonale Armenkommission teilte - nach Absprache mit
der Gemeindebehörde - ihren Beschluss für eine Entlas-

sung dem Anstaltsdirektor schriftlich mit. Dieser be-

nachrichtigte daraufhin die Heimatgemeinde"® und
führte mit der betreffenden Person ein Gespräch."' Da-
nach war es meistens die Aufgabe der Landjäger, die

entlassene Person auf direktem Weg nach Hause zu füh-

ren, was diese aber nicht immer taten und dem Anstalts-
leiter oft Anlass für eine Beschwerde bot: «Nicht blos

mündlich, ich gab ihm die vorgelesene schriftliche Wei-

sung für ihn selbst und zur Beobachtung für die folgen-
den Landjäger auf der Route mit: es solle dem Anstältler
auf der Reise kein geistiges Getränk gegeben werden.
Was geschieht? Kaum aus dem Hause; schon an der
Fürstenauer-Zollbruck lässt er ihn allein in die Häuser,

was dazu benuzt wird Schnaps zu trinken. [...] Wo auf
dem Weg überall eingekehrt wurde weiss ich noch nicht,
aber leider musste ich von mehreren Seiten erfahren,

370 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 18. April
1852.

371 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 8.Juni
1845.

372 StAGR IV 10 a 6: Abschrift des Schreibens des Internierten Andreas

de Caspar Killias an seinen Bruder, 17. Januar 1854.

373 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Johannes Killias an den Anstalts-

direktor, 5. Oktober 1853.

374 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 7. Septem-

ber1854.

375 StAGR IV 10 a 3 : Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 28. Juni 1847.

376 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Amtsbürgermeisters der Stadt Chur

an den Anstaltsdirektor, 20. Januar 1854.

377 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Amtsbürgermeisters der Stadt Chur

an den Anstaltsdirektor, 29. März 1854.

378 Vgl. zum Beispiel StAGR IV 10 a3: Schreiben des Anstaltsdirektors

an die Kantonale Armenkommission, 19. April 1853.

379 Vgl. zum Beispiel StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Er-

eignisse, 23. März 1849.
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Der Churer Bürgermeister meldete am 26. Mai 1842 dem

Anstaltsdirektor Scherrer die Verhaftung des Johannes Maier.

Abschrift im Expeditionsprotokoll der Stadt Chur (Stadtarchiv

Chur, BB 111/01.010.017, S. 323).

dass der Führer und der Geführte stark betrunken im
Alvaneuer-Bad angekommen sind »°

Weitere Wege in die Freiheit:
Flucht und Selbstmord

Scheiterte der Versuch, die Anstalt aufregulärem Weg zu
verlassen, waren eine Flucht oder sogar Selbstmord wei-

tere Mittel, dem Anstaltsleben zu entfliehen. Die hau-

hg unternommenen Fluchtversuche Internierter führ-

ten, wie eine Auswertung der Protokolle zeigt, nur sei-

ten zum Erfolg.' Für die Mehrheit der Entwichenen
endete die Flucht mit einer erneuten Einweisung in die

Zwangsarbeitsanstalt. Noch am selben Tag oder innert
kurzer Zeit wurde eine geflüchtete Person beispielswei-
se mit «Pferd und Schlitten» von einem Aufseher ein-

geholt." Teilweise brachte ihr ein Entweichungsver-
such sogar den Tod, wie im Fall von Peter Mengelt, der
nach dem Abendessen floh, schnell eingeholt wurde,

sich auf dem Rückweg «gelassen» zeigte und von sei-

nem Begleiter sogar Tabak erhielt. Auf der Brücke von
Sils angelangt, sprang er unvermittelt ins Wasser und
verschwand. Einige Tage danach wurde sein Leichnam

im Rhein gefunden.' Häufig flüchteten internierte
Männer und Frauen aus dem Fenster, und zwar mittels
Leintüchern, wie das Beispiel von Peter Ruffner illust-
riert: «Er hat seine beiden Leintücher der Länge nach

durchgerissen, sie dann befeuchtet und gewunden zum
Seil gebildet, womit er sich von seiner hohen Logis ganz
sicher herunter gelassen hat.»'

Im Anschluss an eine Flucht erwartete die Entwiche-

nen kein einfaches Leben, da sie ohne Ausweispapiere
und Mittel dastanden. Unter diesen Bedingungen ist

nachvollziehbar, dass Einzelne nach einiger Zeit in Frei-

heit freiwillig nach Fürstenau zurückgekehrt sind.' An-
dere verfügten über ein Beziehungsnetz, das für ein

Leben in Freiheit die nötige Unterstützung leistete. Die
Mehrheit der Internierten begab sich nach einer erfolg-
reichen Flucht aus der Anstalt in die Heimatgemeinde,
wo sie in vielen Fällen nicht willkommen waren. So hat

zum Beispiel die Stadtgemeinde Chur ihren Bürger
Johannes Maier kurz nach dessen Entweichung «in si-

ehern Gewahrsam gebracht» und sich beim Anstaltsdi-
relctor über das weitere Vorgehen erkundigt.' Aus ei-

nem weiteren Schreiben geht schliesslich hervor, dass

die Obrigkeit aufgrund des schlechten Zeugnisses ver-

fügt hat, Maier nach Fürstenau zurückzuführen. Auch
dessen Vater war «zur Verantwortung» zu ziehen, da er
die Flucht seines Sohns unterstützt hatte. Zudem waren

vom Direktor «die geeigneten Maasregeln zu ergreifen,

um einer nochmaligen Entweichung jenes bedauerungs-

würdigen jungen Menschen [...] vorzubeugen und zu-
gleich auf allfällige neue Versuche seiner Verwandten,
ihn hierin zu unterstützen, Acht zu halten [,..].»'

Neben denjenigen Gemeindebehörden, die sich für
eine Rückführung entwichener Bürger oder Bürgerin-
nen entschlossen," gab es solche, die einer flüchtigen
Person erlaubten, in der Gemeinde zu bleiben. So lau-

tete beispielsweise das Urteil des Gemeindevorstehers

von Disentis über einen Entflohenen: «Der Mann
scheint sich diesmal so umgestaltet zu sein», dass die

Gemeinde versuchen will, «seiner zu dulden» und «die

wenige Zeit, die er wieder bei uns ist, hat er wirklich

ganz ordentlich sich aufgeführt. [...] Er ist jetzt ruhig,
still das heisst wenig sprechend und geht fleissig in die

Arbeit auf dem Feld. Ueberhaupt, wenn dieses sein jezi-

ges Benehmen von Dauer sein soll, so können wir ins-

gesamt uns freuen, dass seine wiederholten Verbleibun-
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gen in der Anstalt den gewünschten Zwek hervorgebracht
haben, nämlich aus einem Narren einen völlig Verstan-

desgesunden Menschen zu [ge] stalten.»*" Auch im fol-
genden Beispiel war die eingetretene «Besserung» des

Bürgers Johann Sebastian Mon das entscheidende Argu-
ment der Obrigkeit, das gegen eine Wiederaufnahme in
die Zwangsarbeitsanstalt sprach: «Indem nun seine Ver-

wandten den schon verbesserten! Mon auf die Probe

halten wollen, so hat der H[er]r Vogt ihm für einstwei-

len erlaubt hier zu bleiben. Wir haben die Sache an die

Wohllöbl[ichen] Armen Comission berichtet u[nd]
glauben diese werde nichts dagegen haben.»"" Die Frei-

heit des Mon war aber nur von kurzer Dauer, denn be-

reits nach wenigen Tagen entschieden seine Verwand-

ten, ihn doch wieder in die Anstalt zu schicken."'
Dass sich nicht jede flüchtige Person nach ihrer Ent-

weichung aus der Anstalt in ihren Heimatort begab,

zeigt das Beispiel von Jacob Ruedi, der sich laut dem

Polizeikommissar nicht in der Gemeinde blicken Hess."'

Erst einige Wochen später spürte ihn ein Landjäger im
Engadin auf und brachte Ruedi in die Anstalt zurück."'
Auch der Aufenthaltsort des flüchtigen Peter Ruffner
konnte nicht sofort festgestellt werden. Bekannt war,
dass er sich zuerst nach Thusis zu seinem Schwager be-

gab, «der ihm 30 f [= Gulden] auf die Reise gegeben,

statt ihn aufzuhalten. Dann soll er gegen Chur gegan-

gen sein. [...] Alsobaldige Nachsendungen blieben bis

jezt fruchtlos.» Doch bereits einen Tag darauf holte
ihn ein Landjäger nach Fürstenau zurück."'

Die Auswertung eines Kontrollhefts ergab, dass das

Ableben internierter Männer und Frauen der häufigste
Grund für eine vorzeitige Beendigung der Internie-
rungsdauer war."" Ob diese hohe Sterblichkeit mit un-
genügenden hygienischen oder sanitären Verhältnissen

im Zusammenhang stand, kann in der vorliegenden
Untersuchung nicht beantwortet werden. Der Anstalts-
direkter Scherrer war - zumindest anfänglich - über-

zeugt, dass die Lebensbedingungen in seiner Anstalt gut
waren: «Die den Arbeitern laut Vorschrift im Reglement
dargereichte Kost, das frühe Aufstehen, das Waschen

und Kämmen schlägt gut an. Bis dato ist nur einer form-
lieh krank geworden, der nun wieder arbeiten kann.»"'
Diese Aussage machte der Anstaltsleiter sechs Monate
nach Eröffnung der Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau. Im
weiteren Verlauf ihres Bestehens nahm die Sterblichkeit

enorm zu.
An dieser Stelle ist auf Selbstmordversuche von in-

ternierten Männern und Frauen hinzuweisen, die als

weitere Suche nach einem Ausweg aus der persönlichen

Not zu nennen sind. Als die internierte Frau Cajochen
nach ihrer Flucht nach Fürstenau zurückgebracht wor-
den war, stürzte sie sich vom Fenster: «Ihr Mann traf
gerade hier ein als sie verschied, er war sichtbar froh
u[nd] der wirksamste Tröster unsrer barmherzigen
Schwester, die sich selbst Vorwürfe machte, meine Vor-

Stellungen u[nd] Warnungen u[nd] Vorschriften, die

380 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 10. Juni 1843.

Vgl. dazu auch Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 5. März 1849.

381 Vgl. beispielsweise Ruedi Jacob, der bereits dreimal entwich, aber

jedes Mal wieder in die Anstalt zurückgebracht wurde.

StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 29. Mai

1844.

382 StAGR IV 10a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 7.Januar

1850.

383 StAGR IV10 a 4 : Protokoll über die täglichen Ereignisse, 7. Juni und

15. Juni 1844.

384 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 26. Dezember 1844, oder StAGR IV 10 a4: Pro-

tokoll über die täglichen Ereignisse, 7. Mai 1851.

385 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 3. April
1843, 25. November 1847 und 2. Mai 1848.

Vgl. dazu auch StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Vorstands der Ge-

meinde Flerden an den Anstaltsdirektor, 17. Juli 1847.

386 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Amtsbürgermeisters der Stadt Chur

an den Anstaltsdirektor, 26. Mai 1842.

387 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Amtsbürgermeisters der Stadt Chur

an den Anstaltsdirektor, 28. Mai 1842.

Für ein weiteres Beispiel, bei dem sich ein Verwandter für einen

Flüchtigen einsetzte, vgl. StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Johann

Galluser an den Anstaltsdirektor, 4. April 1850.

388 Vgl. hierzu zum Beispiel StAGR IV 10 a3: Schreiben des Anstaltsdi-

rektors an die Kantonale Armenkommission, 28. August 1844.

389 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Vorstehers der Gemeinde Disentis

an den Anstaltsdirektor, 6. Mai 1851.

390 StAGR IV10 a 6: Schreiben des Vorstands der Gemeinde Disentis an

den Anstaltsdirektor, 31. August 1847.

391 Vgl. dazu StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Vorstands der Gemeinde

Disentis an den Anstaltsdirektor, 15. September 1847.

392 StAGR IV 10 a 6: Schreiben des Polizeikommissars der Gemeinde

Splügen an den Anstaltsdirektor, 21. März 1844.

393 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 15.Juli

1844.

394 StAGR IV 10 a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 26. Dezember 1844.

395 StAGR IV10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 27. Dezem-

ber1844.

396 StAGR IV 10 a4: «Controlle»: Aufnahme- und Entlassungslisten,

1840-1855.

397 StAGR IV 10a3: Zweiter Quartalsbericht des Anstaltsdirektors an

die Kantonale Armenkommission, 31. Mai 1841.
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Irren Weiber nicht gewissenhafter beachtet zu haben.»
Bei den Frauen war oftmals eine Schwangerschaft bzw.

die Trennung vom Kind der ausschlaggebende Grund,
sich das Leben zu nehmen. So stürzten sich beispiels-
weise die beiden Anstaltsgenossinnen Anna Ludwig
und Barbara Mohan aus dem Fenster in den Tod. Von
männlichen Internierten ist ein Selbstmord überliefert,
bei dem sich Bartoleme Finschi «einen so kräftigen
Schnitt mit seinem eignen Messer in den Hals [gab],
dass wir ihn heute früh entseelt antrafen, das Messer in
kalter Hand.»"

Falls eine internierte Person starb, so wurde sie nor-
malerweise in ihrer Heimatgemeinde beerdigt. Mit einer

Bewilligung der Gemeinde konnten Verstorbene auch

auf dem «Gottesaker» der Zwangsarbeitsanstalt Fürs-

tenau bestattet werden.""" Die Kosten für ein Begräbnis
hatte aber die zuständige Heimatgemeinde zu überneh-

402
men.

Nicht nur Angehörige zeigten teilweise Erleichte-

rung über den Tod einer internierten Person, sondern
auch der Anstaltsleiter berichtete der Kantonalen Ar-
menkommission: Als die Leiche des entwichenen Bern-
hard Lenz gefunden wurde, «trauerten wir nicht um den
Verlorenen».""'"' Diese mangelnde Anteilnahme bezeugt,
wie schwierig es für die Bevölkerung war, mit Personen

umzugehen, die eine Belastung darstellten.

5 Schlusswort

In der vorliegenden Arbeit wurde die Disziplinierung
«arbeitsscheuer», «liederlicher», «dem Trünke ergebener»

und «bettelnder» Männer und Frauen aus der Unter-
Schicht um die Mitte des 19. Jahrhunderts am Beispiel
der bündnerischen Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau un-
tersucht. Im Zentrum standen dabei die folgenden
Fragen: Weshalb wurde eine solche Anstalt gegründet?
Wie wurde die Anstalt organisiert? Für welche Perso-

nengruppen war die geplante Anstalt bestimmt? Wel-

che Charaktereigenschaften sollten «gebessert», «erzo-

gen» oder «geheilt» werden? Mit welchen Massnahmen?
Über welche Handlungsmöglichkeiten verfügten die am
Machtnetz beteiligten Männer und Frauen? Wer half
bei einer Einweisung beziehungsweise Entlassung mit?
Welche Regeln wurden nicht befolgt und was waren die

Konsequenzen?
Der Einbezug von Foucaults «Theorie der Macht»

ermöglichte dabei, die Komplexität des Machtnetzes
rund um die Anstalt, die sich im unteren bischöflichen

Schloss befand, aufzuzeigen. Das Schloss folgte in sei-

ner Funktionsweise als Institution «Zwangsarbeitsan-
stalt» den Prinzipien des Panoptismus: Durch unter-
schiedliche Verfahren zur Überwachung und Registrie-

rung der Internierten und ihrer Kontakte inner- wie aus-

serhalb der Anstalt sollten möglichst alle Lebensberei-

che überwacht werden. Bürgerliche Tugenden wie Sitt-

samlceit, Sparsamkeit, Sauberkeit und Fleiss bildeten

diejenigen Erziehungsziele, welche während des An-
staltsaufenthalts zu erreichen waren: einerseits durch

einen strikt geregelten Tagesablauf, andererseits durch
die Erziehungsmassnahmen wie religiöse Unterwei-

sung, Bestrafung und Zwang zur Arbeit.
Auf diese Erziehungsmassnahmen reagierten viele

Internierte mit einem widerständigen Verhalten wie Ar-
beitsverweigerung, Warenhandel, Alkoholkonsum, se-

xuellen Kontakt oder Unreinlichlceit. Der Anstaltsdirelc-

tor klagte wiederholt über die Schwierigkeiten im Um-

gang mit den Internierten und deren «Ungehorsam». Er
versuchte - mehr oder weniger erfolgreich - den briefli-
chen wie persönlichen Kontakt der Anstaltsklientel zur
Aussenwelt zu kontrollieren und zu beschneiden. Fer-

ner bezweckte er durch die Förderung von Denunzie-

rungen, Solidarisierungsversuche zwischen den Inter-
nierten zu unterbinden, was ihm teilweise auch gelang.

Familienangehörige, Bekannte oder sonstige Privat-

personen sind als weitere Akteure und Akteurinnen im
Machtnetz der Anstalt Fürstenau zu nennen, welche die
Kräfteverhältnisse der Beteiligten beeinflussten. Sie fi-

gurierten als Einweisende und Kostgeldzahlende; ferner

unterstützten sie entweder die behördliche Seite durch
Informationen über Eingewiesene oder aber sie setzten
sich für die internierte Person ein, indem sie beispiels-
weise eine Entlassung in die Wege leiteten.

Laut Reglement sollte die Freiheitsstrafe in der

Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau nach erfolgter «Besse-

rung» enden. Es war die Aufgabe des Anstaltsdirektors
und der Aufseher, die internierten Männer und Frauen

zu beobachten, um festzustellen, wer sich den Normen
entsprechend verhielt und somit reif für den Austritt
war. Doch eine «Umformung» zu einem «disziplinier-
ten» Menschen reichte für eine Freilassung nicht aus;
mitentscheidend war, ob ausserhalb der Anstalt eine

Versorgung durch eine solide Anstellung oder durch ein
soziales Beziehungsnetz gewährleistet war. Den end-

gültigen Beschluss für eine Entlassung fasste - wie be-

reits beim Eintritt - die Kantonale Armenkommis-
sion. Durch eine Entlassung entzog sich eine Person

zwar dem Überwachungsnetz innerhalb der Anstalt,
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dasjenige ausserhalb blieb durch die Kontrollen seitens

der kommunalen Behörden weiterhin gespannt, um all-

fallige Rückfälle vorzeitig erkennen und vermeiden zu
können.

Für die internierte Person gab es zwei reguläre Mög-
lichkeiten, die Anstalt vorzeitig zu verlassen: Entweder

willigte sie in eine Auswanderung ein oder sie verfügte
über die nötigen sozialen Beziehungen, deren Einfluss
eine verkürzte Aufenthaltsdauer herbeiführte.

Scheiterte der Versuch, die Anstalt auf regulärem

Weg zu verlassen, waren eine Flucht oder sogar Selbst-

mord weitere Mittel, dem Anstaltsleben zu entfliehen.

Infolge der räumlichen wie personellen Verhältnisse war
die Flucht von eingewiesenen Männern und Frauen

ohne grosse Schwierigkeiten möglich und kam dement-

sprechend häufig vor: beim sonntäglichen Kirchgang,
wenn die Aufseher schliefen, oder während den Arbei-
ten im Freien. Obwohl bei den Arbeiten jeweils ein Auf-
seher präsent war, entstanden immer wieder Situatio-

nen, in denen die Internierten unbeaufsichtigt entfliehen
konnten. Auch das Anstaltsgebäude, an dem nur sehr

wenige bauliche Massnahmen zum Zweck der besseren

Verwahrung unternommen worden waren, bot kein un-
überwindbares Hindernis. Trotz verschlossener Türen

gab es für die Internierten immer wieder Gelegenheiten,

um sich aus dem Schloss zu schleichen. Fliehende Män-

ner und Frauen kamen aber häufig nicht weit: Entweder
wurden sie von einem Landjäger noch am selben Tag

eingeholt und zurückgebracht oder ihnen fehlte ein so-
ziales Beziehungsnetz, das für ein längerfristiges Leben

in Freiheit die nötige Unterstützung leistete.

Für einige der Internierten war die Aufnahme in die

Zwangsarbeitsanstalt durchaus mit der Chance verbun-
den, ein neues Leben zu beginnen; eine Aufnahme in
die Anstalt bedeutete für sie, Arbeit, einen kleinen Ver-

dienst, regelmässige Nahrung, neue saubere Kleidung
und ärztliche Versorgung zu erhalten. So kam es vor,
dass Einzelne nach ihrer Entlassung eine Wiederaufnah-

me erwünschten.

Um die genannten Erziehungsziele zu erreichen, üb-

ten die Angestellten innerhalb der Anstalt Macht gegen-
über den Internierten aus. Die Handlungsspielräume
der internierten Personen relativieren aber das von eini-

gen Forschern aufgezeigte einseitige Bild der Zwangsar-
beitsanstalt als Beispiel obrigkeitlicher Repression; und
sie stützen die Forderung an das Konzept der Sozialdis-

ziplinierung, den Disziplinierungsvorgang nicht nur
von oben nach unten zu begreifen. So kristallisierte sich

im Verlauf der Untersuchung ein «Machtnetz» heraus,

das vielfältiger war als die hierarchische Machtstruktur
einer Zwangsarbeitsanstalt erahnen lässt: Es hat sich

gezeigt, dass die internierten Männer und Frauen über
ein Handlungspotenzial verfügten, das zwar begrenzt

war, aber durchaus erlaubte, die individuelle Situation
mitzugestalten. Die Machtstrukturen in der Zwangs-
arbeitsanstalt Fürstenau waren folglich nicht unver-
rückbar, sondern durch das Zusammenspiel verschiede-

ner Kräfte veränderbar. So konnte gezeigt werden, dass

das Alltagsleben derjeniger Personen, die mit der Insti-
tution Zwangsarbeitsanstalt zu tun hatten, von vielen
kleinen - wenn auch bei Weitem nicht immer erfolgrei-
chen - Solidarisierungs- und Widerstandsversuchen ge-

prägt war.

In der vorliegenden Arbeit endet der untersuchte
Zeitraum mit der Umsiedlung der Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau vom Schloss in die neu errichteten Anstalts-

gebäude in Realta im Jahr 1855. Anfänglich unter den-

selben Rahmenbedingungen weitergeführt, übernahm
die Zwangsarbeitsanstalt Realta allmählich die Funktion
einer Strafanstalt für gerichtlich verurteilte Männer und
Frauen.

398 StAGR IV 10a3: Schreiben des Anstaltsdirelctors an die Kantonale

Armenkommission, 12. November 1852.

399 StAGR IV 10 a4: Protokoll über die täglichen Ereignisse, 11.Juli

1849 und 22. Mai 1854.

400 StAGR IV 10 a3: Schreiben des Anstaltsdirektors an die Kantonale

Armenkommission, 8. Oktober 1848.

401 StAGR IV 10 a6: Schreiben der Kantonalen Armenkommission an
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ni 1852.
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Armenkommission, 30. August 1852.
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den Anstaltsdirektor, 31. August und 15. September
1847.

- Schreiben des kantonalen Polizeidirektors de Mont
an den Anstaltsdirektor, 30. Dezember 1847 und
10. Januar 1850.

- Schreiben des Caspar Hediger an seine Schwestern

und seinen Schwager, 26. Dezember 1848.

- Schreiben des Jos. Ant. Landtwing an den Anstalts-

direktor, 13. April 1849.

- Schreiben im Namen des Armenvorstands der Ge-

meinde Schiers an den Anstaltsdirektor, 25. April
1849.

- Kopie eines Schreibens Hans-Ulrich Zehnders, Bür-

germeister und Regierungsrat des Standes Zürich, an
den Kleinen Rat des Standes Graubünden, 12. Mai
1849.

- Schreiben der Kanzlei des Stadtrats von Zug an den

Anstaltsdirektor, 13. Mai 1849.

- Schreiben der Obrigkeit der Landschaft Davos an
den Anstaltsdirektor, 1. Oktober 1849 und 25. Sep-
tember 1854.

- Schreiben des Vorstands der Gemeinde Santa Maria

an den Anstaltsdirektor, 4. Dezember 1849.

- Schreiben des Johann Galluser an den Anstaltsdirek-

tor, 4. April 1850.

- Schreiben des Vorstehers der Gemeinde Disentis an
den Anstaltsdirektor, 6. Mai 1851.

- Schreiben des Pfarrers der Gemeinde Schiers an den

Anstaltsdirektor, 16. Juni 1851 und 29. August 1853.

- Schreiben der Kantonalen Armenkommission an
den Vorstand der Gemeinde Flims, 17. Februar 1852.

- Schreiben des Armenkommissärs der Gemeinde
Tran an den Anstaltsdirektor, 12. November 1852.

- Schreiben des Johannes Killias an den Anstaltsdirek-

tor, 5. Oktober 1853.

- Abschrift des Schreibens des Internierten Andreas
de Caspar Killias an seinen Bruder, 17. Januar 1854.

- Schreiben der Gemeindeverwaltung Trun an den

Anstaltsdirektor, 2. Februar 1854.

- Schreiben des Vorstands der Gemeinde Trin an den

Anstaltsdirektor, 28. März 1854.

- Schreiben der Kantonalen Armenkommission an
die Gemeinde Masein, 29. Juli 1854.

Kantonale Armenkommission

- CB II 807, Protokolle 1839-1842.

Verhandlungen des ordentlichen Grossen Rats des

Kantons Graubündens

- CB II 935-945; CB III 333-337, Protokolle 1803-
1835.

- CB II 933-934, Register 1803-1833.
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